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I.  Die Hauptbereiche des Rechnungswesens

Das Rechnungswesen eines Unternehmens umfasst vier Hauptbereiche:
1. die Buchfiihrung (Buchhaltung)?

2. die Kostenrechnung

3. die Statistik

4. die Planungsrechnung

Zu 1. Buchfihrung:
Die Buchfiihrung ist der alteste und bestentwickelte Zweig des Rechnungswesens.

Die Aufgabe der Buchfuhrung besteht in der laufenden, planmafigen, vollstandigen
(lickenlosen) und systematisch geordneten Aufzeichnung (Erfassung) und Darstellung aller
Geschaftsfalle einer Wirtschaftseinheit (eines Unternehmens) und in der Schaffung der
Grundlagen fir die Rechnungsabschlisse. Die Buchfiihrung hat in erster Linie Dokumen-
tationsfunktion und ist insoweit vergangenheitsbezogen; sie soll jedoch insbesondere in
groReren Unternehmen so gestaltet werden, dass sie auch geeignete und ausreichende

Unterlagen fur Planungsrechnungen und fur die Kostenrechnung liefert.

Die Buchhaltung ist auch ein wichtiger Teil des internen Kontrollsystems eines Unter-
nehmens; bei der organisatorischen Einordnung der Buchhaltung in die Unternehmens-

organisation ist darauf zu achten, dass sie diese Funktion erfillen kann.

Die Buchfuhrung im weiteren Sinn besteht aus der Finanzbuchhaltung (Erfassung des

Vermogens und des Kapitals und der Aufwendungen und Ertrdge) und der Betriebsbuch-

1 unter Buchfiihrung versteht man die funktionelle Tatigkeit und das Ergebnis der Aufzeichnungen, unter
Buchhaltung dagegen die institutionelle Einrichtung zur Ausfiihrung dieser Funktion
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haltung. Im engeren Sinn beschrénkt sich die Buchfihrung auf die Finanzbuchhaltung; die

Betriebsbuchhaltung kann als Bestandteil der Kostenrechnung angesehen werden.

Zu 2. Kostenrechnung:

Die Kostenrechnung gliedert sich in die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung

und die Kostentragerrechnung.

Kosten werden als zur Leistungserstellung bestimmter Werteinsatz oder als bewerteter

Guterverzehr definiert.

Ein wichtiger Grundsatz der Kostenrechnung ist der Grundsatz der verursachungsgemalfien

Kostenzurechnung (auf Kostenstellen und Kostentréger).

Fir die verursachungsgemaliie Kostenzurechnung bestehen allerdings die folgenden Grenzen:

— Wirtschaftlichkeitsgrenzen, weil eine genaue Zurechnung von Kosten zu aufwendig ware

(die Genauigkeit der Ergebnisse der Kostenrechnung ist daher begrenzt)

— Grundsatzliche Grenzen. Diese Grenzen bestehen im Bereich zumindest eines Teiles der
Bereitschaftskosten (dh der Kosten, die unabh&ngig davon anfallen, ob bzw in welcher
Hohe Betriebsleistungen erstellt werden) und im Bereich der sogenannten Kuppel-

produktion (technisch verbundene Erzeugnisse)

Nicht verursachungsgemal? zurechenbare Kosten werden den Kostentrégern vielfach nach der

Tragfahigkeit zugeordnet.

In der Praxis wird nicht selten ein bestehender zeitlicher Zusammenhang mit einem
verursachungsgeméaRen Zusammenhang zwischen Kosten und bestimmten Betriebslei-
stungen verwechselt. Ein Beispiel mdge dies verdeutlichen: Wenn aufgrund eines Kapazi-
tatsengpasses Uberstunden geleistet werden, fir die Lohn- und Gehaltszuschldge bezahlt
werden missen, ware es nicht richtig, diese Mehrkosten jenem Auftrag zuzurechnen, bei

dessen Ausfilhrung die Uberstunden angefallen sind; wurde hingegen trotz Vollauslastung
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eines Unternehmens ein weiterer Auftrag tibernommen, der lediglich in Uberstundenarbeit
ausgefiihrt werden kann, sind die Mehrkosten der Uberstundenarbeit diesem Auftrag auch

dann anzulasten, wenn er wahrend der Normalarbeitszeit ausgefuhrt wird.

Je nach ihrem Verhalten bei einer Anderung der Betriebsleistung werden die Kosten in
folgende Kategorien eingeteilt:

— Feste Kosten (Bereitschaftskosten)

— Sprungfixe Kosten

— Variable Kosten

Die Ubergange zwischen diesen Kategorien sind flieBend.

Auch ein Grofdteil der festen Kosten, die auch als Bereitschaftskosten bezeichnet werden,

kann langerfristig abgebaut werden.

Die sprungfixen Kosten bleiben bei einer begrenzten Verénderung des Leistungsumfangs
unverandert; bei Uberschreiten einer bestimmten Grenze muss die Betriebsbereitschaft aus-
geweitet werden, was einen "Kostensprung" zur Folge hat. Der Abbau sprungfixer Kosten bei
Einschrankung des Leistungsumfangs geht im Allgemeinen langsamer vor sich als ihre
Erhohung bei Ausweitung des Leistungsumfangs; diese Erscheinung wird als sogenannte

"Remanenz der Kosten" bezeichnet.
Die variablen Kosten kdnnen eingeteilt werden in:

— Proportionale Kosten

— Degressive Kosten (das prozentuelle Ausmal? ihrer Veranderung ist geringer als das pro-

zentuelle AusmaR der Verénderung des Leistungsumfangs)

— Progressive Kosten (das prozentuelle AusmaR ihrer Veranderung ist groRer als das pro-

zentuelle AusmaR der Verénderung des Leistungsumfangs)
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Degressive Kosten bestehen im Allgemeinen aus einer festen und einer proportionalen
Komponente. Progressive Kosten fallen an, wenn der optimale Beschaftigungsgrad eines
Unternehmens uberschritten wird (Beispiel: Uberstundenarbeit, zusétzlicher Anlagenver-

schleill wegen mangelhafter Wartung).

Die Kostenartenrechnung

In der Kostenartenrechnung wird der ordentliche betriebliche Aufwand (ordentlicher Auf-
wand zur Erstellung der Betriebsleistungen = Kosten) vom Aufwand It Buchhaltung (Finanz-
buchhaltung) nach Kostenarten gegliedert abgeleitet. Kostenarten sind beispielsweise die
Materialkosten, die Energiekosten, die Léhne und Gehélter, die Lohn- und Gehaltsabgaben,

die Mieten, die betrieblichen Steuern.

Aus den in der Finanzbuchhaltung erfassten Aufwendungen werden die neutralen Aufwen-
dungen (auf3erordentliche, betriebsfremde und durch kalkulatorische Kosten ersetzte Auf-
wendungen) ausgeschieden; die Zusatzkosten (kalkulatorische Abschreibungen, Zinsen,
Wagnisse, Unternehmerlohn) werden zu den Aufwendungen It Finanzbuchhaltung hinzuge-

rechnet.

In der Theorie besteht Ubereinstimmung dariiber, dass der Werteinsatz in der Kostenrechnung
anders (Bewertung zu Tageswerten = Wiederbeschaffungskosten) zu bewerten ist als in der
Finanzbuchhaltung (Bewertung zu Anschaffungskosten). In der Praxis ist allerdings derzeit
die Bewertung zu Tageswerten wenig verbreitet; grofere praktische Bedeutung hat die

Bewertung der Kosten zu Tageswerten insbesondere in Zeiten starkerer Geldentwertung.

Die Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung hat die Verteilung der Kosten nach betrieblichen oder funk-
tionellen Bereichen, den sogenannten Kostenstellen zur Aufgabe. Die Kostenstellenrechnung

dient einerseits der Kostenkontrolle (am Ort der Kostenentstehung) und andererseits der
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Zurechnung der nicht direkt zurechenbaren Kosten (der sogenannten Gemeinkosten) auf die

Kostentrager.

Man unterscheidet Hilfskostenstellen und Hauptkostenstellen. Die bei den Hilfskosten-
stellen erfassten Kosten werden auf die Hauptkostenstellen weiterverrechnet, sodass letztlich
alle Kosten (mit Ausnahme allfalliger Uber- oder Unterdeckungen bei Hilfskostenstellen) den
Hauptkostenstellen zugerechnet werden. Die bei den Hauptkostenstellen gesammelten
Kosten werden im Zuge der Kostentragerrechnung mit Hilfe geeigneter Schlissel (Zuschlag-
sétze, Kostensétze pro Zeiteinheit oder Mengeneinheit) auf die betrieblichen Leistungen, die

Kostentrager weiterverrechnet.

Beziglich der Zurechnungsmaglichkeit auf die Kostenstellen kdnnen direkt zurechenbare
Kosten (Kostenstellen-Einzelkosten; zB Gehélter) und nur schlisselmafig zurechenbare
Kosten (Kostenstellen-Gemeinkosten) unterschieden werden. Die schliisselmélige Zurech-
nung von Kosten auf Kostenstellen ergibt sich in der Regel aus Wirtschaftlichkeitserwa-
gungen: eine direkte Zurechnung (zB Verbrauch von Biromaterial) auf die einzelnen Ab-
teilungen wére zwar moglich, sie wird jedoch aus Wirtschaftlichkeitsgriinden (dh wegen der

mit der direkten Zurechnung verbundenen Kosten) nicht durchgefihrt.

Hilfskostenstellen werden insbesondere aus folgenden Griinden eingerichtet:

— Sammlung von Kosten, die nach den gleichen Schliisseln auf die einzelnen Betriebsabtei-

lungen aufgeteilt werden; man erspart sich dadurch die Aufteilung jedes Einzelpostens.

— Kontrolle der Kosten innerbetrieblicher Leistungen.

Ein Beispiel dafiir bieten die Raumkosten (Kosten der Biiroraume), die bei einer Kostenstelle
Burordume erfasst und nach der Inanspruchnahme von Biirordumen (zB nach Quadratmetern
Nutzflache, allenfalls gewichtet nach der Qualitat der Raume) auf die einzelnen Betriebs-
abteilungen aufgeteilt (umgelegt) werden. Die Erfassung der Raumkosten bei einer Hilfs-
kostenstelle dient sowohl der Vereinfachung der Kostenrechnung als auch der Kontrolle der

Raumkosten, die zur Voraussetzung hat, dass diese Kosten insgesamt ermittelt werden.
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Wenn den einzelnen Hauptkostenstellen nicht Anteile an den bei den Hilfskostenstellen
tatsdchlich angefallenen Kosten (Istkosten), sondern Anteile an Sollkosten zugerechnet
werden, verbleiben bei den Hilfskostenstellen Unterschiedsbetrage zwischen den angefallenen
Istkosten und den auf die Hauptkostenstellen mit standardisierten Verrechnungssétzen (zB

pro m2 Nutzflache) weiterverrechneten Kosten (sogenannte Uber- oder Unterdeckungen).

Die Kostenkontrolle erfolgt durch Gegentberstellung der bei den einzelnen Kostenstellen

tatsachlich angefallenen Kosten (Istkosten) mit Planwerten (Standard- oder Sollkosten).

Eine wirksame Kostenkontrolle setzt voraus, dass die Standard- oder Sollwerte fur die von
der Betriebsleistung abhangigen (variablen) Kosten fur den tatsdchlichen Leistungsumfang
vorgegeben werden; eine brauchbare Methode ist die sogenannte flexible Plankosten-
rechnung. In Betrieben bzw Betriebsteilen, in denen die vom Leistungsumfang unabhéngigen
(festen) Kosten wesentlich grofRere Bedeutung haben als die vom Leistungsumfang ab-
hangigen (variablen) Kosten — dazu gehdren die meisten Betriebsabteilungen der Versiche-
rungsunternehmen — ist die Ermittlung flexibler, dh an den jeweiligen Leistungsumfang
angepasster Soll- bzw Standardwerte fiir die Kostenkontrolle von geringerer Bedeutung; in
derartigen Betrieben bzw Betriebsteilen l&sst sich eine wirksame Kostenkontrolle auch durch
die wesentlich einfachere Gegentiiberstellung der Istkosten mit starr budgetierten Sollkosten

erreichen.

Eine Kostenkontrolle bei den einzelnen Kostenstellen ist nur fir direkt zugerechnete Kosten
mdoglich, da nur bei diesen Kosten die Kostenverursachung durch die einzelne Kostenstelle

eindeutig feststeht.

Die Verteilung der Kosten auf Kostenstellen erfolgte in der Vergangenheit in Form eines
sogenannten Betriebsabrechnungsbogens, in dem senkrecht untereinander die einzelnen
Kostenarten und waagrecht nebeneinander die einzelnen Kostenstellen angefiihrt sind. Seit
langerer Zeit werden mit Hilfe der Datenverarbeitungsanlage pro Kostenstelle Kostenstellen-

blatter erstellt, auf denen die Kosten kostenartenweise angefuhrt sind; auf den Kosten-
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stellenblattern werden den Kosten der einzelnen Abrechnungsperiode meist Vergleichswerte

(Sollwerte und/oder Vorjahreswerte) gegeniibergestellt.

Ein Betriebsabrechnungsbogen bot einen tibersichtlichen Uberblick iiber die Aufteilung der
gesamten Kosten auf die einzelnen Betriebsbereiche und tber die Verteilung (Umlage) der
Kosten von Hilfskostenstellen auf Hauptkostenstellen; ein Nachteil des Betriebsabrech-
nungsbogens besteht darin, dass er nur eine begrenzte Anzahl von Kostenstellen aufnehmen
kann, wenn die Ubersichtlichkeit gewahrt bleiben soll und dass in einen Betriebsab-
rechnungsbogen auch keine Vergleichswerte (Werte anderer Perioden oder Planwerte) auf-

genommen werden kénnen.

Eine sinnvolle Kombination von Kostenstellenblattern und Betriebsabrechnungsbogen kann
darin bestehen, fir Gruppen von Kostenstellen (Kostenstellenbereiche) Summenblatter zu
erstellen und die Daten dieser Summenblétter in einem Betriebsabrechnungsbogen, der einen
Uberblick tber die Zusammensetzung und Verteilung der gesamten Kosten bietet, zusammen-

zufassen.

Die Kostentragerrechnung

Aufgabe der Kostentrédgerrechnung ist die Zurechnung der Kosten auf die einzelnen

Betriebsleistungen = Kostentréger.

Kostentrager koénnen entweder einzelne Auftrage oder einzelne Erzeugnisse oder
Erzeugnisgruppen sein. Auch innerbetriebliche Leistungen von Betriebsabteilungen kdnnen
wie Kostentrager abgerechnet werden (zB Leistungen der Datenverarbeitungsabteilung); dies

gilt auch fir die bei den Hilfskostenstellen erbrachten innerbetrieblichen Leistungen.

Die Kostentragerrechnung dient in erster Linie der nach Kostentragern untergliederten
Analyse des Ergebnisses (kalkulatorische Ergebnisrechnung) und der Preisfestsetzung

fur die betrieblichen Leistungen bzw der Preispolitik des Unternehmens. Bei Versiche-
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rungsunternehmen steht die Schaffung von Unterlagen fiir die kalkulatorische Ergebnis-

rechnung im Vordergrund.

Die Kosten konnen den einzelnen Kostentragern entweder direkt (Einzelkosten) oder ber
die Kostenstellenrechnung mit Hilfe der bei den Hauptkostenstellen ermittelten Ver-

rechnungs- oder Kalkulationssétze indirekt (Gemeinkosten) zugerechnet werden.

Fur die Zurechnung der Gemeinkosten (auf die Kostentrdger) kommen folgende Verfahren

in Betracht:

— Divisionskalkulation: Bei diesem Verfahren werden die Gesamtkosten (unter Umstanden
ohne Ausgliederung von Einzelkosten) durch die Anzahl der Kostentrager-Einheiten
(Stuckzahl, Gewicht, Flache) dividiert.

Wenn in einem Betrieb nur ein einziges Produkt erzeugt wird, kénnen die Gesamtkosten
des Betriebes durch die Menge der erzeugten Produkte dividiert werden (einfache
Divisionskalkulation). In der Regel kann das Divisionsverfahren allerdings nur fir die bei
einer Kostenstelle erfassten Kosten angewendet werden (stufenweise Divisionskalku-
lation).

Beispiel: Die Kosten der Abteilung, die das mechanische Sammelinkasso von Pramien
durchfuhrt, werden durch die Anzahl der Inkassofélle dividiert.

- Aquivalenzziffernrechnung: Dieses Verfahren ist eine Verfeinerung der Divisions-
kalkulation. Die in einem Betrieb bzw bei einer Kostenstelle anfallenden Kosten werden
durch die gewichtete Menge von Produkten (Leistungseinheiten) dividiert, wobei die
Gewichte der durch die einzelnen Produkte ausgeltsten Kostenverursachung entsprechen
sollen.

Beispiel: Es wird festgestellt, dass die Regulierung eines Haftpflichtschadens in der Kfz-
Schadenabteilung im Durchschnitt doppelt so viel Zeit eines Schadenbearbeiters in An-
spruch nimmt wie die Regulierung eines Fahrzeugschadens. Die Kosten der Abteilung
werden durch die Summe aus Anzahl der Haftpflichtschdden x 2 und Anzahl der Fahrzeug-
schaden x 1 dividiert. Der Durchschnittsaufwand fur einen Haftpflichtschaden ist der

doppelte Quotient, der Durchschnittsaufwand fir einen Fahrzeugschaden ist der einfache
Quotient.
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— Zuschlagskalkulation: Die Gemeinkosten werden mit einem prozentuellen Zuschlag auf
die Einzelkosten verrechnet; fur die Ermittlung des Zuschlagsatzes sind die Gemeinkosten
einer Periode durch die Einzelkosten der selben Periode zu dividieren.

Beispiel: Die Gehaltsabgaben fur Aullendienstmitarbeiter werden in Prozenten der
Provisionen der AuRendienstmitarbeiter ausgedriickt.

— Kalkulation mit Stundenséatzen: Die Gemeinkosten oder die Gesamtkosten einer Kosten-
stelle werden durch die Anzahl der Leistungsstunden der dort beschéftigten Mitarbeiter
oder durch die Anzahl der Maschinenstunden dividiert. Fiir jeden Kostentrager muss die
Anzahl der fuir die Herstellung angefallenen Leistungsstunden bzw Maschinenstunden
erfasst werden.

Beispiel: Die Kosten einer Datenverarbeitungsanlage werden durch die Anzahl der Lauf-

stunden dividiert. Fir jeden Kostentréger (Arbeitsauftrag) wird die Anzahl der
Laufstunden erfasst.

— Kuppelproduktkalkulation: Wenn bei einem FertigungsProzess zwangslaufig mehrere
Produkte anfallen, mussen die gesamten Kosten dieses Prozesses mit Hilfe zweckméRiger
Rechen(Aufteilungs)verfahren auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden. In diesem

Fall liegt keine verursachungsgemafRe Kostenrechnung mehr vor.

Bei der Verrechnung der bei Hauptkostenstellen erfassten Gemeinkosten auf Kostentrager
ergeben sich vielfach Uber- oder Unterdeckungen zwischen den angefallenen Istkosten und
den auf die Kostentrager verrechneten Kosten. Diese Uber- oder Unterdeckungen spielen vor
allem dann eine grélRere Rolle, wenn die Kostentragerrechnung als Standardkostenrech-
nung ausgebildet ist; die Uber- oder Unterdeckungen werden in diesem Fall als Abwei-
chungen bezeichnet, die nach Ursachen analysiert werden (Preis-, Mengen-, Leistungs-,

Beschaftigungs- und Verfahrensabweichungen).

Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bestehen unterschiedliche Auffassungen dartber,
ob samtliche Kosten (einschliellich der von der Betriebsleistung unabhéngigen Bereit-
schaftskosten) in die Kosten der einzelnen Kostentrager einbezogen werden sollen (Hinweis
auf die Begriffe Vollkostenrechnung, Grenzkostenrechnung und Deckungsbeitragsrech-

nung). Unbestritten ist dabei, dass anteilige feste Kosten nicht genutzter Kapazitaten (soge-
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nannte Leerkosten) den einzelnen Betriebsleistungen nicht zugerechnet werden sollen und

dass die verursachungsgemaf zurechenbaren bzw zugerechneten und die nach anderen

Grundsatzen zugeordneten Kosten in Kostentragerrechnungen und Kostentrager-Ergebnis-

rechnungen nicht vermischt werden sollen.

Die Kosten der einzelnen Kostentrager sollen wie folgt gegliedert werden:

Einzelkosten
Variable Gemeinkosten

Voll verursachungsgemal zurechenbare Kosten (Zwischensumme 1)
Anteilige Fixkosten begrenzter Kapazitaten (ohne Leerkosten)

Bedingt verursachungsgemal zurechenbare Kosten (Zwischensumme 2)
Anteil an den allgemeinen Kosten der Kostentragergruppe
Anteil an den allgemeinen Kosten des Betriebs

Selbstkosten

Das Kalkulationsschema fur die verursachungsgemal  zurechenbaren

(Zwischensumme 2) enthélt folgende Kostenkomponenten:

Fertigungsmaterialkosten
Materialgemeinkosten

Kosten

Fertigungskosten

Herstellkosten
Verwaltungskosten
Vertriebskosten

VerursachungsgemaR zurechenbare Kosten insgesamt

Der Grofteil der Verwaltungs- und Vertriebskosten (mit Ausnahme der den einzelnen

Kostentragern direkt zurechenbaren Vertriebs-Sonderkosten) ist nicht verursachungsgemaf

zurechenbar.
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In der Kostentrager-Ergebnisrechnung kénnen folgende Zwischenergebnisse ausgewiesen

werden:

Ertrage +
ab: Einzelkosten
ab: Variable Gemeinkosten

Deckungsbeitrag | +
ab: Anteilige Fixkosten begrenzter Kapazitaten (ohne Leerkosten) -
Deckungsbeitrag Il +
ab: Anteil an den allgemeinen Kosten der Kostentragergruppe? -
Deckungsbeitrag 111 +
ab: Anteil an den allgemeinen Kosten des Betriebs? -

+

Kostentrégerergebnis

Das Unternehmensergebnis leitet sich von der Summe der kalkulatorischen Kostentréger-

Ergebnisse wie folgt ab:

Summe der kalkulatorischen Ergebnisse
ab: Nicht gedeckte Fixkosten (Leerkosten)
zu/ab: Unterschiede zwischen Kosten und Aufwendungen

H+ [+ |+

Unternehmensergebnis

In der Versicherungswirtschaft gliedern sich die gesamten Kosten der Betriebsleistung

(Tragung des Risikos) in folgende Hauptgruppen:
— Aufwendungen flr Versicherungsfélle

— Provisionen

— Sonstige Kosten des Versicherungsbetriebs

Die Aufwendungen fur Versicherungsfélle und die Provisionen sind Einzelkosten, die bei

Bedarf jedem einzelnen Versicherungsvertrag direkt zugerechnet werden kénnen.

Unter den Begriffen Kosten und Kostenrechnung werden in der Versicherungswirtschaft in
der Regel lediglich die sonstigen Kosten des Versicherungsbetriebs und deren Verrechnung

verstanden.

2 inder Regel nicht verursachungsgemaR zurechenbar (allgemeine Betriebs-, Verwaltungs- und
Vertriebskosten), die meist nach Tragfahigkeit zugeordnet werden

Buchhaltung im Versicherungswesen Oktober 1999



104585/5134 12

Fur die sonstigen Kosten des Versicherungsbetriebs kommt weder der einzelne Versiche-
rungsvertrag noch die Summe der Versicherungsvertrdge eines Versicherungsnehmers
(Kunden) als Kostentrager einer regelmaRig erstellten Kostentrdgerrechnung in Betracht.
Die Zurechnung auf einzelne Versicherungsvertrage bzw die Summe der
Versicherungsvertrage eines Kunden beschrankt sich im Allgemeinen auf die direkt
zurechenbaren Aufwendungen fir Versicherungsfalle und Provisionen; auf diese Weise wird
der  Deckungsbeitrag eines  Versicherungsvertrags bzw  einer  Gruppe von

Versicherungsvertragen ermittelt.

Kostentrager waren bei Versicherungsunternehmen in der Vergangenheit in erster Linie die
einzelnen Versicherungssparten und -untersparten; flir diese wurden Kostentrager-
Ergebnisrechnungen erstellt. Von den Kosten des Versicherungsbetriebs, insbesondere von
den Verwaltungs- und Vertriebskosten (mit Ausnahme der Provisionen) entféllt allerdings ein
nicht unwesentlicher Teil auf Kosten, die sich einer verursachungsgeméaRen Zurechnung auf

die einzelnen Versicherungssparten entziehen.

Kalkulatorische Ergebnisrechnungen werden von Versicherungsunternehmen in zunehmen-
dem MaRe nicht nur fir Versicherungssparten, sondern auch fiir Kundengruppen und fir
Vertriebsbereiche erstellt; bei der Ermittlung der Deckungsbeitrage bzw der Ergebnisse von
Kundengruppen und Vertriebsbereichen sind diesen Bereichen neben den Aufwendungen fur
Versicherungsfalle und den Provisionen auch die sonstigen Kosten des Versicherungsbetriebs

direkt oder schliisselméaRig zuzuordnen.

Zu 3. Statistik:

In der Buchhaltung und Kostenrechnung kénnen nur Wertgrolien erfasst und verarbeitet
werden; jede in diese Bereiche des Rechnungswesens eingehende GroRe muss in Geld-
einheiten ausgedriickt werden. In der Statistik konnen hingegen auch andere Daten,

insbesondere Mengendaten erfasst und verarbeitet werden.
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In der Statistik konnen Zahlen der Buchhaltung und der Kostenrechnung auerhalb des
geschlossenen Systems, das fur diese beiden Bereiche des Rechnungswesens gilt, weiter
untergliedert und analysiert werden. Insbesondere kénnen verschiedene Grundzahlen zueinan-
der in Beziehung gesetzt werden und es kdnnen dadurch Kennzahlen ermittelt werden; die
Kennzahlen koénnen entweder reine Mengenzahlen oder kombinierte Mengen- und

Wertzahlen oder reine Wertzahlen sein.

Kennzahlen erlauben Riickschlisse Giber den Stand und die Entwicklung eines Unternehmens,

wenn man sie fur Vergleiche verwendet. Man kann folgende Vergleiche unterscheiden:

— Innerbetriebliche Zeitvergleiche; das Ergebnis wird davon beeinflusst, welche Periode als

Vergleichsperiode herangezogen wird.

— Zwischenbetriebliche Vergleiche; diese Vergleiche ermdglichen nur dann eine sinnvolle

Aussage, wenn die Strukturen der verglichenen Unternehmen vergleichbar sind.

— Soll-Ist-Vergleiche; wichtig ist es, dass die Sollwerte richtig festgesetzt werden.

Man unterscheidet drei Gruppen von Kennzahlen:

a) Gliederungszahlen: Die Anteile einer Teilmenge an einer Gesamtmenge, die 100 %
darstellt, werden ermittelt (zB Anteil der Pramien in den einzelnen Versicherungssparten
an den gesamten Pramien). Bei Gliederungszahlen muss beachtet werden, dass jede Ver-
anderung einer Teilmenge zur Folge hat, dass der prozentuelle Anteil aller anderen Teil-
mengen sich verkehrt proportional verandert; bei einer Beurteilung der Verénderungen
gegenuber einer friheren Periode ist es daher wichtig, jene Teilmenge zu erkennen, die als

Ausloser dafiir fungiert.

b) Indexzahlen: Die Entwicklung einer bestimmten Mengen- oder WertgroRe im Zeitver-
gleich wird dargestellt, indem man die betreffende Grof3e in einem spéteren Jahr in Pro-
zenten dieser Grofl3e im Referenzjahr ausdriickt (zB Pramien im Jahr 1993 in Prozenten der
Pramien 1992 oder 1985 oder 1980); wichtig fur die Aussagefahigkeit von Indexzahlen ist

die sinnvolle Auswahl des Referenzjahres.
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c) Beziehungszahlen: Zwei Mengen- oder Wertgrolien, die in einem Sinn- oder Kausalzu-
sammenhang stehen werden zueinander in Beziehung gesetzt (zB abgegrenzte Schéden
und abgegrenzte Pramien; als Kennzahl resultiert die Schadenquote). Beziehungszahlen
koénnen zu geféahrlichen Fehlschlussen flihren, wenn zwischen den beiden Grunddaten kein

Kausalzusammenhang besteht oder der Kausalzusammenhang falsch interpretiert wird.

Fur Beziehungszahlen konnen folgende Beispiele angefiihrt werden:

Eine ausschlieBlich mengenorientierte Kennzahl ist die sogenannte Schadenhaufigkeit, das
ist das Verhéltnis zwischen der Anzahl der gemeldeten Schaden und der Anzahl der Vertrége

in den einzelnen Sparten.

Der Durchschnittsaufwand pro Schadenfall bzw die Durchschnittspramie pro Versiche-
rungsvertrag sind Kennzahlen, bei denen MengengréfRen und WertgroRen miteinander

kombiniert werden.

Kennzahlen, die aus zwei Wertgrof3en besteht, sind beispielsweise

— das Verhaltnis zwischen Pramien und Schaden, die sogenannte Schadenquote, die fir das
gesamte Unternehmen, aber auch getrennt nach Sparten oder nach rédumlichen oder
personellen Arbeitsgebieten (zB Bundeslandern, Vertriebsbereichen, Vertretern) errechnet

werden kann oder

— das Verhéltnis zwischen Pramien und Betriebsaufwendungen, die sogenannte Kosten-

quote.

Zu 4. Planungsrechnung:

Die Planungsrechnung hat die Aufgabe, eine Vorschau auf die voraussichtliche (erwartete

oder geplante bzw gewiinschte) kiinftige Entwicklung des Unternehmens zu geben.

Planungsrechnungen kdnnen fur verschiedene Bereiche eines Unternehmens erstellt werden:

Verkaufsplane, Produktionsplane, Einkaufs(Beschaffungs)plane, Finanzierungsplane, Ver-
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anlagungsplane, Personalplane, Erldspléane, Kostenplane. Das Ergebnis dieser Teilplane, die

natlrlich aufeinander abgestimmt werden mussen, ist der Planerfolg fir die Planperiode.

Planperiode ist in der Regel ein Geschéftsjahr. Strategische Planungen befassen sich im

Allgemeinen mit der Entwicklung des Unternehmens in mehreren kiinftigen Geschaftsjahren.

Durch die Aufstellung von Planen wird die Unternehmensleitung gezwungen, sich systema-
tisch mit der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens zu beschéftigen, sich Ziele
zu setzen und sich dariiber Rechenschaft abzulegen, welche Konsequenzen diese Ziel-

setzungen flr die Struktur und fir das Ergebnis des Unternehmens haben.

Die Plane bilden eine wichtige Grundlage fur die laufende Kontrolle der tatsachlichen
Entwicklung des Unternehmens. Der Vergleich der Istwerte mit den Planwerten zeigt, ob die
Planwerte eingehalten werden; dieser Vergleich l&sst erkennen, welche Folgen die Abwei-
chungen zwischen dem Soll und dem Ist haben. Die Unternehmensleitung muss, wenn sich
Abweichungen zwischen der geplanten und der tatsdchlichen Entwicklung zeigen, entweder
rechtzeitig geeignete MalRnahmen zur Erreichung des urspringlich geplanten Zieles
ergreifen oder —wenn dies nicht méglich oder nicht wirtschaftlich sinnvoll ist — die Ziele
entsprechend abandern; dabei muss stets angestrebt werden, dass auch bei gednderter Ziel-

setzung noch ein positives Unternehmensergebnis erreicht werden kann.

Bei Aktiengesellschaften ist der Vorstand gemal § 81 AktG verpflichtet, mindestens einmal
jahrlich eine Vorschaurechnung zu erstellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Mindestens
viertelj&hrlich hat er dem Aufsichtsrat tber die Lage des Unternehmens im Vergleich zur

Vorschaurechnung zu berichten.
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Il. Die gesetzlichen Vorschriften fir die Buchflihrung

Fir die Buchfuhrung gibt es sowohl handelsrechtliche als auch steuerrechtliche Vor-
schriften. Der Vollkaufmann ist sowohl nach dem Handelsgesetzbuch als auch nach der
Bundesabgabenordnung verpflichtet, ordnungsmagige Bucher zu fuhren. Das Aktiengesetz
enthélt fur den Vorstand von Aktiengesellschaften zuséatzliche Verpflichtungen; er hat dafir
zu sorgen, dass ein den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes Rechnungswesen
und internes Kontrollsystem eingerichtet ist und regelmaiige Vorschaurechnungen erstellt

werden. Diese Verpflichtung besteht auch fiir grofle Gesellschaften mit beschrénkter Haftung.

Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, wer Grundhandelsgeschéafte ausfiihrt; zu
den Grundhandelsgeschaften gehért unter anderem auch die Ubernahme von Versicherungen
gegen Pramien. Kaufmann ist auch, wer ein gewerbliches Unternehmen, das nach Art und
Umfang einen in kaufméannischer Weise eingerichteten Geschéaftsbetrieb erfordert, fuhrt,
soferne die Firma in das Firmenbuch eingetragen ist. Als Kaufleute gelten ferner samtliche

Handelsgesellschaften (Personen- und Kapitalgesellschaften).

Vollkaufmann ist ein Kaufmann, dessen Gewerbebetrieb iber den Umfang des Kleinge-
werbes hinausgeht. Die handelsrechtlichen Buchfuhrungsvorschriften, die fur Vollkaufleute
gelten, sind demnach jedenfalls fir alle Versicherungsunternehmen, die nicht als kleine

Versicherungsvereine anzusehen sind, anzuwenden.

Durch das im Juni 1990 beschlossene Rechnungslegungsgesetz wurden modernisierte
Vorschriften fir die Buchfihrung und an die Richtlinien der Européischen Union weit-
gehend angeglichene Vorschriften tUber die Bilanzierung in das Handelsgesetzbuch auf-

genommen.

Die Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs enthalten Vorschriften fir die
Erstellung der Einzelabschlusse, die fur samtliche Vollkaufleute gelten, zusatzliche Vor-
schriften, die fur Kapitalgesellschaften gelten, VVorschriften tber die Erstellung von Konzern-

Rechnungsabschlissen und Vorschriften tber die Prifung und Offenlegung der Jahresab-
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schlusse; in der Vergangenheit war der Grofiteil der handelsrechtlichen Bilanzierungsvor-

schriften im Aktiengesetz enthalten.

Fur Versicherungsunternehmen enthdlt das Versicherungsaufsichtsgesetz zusatzliche

(erganzende) Rechnungslegungsvorschriften.

Die im Zuge der Reform der Rechnungslegung erlassenen Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs und des Versicherungsaufsichtsgesetzes fir Einzelabschlisse missen seit dem
Jahr 1992 angewendet werden. Die Vorschriften iber die Konzern-Rechnungslegung traten
im Jahre 1994 (fir Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute erst im Jahre 1995) in

Kraft; auf diesem Gebiet gab es in der Vergangenheit Uberhaupt keine Vorschriften.

Gemal 8 189 Abs 1 HGB (Handelsgesetzbuch) ist jeder Vollkaufmann verpflichtet, Blcher
zu fuhren und in diesen seine Handelsgeschafte und die Lage seines Vermdgens nach den
Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchfiihrung ersichtlich zu machen. Seit dem Jahre 1975 ist
der Kaufmann berechtigt, zur ordnungsmaRigen Buchfuhrung auch Datentrager zu benutzen;
hiebei muss die inhaltsgetreue, vollstandige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewéhrleistet sein. Diese Bestimmung gibt den zur
Buchfihrung verpflichteten Unternehmen grundsatzlich das Recht, die Zahlen der Buch-
haltung in optisch nicht lesbaren Speichern von Datenverarbeitungsanlagen zu erfassen und

zu sammeln.

GemaR § 190 HGB hat sich der Kaufmann bei der Fiihrung der Handelsblcher und bei den
sonst erforderlichen Aufzeichnungen einer lebenden Sprache und der Schriftzeichen einer
solchen zu bedienen. Werden Abkiirzungen, Zahlen, Buchstaben oder Symbole verwendet,

muss im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen.

Die Eintragungen in die Blcher und die sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen mussen
vollstéandig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. Eine Eintragung oder eine
Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verandert werden, dass der urspringliche Inhalt

nicht mehr festzustellen ist. Auch solche Verénderungen dirfen nicht vorgenommen werden,

Buchhaltung im Versicherungswesen Oktober 1999



104585/5134 18

deren Beschaffenheit es ungewiss lasst, ob sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erst

spater gemacht worden sind.

Gemal 8 191 HGB ist der Kaufmann zur Erstellung eines Inventars als Grundlage fiir die
Erstellung der Jahresabschliisse verpflichtet. 8§ 193 HGB enthalt die Verpflichtung des Kauf-
manns beim Beginn seines Handelsgewerbes und fiir den Schluss jedes Geschéftsjahres, das

12 Monate nicht tbersteigen darf, Jahresabschlisse zu erstellen.

Gemal} § 212 HGB sind die Kaufleute verpflichtet, ihre Handelsbicher, Inventare, Eroff-
nungsbilanzen, Jahresabschlisse und Konzernabschlisse mit den zugehdrigen Lage-
berichten mindestens bis zum Ablauf von sieben Jahren ab dem Schluss des Kalenderjahres,
flr das die letzte Eintragung in das Handelsbuch vorgenommen bzw das Inventar aufgestellt
und der Jahresabschluss festgestellt wurde, aufzubewahren. Dasselbe gilt fur die empfan-
genen Handelsbriefe und fir die Abschriften der abgesandten Handelsbriefe. Auch dieser
Aufbewahrungspflicht kann sich der Kaufmann durch Speicherung der entsprechenden Daten

in Datenverarbeitungsanlagen entledigen.

Eine Verletzung der handelsrechtlichen Buchfiihrungspflichten kann im Insolvenzfall
strafrechtliche Folgen haben, wenn die Insolvenz durch die mangelhafte Buchfiihrung

mitverschuldet wurde (fahrlassige oder vorsatzliche Krida).

Bei Fehlen einer ordnungsmaBigen Buchfiihrung kann kein ordnungsmagiger Jahresab-
schluss erstellt werden; bei priafungspflichtigen Unternehmen kann daher auch kein Be-

statigungsvermerk eines Wirtschaftspriifers erteilt werden.

Wenn keine bestatigten Jahresabschliisse beim Firmenbuchgericht hinterlegt werden, kommt

es zu einer Léschung des Unternehmens im Firmenbuch und damit zu dessen Auflésung.

Durch das Insolvenzrechtsanderungsgesetz 1997 wurde in § 82 Aktiengesetz die Bestimmung
aufgenommen, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft dafiir zu sorgen hat, dass ein
Rechnungswesen und ein internes Kontrollsystem geftihrt werden, die den Anforderungen

des Unternehmens entsprechen.
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Gemdall 8§81 Aktiengesetz und 828 a GmbH-Gesetz hat der Vorstand bzw haben die
Geschéaftsfuhrer dem Aufsichtsrat mindestens einmal j&hrlich tiber grundsatzliche Fragen der
kiinftigen Geschéftspolitik des Unternehmens zu berichten sowie die kiinftige Entwicklung
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorschaurechnung darzustellen
(Jahresbericht). Der Vorstand hat (Die Geschaftsfihrer haben) weiters dem Aufsichtsrat
regelmaRig, mindestens vierteljahrlich, Uber den Gang der Geschéafte und die Lage des
Unternehmens im Vergleich zur Vorschaurechnung unter Beriicksichtigung der kinftigen
Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Die Berichte sind schriftlich zu erstatten und

uber Verlangen des Aufsichtsrats mindlich zu erlautern.

Die Bundesabgabenordnung, die in erster Linie das Verfahren in Abgabenangelegenheiten

regelt, enthalt noch weitergehende Buchfuhrungsvorschriften.

Gemal} § 124 BAO hat jede natlrliche oder juristische Person, die nach dem Handelsrecht
oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Fihrung und Aufbewahrung von Biichern
oder Aufzeichnungen verpflichtet ist, diese Verpflichtungen auch im Interesse der Abgaben-
erhebung zu erflllen. Personen, deren Gesamtumsatz bestimmte Betrdge tberschreitet, sind
—auch wenn fur sie keine handelsrechtliche Verpflichtung zur Buchfiihrung besteht —
verpflichtet, fir Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen Buicher zu fihren und
aufgrund jahrlicher Bestandsaufnahmen regelmafig Abschlisse zu machen. Weitere Auf-
zeichnungspflichten enthalt das Umsatzsteuergesetz, das eine getrennte Erfassung der steuer-
pflichtigen und steuerfreien Umsétze, der fiir diese Umsétze anfallenden Umsatzsteuer und

der von der eigenen Umsatzsteuerschuld abzugsfahigen Vorsteuern verlangt.

8§ 131 BAO fordert, dass die Bucher im Inland zu fihren sind und dass die Biicher in einer
lebenden Sprache und mit den Schriftzeichen einer solchen gefuhrt werden sollen. Soweit
die Bucher nicht in deutscher Sprache geflihrt werden, hat der Steuerpflichtige auf Verlangen
der Abgabenbehorde eine beglaubigte Ubersetzung beizubringen und bei Betriebspriifungen

fir die Beistellung eines Dolmetschers zu sorgen.
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Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach geordnet, vollstandig, richtig und zeitgerecht
vorgenommen werden. Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind mindestens einmal
taglich aufzuzeichnen; bei anderen Geschéftsféallen wird die Buchung einmal monatlich
noch als ausreichend angesehen. Diese Frist ist insbesondere fiir sogenannte Fernbuch-
haltungen von erheblicher Bedeutung, da in solchen Féllen eine tagliche Aufzeichnung

samtlicher Geschéftsfalle praktisch unmoéglich ware.

Die Eintragungen sollen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An Stellen,
die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine Zwischenrdume gelassen werden. Der
urspringliche Inhalt einer Eintragung soll nicht mittels Durchstreichens oder auf andere
Weise unleserlich gemacht werden; es soll nicht radiert werden und es sollen auch solche
Veranderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit ungewiss lasst, ob sie bei

der urspriinglichen Eintragung oder erst spater vorgenommen worden sind.

Die Bezeichnung der Konten und der Bucher soll erkennen lassen, welche Geschaftsfalle
auf diesen Konten und in diesen Biichern verzeichnet sind. Konten, die den Verkehr mit
Geschaftsfreunden verzeichnen, sollen die Namen und Anschriften dieser Geschafts-

freunde ausweisen.

Soweit Biicher und Aufzeichnungen gebunden gefiihrt werden, sollen sie nach MaRgabe der
Eintragung Blatt fiir Blatt oder Seite fir Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen werden.
Werden Biicher oder Aufzeichnungen auf losen Blattern gefiihrt, so sollen diese in einem

laufend gefiihrten Verzeichnis (Kontenregister) festgehalten werden.

Die zu den Bichern und Aufzeichnungen gehdrigen Belege sollen derart geordnet aufbe-

wahrt werden, dass die Uberpriifung der Eintragungen jederzeit moglich ist.

Werden die Geschaftsfalle maschinell festgehalten, gelten die Bestimmungen des 8§ 131
Abs 1 BAO sinngemal mit der Maligabe, dass durch gegenseitige Verweisungen oder
Buchungszeichen der Zusammenhang zwischen den einzelnen Buchungen sowie der

Zusammenhang zwischen den Buchungen und Belegen klar nachgewiesen werden soll. Durch
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entsprechende Einrichtungen soll der Nachweis der vollstandigen und richtigen Erfassung der

Geschéftsfalle leicht und sicher geflihrt werden kénnen.

Zur Fihrung von Buchern und Aufzeichnungen koénnen Datentrager verwendet werden,
wenn die inhaltsgleiche, vollstdndige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (sieben Jahre ab dem Schluss des Kalenderjahres, fur das
die letzte Eintragung in die Bucher und sonstigen Aufzeichnungen vorgenommen worden ist)

jederzeit gewéhrleistet ist.

Die Nichterfullung der abgabenrechtlichen Buchfuhrungspflichten kann als VerstoRR gegen
das Finanzstrafgesetz (zumindest als Ordnungswidrigkeit) finanzstrafrechtlich geahndet

werden.

Die Formvorschriften (ber die Gestaltung der Buchhaltung sind, wie aus den vorstehenden
Ausfuhrungen hervorgeht, verhaltnismaRig weit gefasst und lassen fur die organisatorische
Gestaltung im Einzelfall verhdltnismaig weiten Raum. Die Einhaltung eines Teiles der
Formvorschriften ist bei Buchhaltungen, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gefuhrt

werden, im Nachhinein praktisch kaum nachprifbar.
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I11. Die Arten von Blchern

Man unterscheidet zwei Arten von Biichern:

1. Die Grundbicher, in welche die Geschaftsfalle in zeitlicher Reihenfolge eingetragen
werden. Die Grundbicher, die auch als Journale bezeichnet werden, sollen insbesondere

die Vollstandigkeit der Erfassung der Geschéftsfalle in den Bilichern gewahrleisten.

2. Das Hauptbuch, in welchem die Geschaftsfalle in systematischer Gliederung auf
Konten erfasst werden. Ein Konto ist eine zweiseitige Rechnung Uber gleichartige
GroRen (Werte). Auf einem Konto werden jeweils sowohl Zugénge (Erhthungen) als

auch Abgénge (Verminderungen) bestimmter WertgroRen bzw Vorgénge erfasst.

Im Laufe der Zeit haben sich sehr vielfaltige Gestaltungen und Kombinationen von Grund-

btichern und Hauptbiichern entwickelt.

Am Anfang der geschichtlichen Entwicklung stand die sogenannte Ubertragungsbuch-
haltung: die Geschaftsfalle wurden zunéchst in einem einheitlichen Grundbuch erfasst, und
aus diesem Grundbuch in das in verschiedenen Konten untergliederte Hauptbuch tbertragen.
Sowohl das Grundbuch als auch das Hauptbuch wurden in Form von gebundenen

Bichern gefiihrt.

Neben Buchhaltungssystemen, die ein einheitliches Grundbuch und eine einzelpostenweise
Ubertragung aller Geschéftsfalle in das Hauptbuch vorsahen, gab es auch Systeme, bei denen
die Grundbucher in verschiedene Gruppen aufgeteilt waren und bei denen die Uber-
tragung eines Teiles der Buchungen in das Hauptbuch in verdichteter Form (im Wege
sogenannter Sammelbuchungen) vorgenommen wurde. Durch die Aufteilung des Grundbuchs
in mehrere Bicher wurde auch erreicht, dass mehrere Personen gleichzeitig mit

Buchhaltungsarbeiten befasst werden konnten.

Eine besondere Organisationsform stellt die sogenannte amerikanische Buchfiihrung bzw das

amerikanische Journal dar. Die chronologisch gebuchten Geschéftsfalle werden in der
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Querrichtung in verschiedene Spalten eingetragen, die den Hauptbuchkonten entsprechen;
dadurch mussen Buchungsdatum, Beleghinweis und Buchungstext nur einmal geschrieben
werden. Es ist naheliegend, dass diese Buchhaltungsform nur die Verwendung einer sehr
begrenzten Anzahl von Hauptbuchkonten ermdéglicht. Das amerikanische Journal ist daher
fur die Hauptbuchhaltung selbst eines kleinen Unternehmens nicht geeignet. Es kann jedoch
durchaus sinnvoll sein, gewisse Grundbiicher (zB das Kassabuch) durch zusatzliche Spalten
nach Art eines amerikanischen Journals zu ergénzen, um auf diese Weise eine grobe
Gruppierung des Buchungsstoffes vorzubereiten bzw bestimmte gleichartige Geschaftsfélle
vorweg in den nach Art eines amerikanischen Journals eingerichteten Zusatzspalten zu

erfassen und auf diese Weise Sammelbuchungen in der Hauptbuchhaltung vorzubereiten.

Muster eines amerikanischen Journals:

Grundbuch-Teil Hauptbuch-Teil

Datum | Beleg Text Soll Haben

Durch VergroBRerung des Formats (DIN A 3) kénnen bis zu 10 Doppelspalten (= Konten) fur

das Hauptbuch eingerichtet werden.

Eine grundlegende Weiterentwicklung brachte die sogenannte Durchschreibebuchhaltung.
Die Entwicklung der Durchschreibebuchhaltung war davon abhédngig, dass von den ge-

bundenen Bilichern abgegangen und zumindest das Hauptbuch auf lose Blatter aufgeteilt
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wurde. Bei der Durchschreibebuchhaltung erfolgt gleichzeitig die Buchung im Grundbuch
und im Hauptbuch. Das Grundbuch hat bei den meisten Durchschreibebuchhaltungen nur
noch eine Nachweis- und Sicherungsfunktion; es bietet die Mdglichkeit, allenfalls verloren-
gegangene Konten des Hauptbuchs zu rekonstruieren und erleichtert die laufende Abstim-
mung zwischen allen Soll- und Habenbuchungen. Bei allen gangigen Formen der Durch-
schreibebuchhaltung erfolgt die Originalbuchung auf dem Konto des Hauptbuchs und die
Durchschrift im Grundbuch.

In friheren Jahren waren Abstimmungen aller Buchungen auf den Konten des Hauptbuchs
mit der Summe aller Buchungen im Grundbuch ublich (sogenannte Summenkontrollen).
Diese Kontrollen sind spater bei Einsatz von rechnenden (saldierenden) Buchungs-
maschinen und Buchungsautomaten haufig unterblieben, da auf den einzelnen Konten des
Hauptbuchs die Summen aller Buchungsposten in der Regel nicht mehr ermittelt wurden; die
Erstellung einer sogenannten Summenbilanz und die Abstimmung der Endsummen dieser
Summenbilanz mit den Endsummen aller Bléatter des Grundbuchs bzw der Grundbiicher ist in

diesem Fall ohne erhebliche Mehrarbeit nicht mehr mdglich.

Die Leistungsfahigkeit der Buchungsmaschinen wurde durch Einflihrung der sogenannten
Magnetkontenmaschinen wesentlich gesteigert; bei Verwendung von Buchungsautomaten,
welche in der Lage sind, die auf Magnetstreifen der Konten gespeicherten Daten zu lesen,
wurde die handische Eingabe des Saldovortrags in die Buchungsmaschine berfliissig und
damit eine sehr bedeutende Fehlerquelle weitgehend ausgeschaltet. Die Kontensalden und
verschiedene andere Daten (zB Kontonummer, Soll- und Habensummen ué Angaben) wurden
auf den Magnetstreifen der Konten gespeichert; sie wurden bei Einflihrung eines Kontos in
die Rechenwerke des Buchungsautomaten eingelesen. Die Summen bzw Salden wurden
durch die Buchung entsprechend verandert und die verdnderten Summen und Salden wurden
nach Durchfuhrung der Buchung wieder auf den Magnetstreifen der Konten vermerkt; dabei

wurden die friheren Daten automatisch geldscht.

Im Laufe der letzten 15 Jahre wurde die Durchschreibebuchhaltung, die als konventionelle

Buchhaltung bezeichnet wird und hauptsachlich mit Hilfe von Buchungsmaschinen
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(Buchungsautomaten) gefiihrt wurde, durch Buchhaltungsorganisationen, die sich auf den

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen stiitzen, abgelost.

Bei Verwendung programmierter, mit Speichern versehener Datenverarbeitungsanlagen
erfolgt in gleicher Weise wie bei der Durchschreibebuchhaltung eine einmalige Erfassung
der Daten jedes Geschaftsfalls bzw jeder Buchungszeile. Die eingegebenen Daten werden
aber nicht getrennt auf Konten des Hauptbuchs und im Grundbuch bzw in Grundbiichern (auf
Papier) gespeichert, sondern es erfolgt eine einfache (einmalige) Speicherung in den
externen Speichern der Anlage; die Darstellung der Daten in Form des Grundbuchs oder in
Form von Konten des Hauptbuchs erfolgt aufgrund einer programmgesteuerten Sortie-

rung anlasslich der Datenausgabe tber Bildschirm oder Drucker.

Die modernste Form der Buchhaltung stellt die sogenannte Speicherbuchhaltung dar, die
aufgrund von Anderungen des Handelsgesetzbuches und der Bundesabgabenordnung seit
langerer Zeit sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich zul&ssig ist. Bei der Speicher-
buchhaltung werden die Daten auf optisch nicht lesbaren Datentragern (in der Regel
Magnetplatten) gespeichert und nur bei Bedarf in optisch lesbare Form gebracht; dies
geschieht in der Regel Uber die Bildschirme der Gerate, in der Regel von Personal
Computern, die bei der Dateneingabe verwendet werden. Ein Ausdruck der Daten erfolgt bei

dieser Art der Buchhaltung bei Bedarf, vielfach nur am Jahresende.

Die Buchfiihrungsmethode, die heute praktisch ausschlieBlich (auch von kleinen Unter-
nehmen) angewendet wird, ist die sogenannte doppelte Buchfihrung. Das Wesen der
doppelten Buchfiihrung besteht darin, dass laufend eine geschlossene Vermdgens- und
Kapitalrechnung gefiihrt wird und dass daher jeder Geschaftsfall wenigstens auf zwei
Konten seinen Niederschlag findet. Sowohl das Grundbuch als auch jedes Konto verfiigt
uber zwei Betragsspalten (Sollspalte und Habenspalte) und bei jedem Geschaftsfall werden
in den Spalten fur die Sollbuchungen und fir die Habenbuchungen gleich hohe Betrage

gebucht.
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Werden durch die Buchung eines Geschéftsfalls lediglich zwei Konten beruhrt, dann spricht

man von einem sogenannten einfachen Buchungssatz.

Beispiel: Zahlung einer Verbindlichkeit von S 10.000 an den Lieferanten L durch Uber-

weisung vom Kreditinstitut A:

Buchung auf dem Konto des Lieferanten L im Soll (Eingang = Abstattung der
Verbindlichkeit): S 10.000

Buchung auf dem Konto Kreditinstitut A im Haben (Ausgang): S 10.000

Werden durch die Buchung eines Geschaftsfalls mehr als zwei Konten berihrt, dann spricht

man von einem sogenannten zusammengesetzten Buchungssatz.

Beispiel: Bei der Zahlung der Verbindlichkeit von S 10.000 werden S 300 Skonto abgezogen;
die Abstattung erfolgt daher durch Uberweisung eines Betrags von S 9.700:

Buchung auf dem Konto des Lieferanten L im Soll (Abstattung): S 10.000
Buchung auf dem Konto Kreditinstitut A im Haben (Ausgang): S 9.700
Buchung auf dem Bestands- bzw Aufwandskonto (Verminderung der

Anschaffungskosten bzw des Aufwands) S 300
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IVV. Der Inhalt der Konten

Jedes Konto, das —wie bereits erwéhnt— eine zweiseitige Rechnung Uber gleichartige

GrofRen (Werte) darstellt, enthalt neben der Kontobezeichnung die folgenden Daten:

1.

2.

das Buchungsdatum
die Kontonummer

den Beleghinweis

. die Beschreibung des Geschéftsfalls

den gebuchten Betrag in einer der beiden Betragsspalten (Sollspalte oder Habenspalte)

den Saldo, das ist der Unterschied zwischen den in den beiden Betragsspalten gebuchten

Betragen

Neben dem gebuchten Betrdgen und dem Saldo kénnen auf den Konten auch die Summen

aller Soll- und Habenbuchungen (die Umsétze) laufend ausgewiesen werden.

Mitunter wird auf den Konten auch die Kontonummer des Gegenkontos vermerkt.
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Ein Konto ist demnach im Allgemeinen wie folgt eingeteilt:

Kontenbezeichnung

Buchungs- | Konto- Beleg- Buchungsbetrage (Umsétze) (Gegen-
Text bzw Symbol Saldo
datum nummer nummer Soll Haben | Soll Haben konto)

Zu den einzelnen Angaben auf den Konten werden die folgenden Erlauterungen gegeben:

1. Buchungsdatum

Durch die Angabe des Buchungsdatums wird unter anderem der Zusammenhang zwischen
der Buchung auf dem Konto und der Buchung im Grundbuch hergestellt. Grundsétzlich soll
die Buchhaltung tagfertig sein, das heil3t, die Geschaftsfélle sollen taglich und ohne zeitliche
Verzoégerung gebucht werden; es gilt jedoch nicht als ein Versto gegen die Ordnungs-
maRigkeit der Buchfiihrung, wenn die Buchungen — insbesondere bei Fihrung der Biicher
durch einen Dritten (Fernbuchhaltung durch Wirtschaftstreuhander) — dufRerstenfalls einmal
im Monat ausgefiihrt werden, sofern die Aufzeichnung der Bargeldbewegungen im Kassa-
buch laufend erfolgt und gewéhrleistet ist, dass alle Belege liickenlos gesammelt werden.
Bei groReren Unternehmen und insbesondere bei Kreditinstituten ist die Tagfertigkeit der

Buchhaltung Voraussetzung fir die Wirtschaftstatigkeit.
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2. Kontonummer

Die Eingabe der Kontonummer ist erforderlich, damit im Grundbuch festgestellt werden
kann, auf welchem Konto die Buchung durchgefiihrt wurde. AuBerdem kann auf den ein-
zelnen Konten leicht optisch kontrolliert werden, ob die Buchungen auf dem richtigen
Konto durchgefiihrt wurden (bei allen Buchungen auf einem Konto muss die gleiche
Kontonummer angefuhrt sein). Die Kontrolle, ob die Buchung auf dem richtigen Konto
erfolgt ist, funktioniert allerdings nur dann, wenn die Kontonummer bei der Buchung nicht

vom Konto sondern vom kontierten Buchungsbeleg abgelesen wird.

Wird die Buchhaltung mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage gefiihrt, dann wird durch

die Eingabe der Kontonummer die Zuordnung der Buchung auf das richtige Konto veranlasst.

Unter Kontierung des Buchungsbelegs versteht man die Festlegung, auf welchen Konten
der Geschéftsfall, der auf dem Beleg seinen Niederschlag gefunden hat, gebucht werden soll.
Bei der Kontierung ist anzugeben, auf welchem Konto (welchen Konten) die Sollbuchung
(Sollbuchungen) und auf welchem Konto (welchen Konten) die Habenbuchung (Haben-
buchungen) vorzunehmen sind. Uberdies sollte bei der Kontierung festgelegt werden, welcher
Buchungstext bzw welches Buchungssymbol auf den Konten zu vermerken ist. Eine genaue
Kontierung ist vor allem dann wichtig, wenn die Buchung selbst (zB an der Buchungs-
maschine oder am Eingabegerat einer Datenverarbeitungsanlage) von Hilfskréften, die keine

qualifizierten Kenntnisse der Buchfuhrung haben, vorgenommen wird.

3. Beleghinweis

Durch den Beleghinweis (meist Angabe der Belegnummer) auf dem Konto wird das Auf-
finden des Buchungsbeleges, auf dem der Geschaftsfall seinen Niederschlag gefunden hat,
ermoglicht. Ein fundamentaler Grundsatz der ordnungsmaRigen Buchfuhrung ist das
sogenannte Belegprinzip, welches besagt, dass keine Buchung ohne Beleg vorgenommen

werden darf.
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Das Belegprinzip dient der internen Kontrolle des Unternehmens. Das interne Kontroll-
system eines Unternehmens soll Vermdgensverluste durch Unwirtschaftlichkeit und Un-

redlichkeit vermeiden.

Die Buchhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems. Sie hat die
Aufgabe, zu kontrollieren, dass Ausgaben nur von dazu berechtigten Flhrungskraften
und sonstigen Mitarbeitern veranlasst werden; dies geschieht dadurch, dass in der
Buchhaltungsabteilung anlasslich der Buchung geprift wird, ob allen Ausgaben
ordnungsgemald angewiesene Belege zugrundeliegen. Es muss aber auch kontrolliert
werden, dass die Abrechnungen Uber die Betriebsleistungen und sonstige Anspriiche des
Unternehmens an Dritte vollstandig und betragsmaRig richtig sind; auch die Belege uber die
betrieblichen Ertrage mussen daher von berechtigten Funktiondren kontrolliert und mit einem
Kontrollvermerk versehen sein. Auch fir bestimmte interne Buchungen (zB Abschreibungen

von Forderungen) missen ordnungsgemal angewiesene Belege vorliegen.

Das Belegprinzip bildet aber nicht nur die Voraussetzung dafir, dass die Buchhaltung ihre
Aufgaben im Rahmen des internen Kontrollsystems erfiillen kann; es ermdglicht auch eine
Kontrolle durch externe und interne Prifer, dass in der Buchhaltung nur Buchungen
aufgrund ordnungsmaliig angewiesener Belege vorgenommen werden. Ohne dieses Erfor-
dernis konnten beispielsweise von einem Buchhalter Forderungen an Geschéftsfreunde

unberechtigterweise ausgebucht und damit das Unternehmen geschéadigt werden.

Man unterscheidet folgende Arten von Belegen:

a) Externe und interne Belege

Die externen Belege halten Vorgange zwischen dem buchfiihrenden Unternehmen und
anderen Wirtschaftssubjekten fest. Die internen Belege halten dagegen innerbetriebliche
Vorgange fest; in diesen Belegen werden insbesondere Daten, die flr die Kostenrechnung,
die Materialverrechnung und die Lohn- und Gehaltsverrechnung benétigt werden, festge-

halten.
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b) Originalbelege, Kopien und Ersatzbelege

Von den externen Eingangsbelegen (lber Lieferungen Dritter an das Unternehmen) liegen
im Unternehmen im Allgemeinen die Originalausfertigungen (zB Eingangsrechnungen) vor.
Auch die internen Belege sind im Allgemeinen Originalbelege. Kopien liegen im Allge-
meinen von externen Ausgangsbelegen vor (Kopien der Ausgangsrechnungen). Uber externe
Vorgéange, fur die aus besonderen Grinden ein Originalbeleg nicht vorliegt (zB bei Verlust
des Originalbelegs), muss ein Ersatzbeleg ausgefertigt werden. Die internen Belege und die

Ersatzbelege werden auch als Eigenbelege bezeichnet.

¢) Optisch und maschinell lesbare Belege

Die Daten der optisch lesbaren Belege sind nur durch das menschliche Auge lesbar.

Daten auf optisch und maschinell lesbaren Belegen kdnnen nicht nur mit dem Auge, son-
dern auch von beleglesenden Maschinen gelesen werden. Bei Verwendung von Daten-
verarbeitungsanlagen ist bei der Dateneingabe eine Ubersetzung der Daten dieser Belege in
maschinell lesbare Zeichen nicht mehr erforderlich, was zu einer erheblichen Arbeitserspar-

nis und zur Vermeidung von Fehlern bei der Dateneingabe fiihrt.

Belege, die nur maschinell lesbar sind, sind Datentrdger wie Magnetbander oder Disketten,
auf denen buchungspflichtige Daten festgehalten werden (zB Magnetbénder oder Disketten,
die von einem Kreditinstitut tber die Zahlungseingange fiir ein Konto an den Kontoinhaber
iibermittelt werden); auch bei Uberspielung von Daten mittels e-mail entstehen durch
Speicherung dieser Daten in den eigenen Datenspeichern maschinell lesbare Belege. Nach der
derzeitigen Rechtslage mussen die Daten der maschinell lesbaren Belege nicht sofort in
optisch lesbare Form (bersetzt werden; sie kdnnen in der maschinell lesbaren Form auf

Datentragern aufbewahrt werden.

Es muss jedoch bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit eine Uber-

setzung in optisch lesbare Form mdglich sein.
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Die Nummerierung der Belege ist abhangig von der Art der Belegablage. Meist werden
Gruppen von Belegen gebildet (zB Kassenbelege, Bankbelege, Ausgangsrechnungen,
Eingangsrechnungen, sonstige Buchungsbelege) und innerhalb jeder dieser Gruppen werden
die Belege chronologisch nummeriert. Wichtig ist, dass die Belegablage so organisiert ist,
dass aufgrund des Beleghinweises auf den Konten jeder Beleg rasch und sicher aufgefunden

werden kann.

4. Beschreibung des Geschéftsfalls

Die Beschreibung des Geschaftsfalls kann durch einen Text in Klarschrift oder durch
Symbole erfolgen. Aus Rationalisierungsgrinden wird meist versucht, den Text auf den
Konten knapp zu halten. Dies ist im Allgemeinen bei der Mehrzahl der Buchungen ohne
weiteres moglich, da sich die Art des Geschaftsfalls aus der Art des Kontos, des Beleges
und der Buchung ziemlich eindeutig ergibt (zB bei Buchungen auf Kunden- und Lieferan-
tenkonten: Ausgangs- bzw Eingangsrechnungen, Zahlungen, Gutschriften bzw Lastschriften,

Saldenausbuchungen).

Der Buchungstext, fiir den in der Regel nur eine begrenzte Anzahl von Schreibstellen zur
Verfuigung steht, soll so abgefasst werden, dass er zusammen mit der Kontobezeichnung
und dem Beleghinweis eine klare und eindeutige Aussage Uber den Geschaftsfall vermittelt.
Mangelhafte Texte bei jenen Buchungen, flr die der Text zum Verstandnis der Buchung (des
Geschéftsfalls) erforderlich ist, verursachen insbesondere bei Priifung der Blicher zusétzliche
Arbeiten, da in diesem Fall hdufig ein in der Regel zeitaufwendiger Ruckgriff auf die Belege

notwendig ist.

5. Betragsspalten fur die Zugange und Abgange

Im System der doppelten Buchfiihrung werden die Zugange und Abgéange auf den ein-
zelnen Konten in getrennten Betragsspalten erfasst. Die linke Betragsspalte wird dabei als

die Sollspalte und die rechte Betragsspalte als die Habenspalte bezeichnet. Eine Buchung in
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der linken Betragsspalte wird als Belastung (das betreffende Konto wird belastet), eine
Buchung in der rechten Betragsspalte als Gutschrift (das betreffende Konto wird erkannt)

bezeichnet.

Auf den Buchungsbelegen, auf denen anlésslich der Kontierung die Buchungssatze
vermerkt werden, werden in der Regel zuerst die Betrdge, die in den Sollspalten und

anschlieBend die Betrage, die in den Habenspalten gebucht werden, angefuhrt.

Beispiel (Zahlung einer Rechnung mit Skontoabzug):

Lieferantenkonto Zlg Re 736 10.000 /
Bankkonto Ums 3.4. / 9.700
Anlagenkonto Skonto zu Re 736 /300

Wie bereits erwéhnt, ist jeder Geschéaftsfall so zu erfassen, dass die Summe aller Soll-

Buchungsbetrage gleich hoch ist wie die Summe aller Haben-Buchungsbetrage.
Man unterscheidet vier Arten von Konten:

a) Bestandskonten

Vermogenskonten

Kapitalkonten

b) Erfolgskonten

Aufwandskonten
Ertragskonten

Auf den Vermdgenskonten werden die konkreten Vermodgensgegenstande des Unter-
nehmens (Betriebsanlagen, Vorrate, Forderungen, flussige Mittel) erfasst. Jede Bestandser-
héhung auf den Vermégenskonten wird in der Sollspalte, jede Bestandverminderung wird

in der Habenspalte gebucht.

Auf den Kapitalkonten werden die Schulden des Unternehmens und die DifferenzgroiRe

zwischen den Vermdgensgegenstanden und den Schulden, das sogenannte Reinvermdégen
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(= Eigenkapital) des Unternehmens erfasst. Jede Bestandserhéhung auf den Kapitalkonten

wird in der Habenspalte, jede Bestandsverminderung wird in der Sollspalte gebucht.

Die Erfolgskonten sind Vorkonten des Eigenkapitalkontos (der Eigenkapitalkonten). In der
Sollspalte werden die Aufwendungen und die Ertragsberichtigungen (Ertragsminderungen),
in der Habenspalte werden die Ertrage und die Aufwandsberichtigungen (Aufwandsminde-

rungen) gebucht.

Jeder Aufwand bewirkt eine Schmaélerung (Verminderung) des Eigenkapitals, jeder Ertrag
bewirkt eine Starkung (Erhéhung) des Eigenkapitals. Die Aufwands- und Ertragskonten
werden am Jahresende Uber ein Sammelkonto (das Gewinn- und Verlustkonto) gegen die

Eigenkapitalkonten abgeschlossen.

6. Betragsspalten fur Umsatze

Betragsspalten fur Umsétze werden auf jenen Konten, fiir die eine Umsatzfortschreibung

vorgesehen ist, eingerichtet (vgl die Ausfihrungen im anschlieenden Abschnitt 7.).

7. Betragsspalte fur den Saldo

Den Unterschiedsbetrag zwischen allen in der Sollspalte und in der Habenspalte gebuchten
Betrdgen nennt man den Kontensaldo. Sind die Sollposten auf einem Konto hoher als die
Habenposten, dann spricht man von einem Sollsaldo, sind dagegen die Habenposten hoher als
die Sollposten, dann spricht man von einem Habensaldo. In der Betragsspalte fiir den Saldo
muss jeweils durch ein Zeichen ersichtlich gemacht werden, ob der ausgewiesene Saldo ein
Sollsaldo oder ein Habensaldo ist (Hinzufligung der Zeichen + oder — bzw S oder H bzw

D oder C; Schrégstellen bzw Rotschreibung der Soll- oder Habensalden).

Auf manuell gefihrten Konten wird der Saldo ermittelt, indem samtliche Betrédge sowohl in

der Sollspalte als auch in der Habenspalte addiert werden und der Saldo bei Bedarf als
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Unterschiedsbetrag zwischen der Summe aller Betrage in der Sollspalte und in der Haben-

spalte errechnet wird.

Bei maschineller Buchflihrung ist es Ublich, dass der Saldo nach jeder Buchung maschinell
errechnet und auf dem Konto vermerkt wird. Dies hat allerdings zur VVoraussetzung, dass vor
jeder Buchung der Vorsaldo in die Rechenwerke der Buchungsmaschine eingelesen wird.
Der neue Saldo, der im Rechenwerk der Buchungsmaschine errechnet und auf dem Konto
angedruckt wird, ist nur dann richtig, wenn der Vorsaldo richtig eingegeben wurde. Um
Fehler bei der Eingabe des Vorsaldos zu vermeiden, wurden verschiedene Kontrollmethoden

entwickelt, die allerdings in den meisten Féllen zusatzliche Arbeit verursachten.

Bei der Eingabe des Vorsaldos muss nicht nur der Betrag sondern auch das Vorzeichen
dieses Betrags (Hinweis, ob es sich um einen Soll- oder Habensaldo handelt) eingegeben
werden. Eingabefehler konnen nicht nur durch Eingabe eines falschen Betrags sondern auch

durch Eingabe eines falschen VVorzeichens entstehen.

Die wichtigsten Kontrollmethoden fur die Gewahrleistung der richtigen Eingabe des Vor-

saldos auf maschinell (ohne Magnetstreifen) gefiihrten Konten waren die folgenden:
a) Ermittlung und Eingabe einer Kontrollzahl neben dem Saldo

Die Kontrollzahl wurde in der Regel maschinell durch Hinzuzahlen bzw Abziehen der Konto-
nummer oder eines Mehrfachen der Kontonummer vom Kontensaldo ermittelt. Vor der
Buchung wurden der Vorsaldo, die Kontonummer und die neben dem Saldo auf dem Konto
vermerkte Kontrollzahl in die Buchungsmaschine eingegeben; die Maschine prufte durch
Differenzrechnung, ob Vorsaldo zuziiglich bzw abziglich Kontonummer mit der Kontrollzahl

identisch ist und zeigte an, wenn dies nicht der Fall war.

Die Mehrarbeit aufgrund dieser Kontrollmalinahme bestand darin, dass neben dem Vorsaldo

jeweils eine etwa gleich groRe Kontrollzahl eingegeben werden musste.
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b) Umsatzfortschreibung auf den Konten

Da bei Verwendung von Buchungsmaschinen die Kontensalden laufend (dh nach jeder
Buchung) maschinell errechnet werden, ist eine Addition der in der Soll- und Habenspalte der

einzelnen Konten gebuchten Betrdge zur Ermittlung des Kontensaldos nicht erforderlich.

Bei manchen Konten (zB Kunden- und Lieferantenkonten) sind aber nicht nur die Salden,
sondern auch die Summen der Soll- und Habenposten von Interesse; manche Organi-
sationssysteme fur Maschinenbuchhaltungen sahen daher vor, dass auf den Konten nicht nur
die Salden, sondern auch jeweils die Summen aller gebuchten Soll- und Habenbetrége
maschinell ermittelt und auf den Konten ausgedruckt wurden. Dies hatte zur VVoraussetzung,
dass vor jeder Buchung nicht nur der Vorsaldo, sondern auch die Summe aller Soll- und
Habenposten, die in der letzten Buchungszeile vermerkt waren, in die Rechenwerke der
Buchungsmaschine eingegeben wurden. Die eingegebenen Summen der Soll- und Haben-
betrage wurden dabei zur maschinellen Kontrolle des eingegebenen Vorsaldos verwendet, da
sich der Vorsaldo in jedem Fall als Differenz zwischen den Soll- und Habenposten errechnen
lassen musste. Bei dieser Kontrollmethode mussten neben dem Vorsaldo zusatzlich die
Summe der Soll- und Habenposten eingegeben werden; als zusétzliches Ergebnis waren auf
den Konten jederzeit neben den Salden auch die Summen aller gebuchten Soll- und
Habenbetrage ersichtlich. Eine Fehlergefahr verblieb bei dieser Kontrolimethode, wenn auf
einem Konto nur Soll- oder Habenposten gebucht waren, da in diesem Fall zweimal der
gleiche Betrag vorgetragen wurde (die vorzutragende Summe der Soll- oder Habenbuchungen
war in diesem Fall identisch mit dem vorzutragenden Saldo); es konnte nicht ausgeschlossen

werden, dass bei einer Eingabe zweimal der gleiche Fehler gemacht wurde.

Die Addition der Soll- und Habenposten eines Kontos flhrt nur dann zu aussagefahigen
Summen, wenn Berichtigungen von Buchungen (insbesondere von Fehlbuchungen) nicht
durch Buchung des Berichtigungsbetrags in der anderen Betragsspalte sondern durch eine
Minus-Buchung in der gleichen Betragsspalte vorgenommen werden. Die Buchungsmaschi-

nen ermoglichten in der Regel derartige Minusbuchungen (sogenannte Generalumkehr);
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manche Buchhaltungs-Standardprogramme fur Datenverarbeitungsanlagen sahen in der ersten

Zeit diese Mdglichkeit nicht vor, was einen Mangel darstellte.

c¢) Optische Saldovortragskontrollen

Im allgemeinen wurden die vor der Buchung in die Buchungsmaschine eingegebenen Vor-
salden und allféllige Kontrollzahlen und Kontrollsummen nicht auf dem Konto, sondern nur
auf dem Grundbuch (Journal) angedruckt, da ansonsten das Format der Konten zu groR und
undbersichtlich geworden waére. Bei Buchungsmaschinen mit optischer Saldovortrags-
kontrolle wurde der eingegebene Vorsaldo auf dem Konto an der gleichen Stelle angedruckt,
an der der Vorsaldo stand. Unterschiede zwischen dem tatsachlichen und dem eingegebenen
Vorsaldo, die auf Eingabefehler zurlickzufiihren waren, wurden dadurch optisch erkennbar,
dass an den betreffenden Stellen zwei ungleiche Ziffern Ubereinander gedruckt waren.
Voraussetzung fir die Anwendung dieser Kontrollmethode war, dass die

Einzugsvorrichtungen fur die Hauptbuchkonten sehr exakt funktionierten.

Das Problem der richtigen Eingabe des Vorsaldos entfiel, als dieser von der Buchungs-
maschine unmittelbar erfasst werden konnte, was bei Magnetkonten-Buchungsmaschinen

der Fall war (maschinelle Ablesung vom Magnetstreifen des Kontos).

Bei Buchhaltungen, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gefuihrt werden, ist eine
Eingabe des Vorsaldos nicht erforderlich, da der Saldo mit Hilfe des Verarbeitungspro-
gramms bei jeder Abfrage aus den gebuchten Einzelposten eines Kontos maschinell errechnet
wird. Auch die Berechnung der Summen der Soll- und Habenposten eines Kontos erfolgt

maschinell.

8. Angabe des Gegenkontos

Die Angabe des Gegenkontos ist nur bei einfachen Buchungsséatzen ohne weiteres moglich.

Bei zusammengesetzten Buchungssatzen stehen der Buchung zumindest auf einem Konto
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Gegenbuchungen auf mehreren Konten gegentber; die Angabe mehrerer Gegenkonten ist

aber auf den Konten im Allgemeinen aus Platzgriinden nicht maglich.

Die optische Gestaltung des Kontoblattes wird weitgehend von den verwendeten Organi-
sationshilfsmitteln (Handbuchhaltung, konventionelle Maschinenbuchhaltung, Maschinen-
buchhaltung unter Verwendung von Konten mit Magnetstreifen, Buchhaltung mit Hilfe von
Datenverarbeitungsanlagen) beeinflusst. Am flexibelsten war die Handbuchhaltung, deren
Konten den individuellen Erfordernissen des Rechnungswesens eines Unternehmens am
leichtesten angepasst werden konnten; diese war aber fur mittlere und gréRRere Unternehmen

schon fruhzeitig nicht ausreichend leistungsfahig.

Bei der Gestaltung der Konten von Maschinenbuchhaltungen war auf die technischen
Gegebenheiten der Buchungsmaschinen (Zahl, Anordnung und Kapazitat der Rechenwerke,
GroRe der Einfihrungsschachte fir die Konten, Anzahl der Schreibstellen mit Buchstaben-

und Ziffernschreibung) Bedacht zu nehmen.

Bei Flhrung der Bucher mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen ist bei Verwendung von
Standardprogrammen deren Aufbau zu berticksichtigen. Die Anzahl der moglichen
Schreibstellen auf Konten und Journalen wird durch die diesbeziigliche Kapazitat der Drucker

begrenzt, wenn fir jede Buchung jeweils nur eine Zeile zur Verfugung steht.
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V. Die buchungspflichtigen Geschaftsfalle

Nicht jeder Geschéftsfall muss in die Blicher aufgenommen werden. Nach den bei uns
gultigen Grundsétzen ordnungsmaRiger Buchfuhrung werden Vertrage, die noch von keinem
der Vertragspartner erfullt sind (sogenannte schwebende Geschéfte) in den Bilichern noch
nicht erfasst. In den Buchern finden lediglich die ausgefiihrten Geschéafte (Lieferungen und
sonstige Leistungen; theoretisch im Zeitpunkt der Ausfiihrung, praktisch im Zeitpunkt der
Abrechnung) und die Zahlungsvorgange ihren Niederschlag. Buchungspflichtig sind dem-
nach alle Zahlungsvorgange (Geldbewegungen) und alle ausgefiihrten Geschafte, die zu

einer Anderung der Zusammensetzung oder der Hohe des Vermdgens oder Kapitals fiihren.

Inwieweit interne VVorgange (zB Materialverbrauch, Handelswareneinsatz, Abschreibungen,
Auflésungen von Rickstellungen, Ausbuchungen von Differenzbetrdgen) wahrend des
Geschaftsjahrs gebucht werden, hangt von der Organisation des Rechnungswesens eines
Unternehmens ab; insbesondere bei kleineren Unternehmen werden interne Vorgénge
vielfach erst am Ende des Geschéftsjahrs anldsslich der Erstellung des Jahresabschlusses in

den Biichern erfasst.

Nicht buchungspflichtige Geschaftsfalle konnen auf sogenannten Evidenzkonten erfasst
werden; sie sind allerdings in der Regel nicht in den Jahresabschluss aufzunehmen (Aus-
nahme: wenn aus schwebenden, dh beiderseits noch nicht erfillten Vertragen Verluste fir ein

Unternehmen entstehen, ist fir diese Verluste eine Riickstellung zu bilden).

Im Rahmen der Organisation des Unternehmens und des Rechnungswesens sind geeignete
Vorkehrungen zu treffen, die sicherstellen, dass der Buchhaltung alle buchungspflichtigen
Vorgange bekannt werden. Am wichtigsten sind die Vorkehrungen, die die vollstandige
Erfassung aller vom Unternehmen ausgefihrten Lieferungen oder sonstigen Leistungen und
aller Lieferungen und Leistungen Dritter an das Unternehmen sowie der dariiber ausgestellten

Rechnungen gewéhrleisten.
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Man unterscheidet folgende Arten von Geschaftsfallen, die in den Blichern erfasst werden:
1. Erfolgsunwirksame Geschaftsfalle

a) Vermogensumschichtungen
b) Kapitalumschichtungen
c¢) Bilanzverlangerungen

d) Bilanzverkirzungen

2. Erfolgswirksame Geschaftsfalle

a) Ertrdge = Vermehrungen des Reinvermdgens

b) Aufwendungen = Verminderungen des Reinvermdgens

Vermdogensumschichtungen liegen vor, wenn an die Stelle eines Vermdgensgegenstandes

ein anderer Vermogensgegenstand tritt.

Beispiel: Das Unternehmen erwirbt durch Barzahlung eine Maschine: an die Stelle des Bar-

gelds (Kassakonto Haben) tritt eine Maschine (Maschinenkonto Soll).

Das Unternehmen kauft bei einem Kreditinstitut, bei dem ein Guthaben besteht, Wertpapiere:
an die Stelle eines Bankguthabens (Bankkonto Haben) tritt ein Wertpapier (Wertpapierkonto
Soll).

Kapitalumschichtungen liegen vor, wenn an die Stelle eines Schuldpostens ein anderer

Schuldposten tritt.

Beispiel: Das Unternehmen zahlt mittels eines Bankkredits eine Schuld an einen Lieferanten:
an die Stelle der Schuld gegentber dem Lieferanten (Lieferantenkonto Soll) tritt die Schuld

gegenuber dem Kreditinstitut (Bankkonto Haben).
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Bei Bilanzverlangerungen ergibt sich gleichzeitig eine Vermehrung des Vermégens und der
Schulden.

Beispiel: Das Unternehmen kauft Waren auf Ziel: es erhdhen sich sowohl die Vorrate
(Warenvorrate Soll) als auch die Verbindlichkeiten gegen Lieferanten (Lieferantenkonto
Haben).

Bei der Bilanzverkiirzung handelt es sich um den entgegengesetzten VVorgang; es vermin-

dern sich sowohl das Vermdgen als auch die Schulden.

Beispiel: Das Unternehmen zahlt aus seinem Bankguthaben eine Verbindlichkeit gegentiber
einem Lieferanten: es vermindern sich sowohl die Bankguthaben (Bankkonto Haben) als auch

Verbindlichkeiten gegen Lieferanten (Lieferantenkonto Soll).

Die erfolgswirksamen Vorgange sind Bilanzverlangerungen bzw Bilanzverkirzungen be-
sonderer Art oder Kapitalumschichtungen. Jeder Ertrag erhdht das Eigenkapital, jeder
Aufwand vermindert das Eigenkapital. Die erfolgswirksamen Vorgénge werden wahrend
des Geschaftsjahres nicht direkt auf dem Eigenkapitalkonto (den Eigenkapitalkonten) ge-
bucht, sondern auf den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) erfasst; diese Erfolgs-
konten werden am Jahresende Uber das Gewinn- und Verlustkonto gegen das Eigen-

kapitalkonto (die Eigenkapitalkonten) abgeschlossen.

Durch die Buchungen auf den Ertrags- und Aufwandskonten wird in den Biichern ersichtlich
gemacht, wie das Jahresergebnis zustande gekommen ist; dh die Zusammensetzung und
Struktur der Ertrdge und Aufwendungen kann aus den Konten der Finanzbuchhaltung ent-
nommen werden. Fir den Unternehmer bzw die Unternehmensleitung liefern die Ertrags-
und Aufwandskonten im Allgemeinen wichtigere Informationen fur die betriebliche

Disposition als die Bestandskonten.
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V1. Kontenrahmen und Kontenplan

Im Hauptbuch werden die Geschaftsfalle in systematischer Ordnung erfasst; gleichartige

Geschaftsfalle werden jeweils auf einem Konto zusammengefasst.

Die Konten des Hauptbuches missen in sinnvoller Weise systematisch geordnet werden.
Ein Muster fir eine systematische Ordnung der Konten bietet ein Kontenrahmen, in dem
alle in Betracht kommenden Konten nach dem dekadischen System in zehn Kontenklassen
(0 bis 9), bis zu 100 Kontengruppen (00 bis 99) und bis zu 1.000 Kontenuntergruppen (000
bis 999) eingeteilt werden.

Die spezifische Ordnung der Konten des Hauptbuchs eines bestimmten Unternehmens

wird als Kontenplan bezeichnet.

Der Fachsenat fiir Betriebswirtschaft des Instituts fir Betriebswirtschaft, Steuerrecht und
Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuh&nder hat im Jahre 1991 den Einheitskon-
tenrahmen, den das Osterreichische Zentrum fiir Produktivitat und Wirtschaftlichkeit im
Jahre 1975 verdffentlicht hatte, Uberarbeitet und diesen Einheitskontenrahmen an die
Rechnungslegungsgrundsatze, die im Rechnungslegungsgesetz verankert sind, angeglichen.
Eine neuerliche Uberarbeitung wird in Kirze fertiggestellt und beschlossen werden. Dieser
Einheitskontenrahmen ist auf die Erfordernisse von Industrie-, Handels- und allgemeinen
Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten; fiir Versicherungsunternehmen, Kreditinstitute

und Pensionskassen ist dieser Kontenrahmen nicht geeignet.

Der Einheitskontenrahmen kann als Muster flr die Gestaltung der betrieblichen Konten-
plane verwendet werden; er vermittelt (iberdies im Buchhaltungsunterricht einen Uberblick
uber die in der Praxis vorkommenden Konten. Die Anlehnung der betrieblichen Kontenplane
(dh der Ordnung fir die Konten der einzelnen Unternehmen) an den Aufbau des Einheits-

kontenrahmens wird zwar empfohlen, ist aber nicht verbindlich.
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Der vom Fachsenat fur Betriebswirtschaft ausgearbeitete Einheitskontenrahmen 1991 teilt

die Konten in die folgenden Kontenklassen ein:

Kontenklasse O: Anlagevermdgen und Aufwendungen flr das Ingangsetzen und
Erweitern eines Betriebes

Kontenklasse 1: Vorrate
Kontenklasse 2: Sonstiges Umlaufvermdgen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Kontenklasse 3: Rickstellungen, Verbindlichkeiten und Passive
Rechnungsabgrenzungsposten

Kontenklasse 4: Betriebliche Ertrage

Kontenklasse 5: Materialaufwand und Aufwendungen fir bezogene Leistungen
Kontenklasse 6: Personalaufwand

Kontenklasse 7: Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Kontenklasse 8: Finanzertrage und Finanzaufwendungen, ao Ertrdge und ao
Aufwendungen, Ertragsteuern, Auflésung und Dotierung von Rucklagen

Kontenklasse 9: Eigenkapital, unversteuerte Rucklagen, Einlagen stiller
Gesellschafter, Abschluss- und Evidenzkonten

An dieser Einteilung wird sich durch die derzeitige Uberarbeitung nichts andern.

Zum Anlagevermoégen eines Unternehmens gehoren alle Vermdgensgegenstande, die dazu

bestimmt sind, dem Betrieb dauernd zu dienen.

Das Umlaufvermdgen ist dagegen dazu bestimmt, umgesetzt zu werden. Man unterscheidet
im Umlaufvermogen die Umsatztrager (Erzeugnisse, Handelswaren, Dienstleistungen) und
die Umsatzvermittler (Geldbestande im weiteren Sinn). Die Forderungen aufgrund von
Lieferungen und Leistungen (an Abnehmer) haben eine Zwischenstellung zwischen den
Umsatztrdgern und den Umsatzvermittlern: sie entstehen durch die Lieferung der Umsatz-

trager und verwandeln sich nach einiger Zeit in Geldbestdnde (Umsatzvermittler).

Ein Einheitskontenrahmen fir Versicherungsunternehmen besteht nicht; die einzelnen
Versicherungsunternehmen verwenden zum Teil recht unterschiedlich aufgebaute Konten-

pléane.
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Ein Beispiel fur eine sinnvolle Gruppierung der Konten eines Versicherungsunternehmens
ist in Beilage | dargestellt. In diesem Muster eines Kontenplanes sind die Konten in folgende

Kontenklassen gegliedert:

Klasse 0:  Kapitalanlagen und betriebliches Anlagevermégen

Klasse 1:  Sonstige Aktiva und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Klasse 2:  Verrechnungskonten

Klasse 3:  Rickstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Klasse 4.  Versicherungstechnische Ertrage

Klasse 5:  Versicherungstechnische Aufwendungen

Klasse 6:  Betriebsaufwendungen (Aufwandsarten)

Klasse 7:  Nicht versicherungstechnische Ertrage

Klasse 8:  Nicht versicherungstechnische Aufwendungen

Klasse 9:  Eigenkapital, unversteuerte Riicklagen, Abschlusskonten und Evidenzkonten

Dieses Muster unterscheidet sich vom Einheitskontenrahmen hauptsachlich in folgenden

Punkten:

In der Kontenklasse O Uberwiegt nicht das betriebliche Sachanlagevermdgen sondern es
Uberwiegen die Kapitalanlagen, die bei den meisten Versicherungsunternehmen insbeson-
dere aus Finanzanlagen (Wertpapiere, Darlehen, zeitlich gebundene Guthaben bei Kreditin-
stituten) bestehen; bei den Kapitalanlagen wird im (brigen nicht zwischen Anlagevermdgen

und Umlaufvermdégen unterschieden.

Die Vorrate sind bei Versicherungsunternehmen von untergeordneter Bedeutung; die
Kontenklasse 1 kann daher fir die Konten aller Vermdgensgegenstande, die nicht zu den

Kapitalanlagen und zum betrieblichen Anlagevermdgen gehdren, verwendet werden.

Charakteristisch fur Versicherungsunternehmen ist, dass es verschiedene Nebenbuchhal-
tungen gibt, in welchen sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten erfasst werden. Es
verbessert die Systematik, wenn die Sammelkonten bzw die Verrechnungskonten zu diesen
Nebenbuchhaltungen in einer Kontenklasse 2, die zwischen den Vermdgenskonten und den

Schuldenkonten (Fremdkapitalkonten) steht, eingerichtet werden. Die Salden dieser Sammel-
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konten konnen anlésslich der Bilanzerstellung auf Abschlusskonten in den Klassen 1 und 3

umgebucht werden.

In der Kontenklasse 4, die bei Industrie-, Handels- und allgemeinen Dienstleistungsunter-
nehmen die Konten fur die betrieblichen Ertrdge enthélt, werden die Konten fir die ver-

sicherungstechnischen Ertrage gefihrt.

In der Kontenklasse 5, in der bei Industrie-, Handels- und allgemeinen Dienstleistungsunter-
nehmen die Konten fiir den Materialaufwand und fur die Aufwendungen fur bezogene Lei-
stungen enthalten sind, werden die Konten fur die versicherungstechnischen Aufwen-

dungen zusammengefasst.

Es ist jedoch zweckmalig, die Einzelkonten fur die Betriebs-, Verwaltungs- und Ver-
triebsaufwendungen nicht in der Kontenklasse 5, sondern in der Kontenklasse 6 einzu-
richten, wo sie ohne Ricksicht auf den Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung nach
Aufwandsarten erfasst werden; erst am Ende des Geschéftsjahrs werden die nach statistischen
Methoden aufgeteilten Endzahlen dieser Konten auf die Abschlusskonten der
Kontenklassen 5 (versicherungstechnische Aufwendungen) und 8 (nicht
versicherungstechnische Aufwendungen = Aufwendungen fur die Vermdgensverwaltung und

flr Leistungen an Dritte) Gbertragen.

In den Kontenklassen 7 und 8 werden die nichtversicherungstechnischen Ertrage und
Aufwendungen (die Ertrdge und Aufwendungen aus der Kapitalveranlagung, die sonstigen
nichtversicherungstechnischen Ertrdge und Aufwendungen, die aullerordentlichen Ertrage
und Aufwendungen, die Steuern vom Einkommen und die Veranderungen der Ricklagen)

erfasst.

Die Aufteilung der Ertrdge und Aufwendungen in die beiden Hauptgruppen versiche-
rungstechnische Ertrdge und Aufwendungen (Kontenklassen4 und 5) und nicht ver-
sicherungstechnische Ertrage und Aufwendungen (Kontenklassen 7 und 8) entspricht den
besonderen Gegebenheiten des Versicherungsgeschéfts und dem Ausweis der Ertrdge und

Aufwendungen in den beiden Abschnitten der Gewinn- und Verlustrechnung.
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VII. Wertberichtigungen, Ruckstellungen und
Rechnungsabgrenzungsposten

1. Wertberichtigungen

In den Kontenklassen 0, 1 und 2 des Einheitskontenrahmens sind Konten fur Wertberichti-
gungen zu den Vermodgensgegenstanden vorgesehen. Wertberichtigungen werden dann
gebildet, wenn ein Vermdogensgegenstand einen Wertverlust erleidet, aufgrund dieses
Wertverlustes aber keine direkte Abschreibung (Abwertung) des betreffenden Vermdgens-
gegenstandes auf dem Konto, auf dem der Vermdgensgegenstand verrechnet wird, vorge-

nommen wird.

Die Wertberichtigungskonten weisen stets Habensalden auf. Die Salden dieser Konten be-
richtigen (vermindern) die Buchwerte (= Sollsalden) jener Vermdgensgegenstande, zu denen

sie gebildet werden.

Beispiele:

a) Ein Unternehmen hat eine Forderung an einen Abnehmer; die wirtschaftliche Lage dieses
Abnehmers ist ungiinstig, die volle Einbringlichkeit der Forderung ist daher ungewiss. Um
fur das Risiko eines Ausfalls dieser Forderung vorzusorgen, bildet das Unternehmen eine
Wertberichtigung in Hohe von 50 % des Nennwerts der Forderung (Buchungssatz: Zuwei-
sung an die Wertberichtigung zu Forderungen = Aufwand : Soll, Wertberichtigung zu
Forderungen : Haben). Durch die Bildung der Wertberichtigung wird der Wert der
Forderung auf 50 % des Nennwertes herabgesetzt, ohne dass auf dem Forderungskonto
unmittelbar eine Abwertung vorgenommen werden muss; auf dem Forderungskonto ist

weiterhin der volle Nennwert der Forderung ausgewiesen.
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b) In einem Unternehmen befinden sich Vorrate, deren Umschlag sehr niedrig ist. Der Wert

dieser Vorrate durfte daher — obwohl sich ihr Wiederbeschaffungswert nicht vermindert
hat — niedriger sein als ihre Anschaffungskosten, die auf den Bestandskonten fiir diese
Vorrate erfasst sind. Durch die Bildung einer Wertberichtigung kann diesem Wertverlust
Rechnung getragen werden, ohne dass auf den Bestandskonten fiir die betreffenden

Vorrate eine direkte Abwertung vorgenommen werden muss.

Ein Unternehmen besitzt Gegenstande des Anlagevermdgens, deren Nutzung zeitlich
begrenzt ist (zB Buromaschinen). Durch die laufende Nutzung und durch den Zeitablauf
(technische und wirtschaftliche Abnutzung) verlieren diese Gegenstdnde allméhlich ihren
Wert. Diesem Wertverlust wird durch die Vornahme planmaliiger Abschreibungen
Rechnung getragen; durch die Verrechnung der planméaBigen Abschreibungen werden die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Gegenstande des Anlagevermégens wéhrend
der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer dieser Gegenstande allmahlich in
den Aufwand Uberfuhrt. Die Wertminderung der abnutzbaren Gegenstdande des Anlage-
vermégens kann in den Blchern durch Bildung von Wertberichtigungen zu den vollen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfasst werden (Buchungssatz: Anlagenabschrei-
bungen = Aufwand: Soll, Wertberichtigungen zum Anlagevermégen = Berichtigungskonto
zum Bestandskonto: Haben). Die in der Vergangenheit gebrduchliche Methode der
direkten Verrechnung von Abschreibungen (Buchung der Abschreibungen auf der
Habenseite des Bestandskontos) ist seit Inkrafttreten des Rechnungslegungsgesetzes bei
den meisten Unternehmen weniger vorteilhaft geworden, da in den Jahresabschlissen im
sogenannten Anlagenspiegel (in der Regel im Anhang), der die Entwicklung der Bilanz-
werte des Anlagevermdgens zeigt, nicht nur die Restbuchwerte des Anlagevermdgens,
sondern auch die vollen Anschaffungskosten und die seit Nutzungsbeginn verrechneten
kumulierten Abschreibungen ausgewiesen werden missen; flr die Versicherungsunter-

nehmen gelten die Vorschriften tber den Anlagenspiegel allerdings nicht.

Neben den planméRigen Abschreibungen sind im Falle dauernder Wertminderungen

auBerplanmaBige Abschreibungen vom Anlagevermdgen vorzunehmen, die gleichfalls als

Wertberichtigungen erfasst werden konnen. AuBerplanméRige Abschreibungen kdnnen oder
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mussen durch Zuschreibungen wieder ausgeglichen werden, wenn der Grund fiir die Wert-

minderung wegfallt.

Steuerrechtliche Vorschriften sehen die Mdglichkeit vor, dass Vermdgensgegenstande in
bestimmten Fallen mit niedrigeren Betrégen als den Betrégen, die sich nach den allgemeinen
Bewertungsgrundsétzen ergeben, in der Bilanz bewertet werden; dies fiihrt zu einer Ver-
lagerung des (steuerpflichtigen) Gewinns auf spatere Perioden und damit zu einer Steuer-

stundung. Derartige Sonderregelungen bestehen derzeit noch fur

— Ubertragungen stiller Reserven, die bei der VerauRerung von bestimmten Gegenstanden

des Anlagevermdgens realisiert werden

— Kirzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Gegenstanden des Anlagever-

madgens um Zuschisse aus 6ffentlichen Kassen

— Sonderabschreibungen von Gebduden im Zusammenhang mit MalRnahmen des Denk-
malschutzes

In der Vergangenheit konnten mit steuerlicher Wirkung auch

— Wertberichtigungen zu Beteiligungen an auslandischen Unternehmen,

— Sonderabschreibungen von Geb&uden im Zusammenhang mit Assanierungsmalinahmen

und

— Wertberichtigungen zu Auslandsforderungen

gebildet werden.

Wirtschaftlich nicht begriindete Kiirzungen der Bilanzwerte von Gegenstanden des An-
lagevermdgens, die sich aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften ergeben, sind in den
handelsrechtlichen Bilanzen nicht vom Bilanzansatz auf der Aktivseite abzuziehen, sondern
auf der Passivseite im Rahmen der unversteuerten Ricklagen als Bewertungsreserve

auszuweisen.
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2. Ruckstellungen

Riickstellungen werden gebildet fur
a) Ungewisse Schulden
b) Verluste aus schwebenden Geschéften

¢) Unterlassene bzw ruckstandige Aufwendungen (Wahlrecht)

Riickstellungen z&hlen in jedem Fall zum Fremdkapital.

Ungewisse Schulden sind Schulden, bei denen
— der Bestand der Schuld (der Schuldgrund) und/oder
— die Hohe der Schuld und/oder

— die Falligkeit der Schuld
ungewiss ist.

Schulden, deren Bestand ungewiss ist (dh, es ist ungewiss, ob tberhaupt eine Schuld besteht),
sind beispielsweise Anspriche eines Dritten, die vom Unternehmen bestritten werden und
vom Dritten im Prozesswege geltend gemacht werden (Ruckstellungen flr Prozessrisiken)
oder Verbindlichkeiten, die sich im Falle einer noch ungewissen Inanspruchnahme des Unter-
nehmens aufgrund von Burgschaften, Garantien oder Gewahrleistungsverpflichtungen

ergeben (Rickstellungen fur das Birgschaftsobligo und fir Gewahrleistungen).

Bei Versicherungsunternehmen sind in der Ruckstellung fur noch nicht abgewickelte Ver-
sicherungsfalle héaufig Rickstellungen flr Schadenereignisse enthalten, bei denen die
Leistungspflicht vom Versicherungsunternehmen bestritten wird; dies gilt insbesondere fur

Versicherungsfalle in den Haftpflichtsparten.

Schulden, deren HOhe ungewiss ist, sind beispielsweise alle Abfertigungs- und Pensions-

verpflichtungen und &hnlichen Verpflichtungen; neben der Hohe ist insbesondere bei den

Buchhaltung im Versicherungswesen Oktober 1999



104585/5134 50

Abfertigungsverpflichtungen auch die Félligkeit ungewiss. Bei Versicherungsunternehmen ist
die Hohe der fur noch nicht abgewickelte Versicherungsfalle noch zu erbringenden
Leistungen vielfach ungewiss. Die Ungewissheit bezlglich der Hohe kann nach unten bis
zum Betrag Null gehen (Wegfall der Verpflichtungen, ohne dass das Unternehmen Zahlungen
zu leisten hat). Auch die Hohe der Vergutungen fir am Abschluss-Stichtag noch nicht
abgerechnete Beratungsleistungen und die Hoéhe der kunftigen Leibrentenzahlungen fir

Leibrentenverpflichtungen ist ungewiss.

Verpflichtungen, deren Falligkeit ungewiss ist, sind insbesondere Steuerverpflichtungen fur
noch nicht veranlagte Besteuerungsabschnitte; auch die Héhe der Steuerverpflichtungen kann

strittig und daher ungewiss sein.

Verluste aus schwebenden Geschéaften liegen vor, wenn ein Unternehmen Geschafte
getétigt hat, aufgrund derer es zur Erbringung von Lieferungen oder sonstigen Leistungen
verpflichtet ist, und die Erlose fir diese Geschéfte nicht ausreichen um alle flr die

Erbringung der geschuldeten Leistungen anfallenden Aufwendungen zu decken.

Verluste aus schwebenden Geschéfte kdnnen sich auch ergeben, wenn langfristige Be-
schaffungsvertrage bestehen, der Marktpreis fur die zu beschaffenden Waren und Dienst-
leistungen niedriger ist als der Preis, zu dem diese Waren oder Dienstleistungen vom
Unternehmen abgenommen werden mussen und aus dieser Diskrepanz der Preise Verluste

fur das Unternehmen zu erwarten sind.

Riickstellungen fiir Verluste aus schwebenden Geschéften kénnen bei Versicherungsunter-
nehmen insbesondere fir drohende Verluste aus dem Versicherungsbestand zu bilden
sein. Die Ermittlung dieses Ruckstellungserfordernisses ist allerdings tberaus schwierig, da
die kiinftige Schadenbelastung, die den wichtigsten kiinftigen Aufwandsfaktor darstellt, nur
aus den Zahlen der Vergangenheit abgeleitet werden kann; die Ableitung des kinftigen
Schadenaufwands aus den Zahlen der Vergangenheit ist aber mit hoher Ungewissheit
belastet (richtige Beurteilung von Tendenzen, Beriicksichtigung von Anderungen der Struktur

des Versicherungsbestandes und des Pramienniveaus). Keine einheitliche Auffassung besteht
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auch daruber, wie die Risikogemeinschaft abzugrenzen ist, fir die eine solche Rickstellung
zu berechnen ist; eine Berechnung fur jedes einzelne Geschaft (jeden einzelnen Versiche-
rungsvertrag), wie sie in anderen Wirtschaftszweigen vorgenommen wird, wiirde den Be-
sonderheiten des Versicherungsgeschaftes jedenfalls nicht entsprechen. Ebenso bestehen
unterschiedliche Auffassungen dariiber, ob bei Berechnung dieser Rickstellung neben den
Pramien auch die Kapitalertrdge aus der Veranlagung der versicherungstechnischen Riick-

stellungen zu bericksichtigen sind.

Riickstellungen fir unterlassene bzw ruckstandige Aufwendungen (sogenannte Auf-
wandsruckstellungen) werden fir die erst nach dem Abschluss-Stichtag anfallenden Auf-
wendungen, die urséchlich mit bereits vor dem Abschluss-Stichtag angefallenen Ertragen
zusammenhangen, gebildet. Es besteht zwar am Abschluss-Stichtag keine konkrete
Verbindlichkeit, die bereits vereinnahmten Ertrage sind aber durch kunftige Aufwen-
dungen belastet. Die Zulassigkeit der Bildung von Aufwandsriickstellungen ist strittig; dies
gilt beispielsweise fir unterlassene Instandhaltungsaufwendungen. Handelsrechtlich gilt
jedenfalls ein Wahlrecht; steuerlich werden diese Ruckstellungen nicht anerkannt. Die
Riickstellungen fur Schadenregulierungsaufwendungen (fur die noch nicht abgewickelten
Schadenfélle) sind auch Aufwandsruckstellungen; diese Rickstellungen werden allerdings
steuerlich anerkannt, da es sich dabei um gesetzlich vorgeschriebene versicherungstechnische

Riickstellungen handelt, fur die steuerliche Sondervorschriften bestehen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

In den Kontenklassen 2 und 3 des Einheitskontenrahmens sind Kontengruppen fir aktive und
passive Rechnungsabgrenzungsposten vorgesehen. Zu diesen Rechnungsabgrenzungsposten

ist erlauternd folgendes zu sagen:

Echte Rechnungsabgrenzungsposten (sogenannte transitorische Posten) sind Ausgaben,
die wirtschaftlich noch in das Folgejahr hineinwirken (aktive Rechnungsabgrenzungs-
posten) bzw Einnahmen, die erst im Folgejahr verdient werden (passive Rechnungsabgren-

zungsposten).
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Ein Beispiel flr aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellen Versicherungspramien dar,
die von einem Unternehmen im vorhinein (zB fur die Zeit vom 1. Juli des Geschéftsjahrs bis
30. Juni des Folgejahres) entrichtet werden. Wird bei dem Unternehmen ein Rechnungs-
abschluss zum 31. Dezember erstellt, dann ist die Hélfte dieser Versicherungspramien als
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz einzustellen. Es handelt sich bei diesem
Rechnungsabgrenzungsposten um keine Geldforderung. Das Versicherungsunternehmen ist in
der Regel nicht verpflichtet, die bereits bezahlten Pramien zuruckzuerstatten; das
Unternehmen ist aber berechtigt, aufgrund der Pradmienzahlungen im Geschaftsjahr im
Folgejahr noch in der Zeit vom 1. Janner bis 30. Juni ohne weiteres Entgelt Leistungen des
Versicherungsunternehmens  (Versicherungsschutz) in Anspruch zu nehmen. Das
Unternehmen hat demnach noch einen Anspruch auf Empfang von Leistungen im Folgejahr
(gewissermafen eine Forderung an die nachste Rechnungsperiode, die durch die Zahlung im

abgelaufenen Jahr begriindet wurde).

Ein Beispiel fur passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen die vom Darlehensgeber im
vorhinein empfangenen Zinsen fur einen tber den Bilanzstichtag hinausreichenden Zeit-
raum dar. Der Darlehensgeber ist aufgrund des Empfangs dieser Zinsen verpflichtet, das
Darlehen dem Darlehensnehmer ohne weiteres Entgelt Uber den Bilanzstichtag hinaus zur
Verfligung zu stellen; er hat zwar keine Geldschuld, wohl aber eine Leistungsschuld an den
Darlehensnehmer. Diese Verpflichtung kann auch als eine Verpflichtung gegentiber der

nachsten Rechnungsperiode angesehen werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten von besonderer Bedeutung sind bei Versicherungs-
unternehmen die Gber den Bilanzstichtag hinausreichenden Teile der den Versicherungs-
nehmern in Rechnung gestellten Pramien. Diese Rechnungsabgrenzungsposten werden bei
Versicherungsunternehmen in einem besonderen Bilanzposten, den Pramiendbertréagen,

ausgewiesen.

In der Praxis wurden in der Vergangenheit haufig auch die sogenannten antizipativen Posten
als Rechnungsabgrenzungsposten (im weiteren Sinn) ausgewiesen. Es handelt sich dabei um

echte Forderungen bzw Verbindlichkeiten, die nach den &sterreichischen Rechnungs-
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legungsvorschriften in der Bilanz als solche und nicht als Rechnungsabgrenzungsposten
auszuweisen sind. Die Behandlung dieser Posten als Rechnungsabgrenzungsposten war in der
Vergangenheit darauf zurickzufihren, dass Uber diese Forderungen und Verbindlichkeiten
zum Bilanzstichtag vielfach keine Stichtagsabrechnungen vorliegen, sondern dass sie durch
eine mehr oder weniger genaue Berechnung (Abgrenzung von Aufwendungen und Ertrégen)
ermittelt werden miussen. Als Beispiele fur die unechten Rechnungsabgrenzungsposten

(antizipativen Posten) seien angefihrt:

a) anteilige Zinsen fur Darlehen oder Wertpapiere, die erst im Nachhinein bezahlt
werden: der Darlehensgeber beziehungsweise der Eigentlimer der Wertpapiere hat in
diesem Fall am Bilanzstichtag fir die seit dem letzten Falligkeitszeitpunkt entstandenen
Zinsen eine echte Forderung an den Darlehensschuldner oder Wertpapierschuldner, die

allerdings noch nicht féllig ist;

b) anteilige Telefonkosten fur die Zeit von der letzten Vorschreibung bis zum Bilanz-
stichtag: auch in diesem Fall besteht eine echte Geldverpflichtung gegentber der Post-
und Telegraphenverwaltung, die allerdings erst bei der nachsten Gebihrenvorschreibung

fallig wird.

Es gibt eine Bilanztheorie, welche fast alle Posten der Bilanz als eine Art Rechnungsab-

grenzungsposten ansieht (dynamische Bilanztheorie).

Man unterscheidet grundsatzlich die sogenannte statische und die sogenannte dynamische

Bilanzauffassung.

Nach der statischen Bilanzauffassung ist die Bilanz der wichtigste Teil des Rechnungsab-
schlusses. Aus der Bilanz sollen in erster Linie die Vermogens- und Kapitalstruktur und
die Finanzierungsverhéltnisse des Unternehmens entnommen werden konnen. Gegen die
Zielsetzung der statischen Bilanzauffassung wird eingewendet, dass ein richtiger Vermogens-
ausweis (und damit auch ein richtiger Ausweis des Eigenkapitals = Reinvermogens) wegen
der Schwierigkeit der richtigen Bewertung des Vermdgens und mitunter auch der Schulden

Uberaus problematisch ist. Die unter Beachtung der Bewertungsvorschriften des Handels- und
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Steuerrechts erstellten Bilanzen bringen insbesondere in Zeiten der Geldentwertung die

tatsdchliche Vermodgenslage nicht richtig zum Ausdruck.

Nach der dynamischen Bilanzauffassung wird der Rechnungsabschluss in erster Linie zur
Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen Ergebnisses erstellt. Einen Kaufmann soll in
erster Linie das Ergebnis seines wirtschaftlichen Handelns interessieren, Geldzahlen allein ist
unproduktiv. Im Vordergrund des Jahresabschlusses steht die Erfolgsrechnung (Gewinn-
und Verlustrechnung); die Bilanz ist in erster Linie dazu da, die Ausgaben, die noch nicht
zum Aufwand geworden sind (Sachanlagen, Vorrdate) und die Ertrage, die noch nicht
Einnahmen geworden sind (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) sowie die
Aufwendungen, die noch nicht Ausgaben geworden sind (Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und Riickstellungen) und die Einnahmen, die noch nicht Ertrdge geworden
sind (Anzahlungen von Kunden) zu speichern, dh die Ergebnisse der einzelnen

Rechnungsperioden wirtschaftlich richtig voneinander abzugrenzen.

Es steht auler Zweifel, dass bei der Erstellung eines aussagefdhigen Rechnungsabschlusses
sowohl statische als auch dynamische Gesichtspunkte beachtet werden sollen (Hinweis auf

die sogenannte organische Bilanztheorie).

Nach dem Handelsgesetzbuch (8 222 Abs 2 HGB) hat der Jahresabschluss einer Kapital-
gesellschaft ein moglichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu vermitteln. Wenn dies aus besonderen Umstédnden nicht gelingt, sind im

Anhang die erforderlichen zusatzlichen Angaben zu machen.

Man muss sich allerdings der Tatsache bewusst sein, dass Jahresabschliisse, die unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften erstellt werden, nicht immer einen sicheren Einblick
in die Vermodgens- und Kapitalstruktur und in die Ertragslage eines Unternehmens gewéhren;
dies kann auch durch zusétzliche Angaben im Anhang nicht immer erreicht werden.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Entstehung stiller Rucklagen durch
Wertanderungen am ruhenden Vermdgen, die aufgrund des Umstandes, dass die Anschaf-

fungskosten die Obergrenze flr die Bewertung bilden, zwangsldufig entstehen und darauf,
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dass die selbst geschaffenen immateriellen Vermdogensgegenstande in der Bilanz keinen

Niederschlag finden kdnnen.
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VII1. Nebenbuchhaltungen

Zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit der Buchhaltung werden im Allgemeinen Bereiche,
die viele gleichartige Konten umfassen, in Nebenbuchhaltungen ausgegliedert. In der
Hauptbuchhaltung wird in diesem Fall meist ein Sammelkonto gefiihrt, auf dem samtliche
Buchungen, die auf den einzelnen Konten der Nebenbuchhaltung vorgenommen werden, in
gesammelter Form (dh in Form von Sammelbuchungen) durchgefiihrt werden. Die Salden
samtlicher Konten der Nebenbuchhaltung missen jeweils mit dem Saldo des Sammel-

kontos der Hauptbuchhaltung tbereinstimmen.

Die Verbindung mit der Nebenbuchhaltung kann auch tber ein Verrechnungskonto
hergestellt werden. Uber das Verrechnungskonto zur Nebenbuchhaltung werden samtliche
Buchungsposten, die auf den einzelnen Konten der Nebenbuchhaltung zu buchen sind, in der
Regel gleichfalls in gesammelter Form von der Hauptbuchhaltung in die Nebenbuchhal-
tung Ubertragen. In der Nebenbuchhaltung wird ein Verrechnungskonto zur Hauptbuch-
haltung geflhrt, auf dem seitenverkehrt die gleichen Betrédge gebucht werden mussen, wie
auf dem Verrechnungskonto in der Hauptbuchhaltung; die Buchung auf dem Verrechnungs-
konto bildet die Gegenbuchung zu den Buchungen auf den einzelnen Konten der Neben-
buchhaltung. Jeder Geschéftsfall, die sowohl ein Konto der Hauptbuchhaltung als auch ein
Konto der Nebenbuchhaltung berthrt, 16st demnach sowohl einen Buchungssatz (Konto und
Gegenkonto) in der Hauptbuchhaltung als auch einen Buchungssatz in der Nebenbuch-
haltung aus. In jeder der beiden Buchhaltungen erfolgt (seitenverkehrt) eine der beiden

Buchungen auf dem Verrechnungskonto mit dem anderen Kontenkreis.

Beispiel:

Zahlungseingang auf einem Bankkonto in der Hauptbuchhaltung, der auf dem Konto des

Versicherungsnehmers N in der Inkasso-Nebenbuchhaltung gebucht werden soll.

Buchung in der Hauptbuchhaltung: Bankguthaben Soll, Verrechnungskonto Inkassobuch-
haltung Haben.
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Buchung in der Inkassobuchhaltung: Verrechnungskonto Hauptbuchhaltung Soll, Konto des

Versicherungssnehmers N Haben.

Ob in einer Nebenbuchhaltung der Saldo eines Sammelkontos der Hauptbuchhaltung in
Einzelkonten aufgegliedert wird oder ob die Nebenbuchhaltung einen selbstandigen Ver-
rechnungskreis bildet, der tber ein Verrechnungskonto mit der Hauptbuchhaltung verbunden
ist, ist eine Frage der organisatorischen Gestaltung ohne wesentliche materielle Aus-
wirkungen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass eine in sich geschlossene Nebenbuch-
haltung mit einem Verrechnungskonto zur Hauptbuchhaltung einen selbstandigen, in sich
abstimmbaren Verrechnungskreis bildet und dass daher eine solche Nebenbuchhaltung
sowohl rédumlich als auch zeitlich unabhangiger von der Hauptbuchhaltung und damit
flexibler ist als eine Nebenbuchhaltung, die lediglich ein Sammelkonto der Hauptbuchhaltung
in Einzelkonten aufgliedert. In beiden Fallen muss durch geeignete organisatorische Vorkeh-
rungen erreicht werden, dass in der Hauptbuchhaltung nur wenige Buchungen (Sammel-
buchungen) auf dem Sammelkonto oder auf dem Verrechnungskonto vorgenommen werden
missen. Dies hat zur VVoraussetzung, dass die in der Nebenbuchhaltung vorzunehmenden bzw
vorgenommenen Buchungen summiert werden. Die Summierung kann beispielsweise in der
Weise erfolgen, dass die Buchungen in der Nebenbuchhaltung in einem gesonderten
Grundbuch (Journal) erfasst werden; die Summe aller Soll- und Habenbuchungen in dem
Journal der Nebenbuchhaltung wird in Form einer Sammelbuchung auf dem Ver-
rechnungskonto zur Hauptbuchhaltung und in der Hauptbuchhaltung auf dem Sammelkonto

und dem Verrechnungskonto zur Nebenbuchhaltung gebucht.

Bei Industrie- und Handelsunternehmen werden in der Regel Nebenbuchhaltungen fiir das
Anlagevermdgen (Anlagenbuchhaltung), fur die Vorrate (Lagerbuchhaltung), fir die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Kundenbuchhaltung) und fur die Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Lieferantenbuchhaltung) eingerichtet.
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Bei Versicherungsunternehmen kénnen insbesondere die folgenden Nebenbuchhaltungen

eingerichtet werden:

— Verrechnung mit den Versicherungsnehmern (Inkassobuchhaltung)

— Verrechnung mit den Vertretern (Provisionsbuchhaltung)

— Verrechnung mit Versicherungsunternehmen aus der Mitversicherungsverrechnung
— Verrechnung mit Versicherungsunternehmen aus der Ruckversicherungsverrechnung
— Kapitalanlagen (Wertpapiere, Ausleihungen, Grundbesitz)

— Betriebliche Sachanlagen

Daneben kdnnen auch Einzelheiten ber die Versicherungsleistungen (Aufgliederungen der
Versicherungsleistungen nach Sparten, Jahrgangen und Gebieten) und Uber die Pramien im

Rahmen von Nebenbuchhaltungen erfasst werden.

Die Abgrenzung zwischen Nebenbuchhaltungen im herkémmlichen Sinn und Aufgliede-
rungen von Salden der Finanzbuchhaltung auf statistischem Weg ist insbesondere beim

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen im Rechnungswesen flieRend.

In erster Linie die Inkassobuchhaltung, in geringerem MaRe auch die Provisionsbuchhaltung
enthalten eine Uberaus groRe Anzahl von Einzelkonten. Die Anzahl der Einzelkonten in der
Inkassobuchhaltung stimmt nahezu mit der Anzahl der Versicherungsvertrdge Uberein, die
Anzahl der Konten in der Provisionsbuchhaltung mit der Anzahl der haupt- und nebenberuf-
lichen Vertreter und Makler. Diese Nebenbuchhaltungen werden von den Versicherungs-
unternehmen mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gefihrt, was nicht nur eine
automatisierte Abstimmung mit der Hauptbuchhaltung, sondern auch die automatische

Abwicklung des Mahnverfahrens in den ersten Stufen ermdglicht.

Neben den Verrechnungskonten mit Nebenbuchhaltungen gibt es auch Verrechnungskonten
mit Betriebsstatten, die einen selbstandigen geschlossenen Verrechnungskreis bilden. Es

handelt sich bei den Versicherungsunternehmen insbesondere um die Filial- und Landes-
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direktionen, die selbstdndige Buchhaltungen besitzen. Wahrend des Jahres konnen bei
diesen Betriebsstatten vollkommen selbstdndige Buchhaltungen mit eigenen Bestands- und
Erfolgskonten gefiihrt werden, die Gber ein Verrechnungskonto, welches mit dem Gegenkonto
in der Zentrale jeweils abgestimmt werden muss, mit der Zentrale verbunden sind. Am
Jahresende missen allerdings die Salden der Bestandskonten und der Erfolgskonten in den
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) der Zentrale Gibernommen werden.
Dies kann durch formliche Umbuchung der Salden Uber das Verrechnungskonto auf die
entsprechenden Konten der Zentralbuchhaltung oder aber auch auf statistischem Weg
geschehen. In diesem zweiten Fall werden von den einzelnen Filialen selbstandige Teil-
bilanzen und Teil-Erfolgsrechnungen erstellt, die mit der Bilanz und der Erfolgsrechnung
der Zentrale statistisch (dh auBerhalb der Konten der Buchhaltung) zusammengefasst werden.
Die Salden der Verrechnungskonten der Zentrale mit den einzelnen Filialen werden am
Jahresende durch die Salden samtlicher Bestands- und Erfolgskonten der einzelnen
Filialen (mit Ausnahme der bei den Filialen gefuhrten Verrechnungskonten mit der Zentrale)
ersetzt. Diese Salden mussen, wenn die Verrechnungskonten bei den Filialen mit den
Verrechnungskonten bei der Zentrale betragsmalig (seitenverkehrt) tbereinstimmen, per
Saldo den gleichen Betrag ergeben wie die Salden der Verrechnungskonten. Bei der
statistischen Zusammenfassung der Bilanzen und der Erfolgsrechnungen der Zentrale und
der Filialen bleibt die Ubereinstimmung aller Soll- und Habenposten gewahrt; die Ver-
rechnungskonten bei der Zentrale und bei den Filialen verschwinden, da sich deren Soll- und

Habensalden gegenseitig aufheben.
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IX. Die Fihrung von Fremdwahrungskonten

Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Wahrung lauten, werden von Versiche-
rungsunternehmen in der Regel in Originalwahrung auf Fremdwéhrungskonten gebucht.
Umwandlungen von Betrdgen in Schillingwahrung in Fremdwé&hrungsbeitrage und umge-

kehrt, werden tiber Wahrungsumrechnungskonten (pro Wéhrung) verrechnet.

Alle in der Bilanz eines Versicherungsunternehmens ausgewiesenen Fremdwahrungsbetrége,
die zum Devisen-Mittelkurs vom Bilanzstichtag in Schillingwéhrung umgerechnet sind,
mussen am Beginn des nachsten Geschéftsjahres tber die Wahrungsumrechnungskonten
auf die Fremdwéhrungskonten tbertragen werden. Wéahrend des Geschéaftsjahres werden
Anschaffungen und Verkdufe von Fremdwéhrungsbetragen Uber diese Konten geflhrt; am
Schluss des Geschaftsjahres werden alle Fremdwéhrungsbetrdge zum Devisen-Mittelkurs
vom Bilanzstichtag des Folgejahres bewertet und tber die W&hrungsumrechnungskonten auf
das in Schillingwahrung gefiihrte Schlussbilanzkonto bzw Gewinn- und Verlustkonto tber-

tragen.

Auf dem Wéhrungsumrechnungskonto verbleiben die valutarischen Kursdifferenzen; das
sind die Auswirkungen der Verdnderungen der Devisenkurse zwischen dem Stichtag der
Vorjahresbilanz bzw dem Zeitpunkt des Kaufs von Fremdwéhrungsbetragen und dem

Bilanzstichtag bzw dem Zeitpunkt des Verkaufs von Fremdwahrungsbetragen.

Das folgende schematische Beispiel soll dies verdeutlichen:

Bankguthaben am 1.1.: USD  10.000, Kurs 12,00
Verkauf am 31.7.: USD 5.000, Kurs 12,50
Kauf aum 31.10.: uUSD 3.000, Kurs 12,20
Verrechnete (= eingegangene) Pramien:  USD 3.000
Zahlungen flr Versicherungsfalle usD 4.000
Bankguthaben am 31.12.: USD 7.000, Kurs 13,00
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Konto Bankguthaben in USD

Soll
von Eréffnungsbilanz 10.000
Kauf 3.000
Prdmieneingange 3.000
16.000

Konto Verrechnete Pramien in USD

Soll

an Gewinn- und Verlustrechnung 3.000

Verkauf

Zahlungen flr Versicherungsfélle

an Schlussbilanz

Pramienvorschreibungen

Konto Zahlungen fur Versicherungsfalle in USD

Soll
Zahlungen 4.000

an Gewinn- und Verlustrechnung

Wahrungsumrechnungskonto Schilling (ATS)-USD

Soll

Kauf ATS 36.600

von Eréffnungsbilanz ATS 120.000

Verkauf USD 5.000

an Schlussbilanz uUsD 7.000

an GV Prémien ATS  39.000
an GV Zahlungen fur

Versicherungsfalle usD 4.000

211.600

Valutarischer Kursgewinn 9.900

221.500

Kauf

von Eréffnungsbilanz

Verkauf

an Schlusshilanz

an GV Prémien

an GV Zahlungen fur
Versicherungsfalle
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61

Haben
5.000
4.000

7.000
16.000

Haben
3.000

Haben
4.000

Haben

3.000
10.000
62.500
91.000

3.000

52.000
221.500
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Analyse des valutarischen Kursgewinns

Devisenbestand USD 5.000 x S 1,00 (13,00 abz 12,00) 5.000
Devisenverkauf  USD 5.000 x S 0,50 (12,50 abz 12,00) 2.500
Devisenkauf USD 3.000 x S 0,80 (13,00 abz 12,20) 2.400

9.900

Die vorstehend dargestellte Methode der Fremdwahrungsbuchhaltung steht mit den inter-
national anerkannten Rechnungslegungsgrundsatzen nicht im Einklang; in diesen wird
verlangt, dass Ertrage und Aufwendungen in auslandischen Wé&hrungen nicht zum Kurs vom
Bilanzstichtag, sondern zum Kurs vom jeweiligen Transaktionstag in die Wé&hrung, in der

der Rechnungsabschluss erstellt wird, umgerechnet werden.
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X. Der Jahresabschluss
1. Vorbemerkung

Im Handelsgesetzbuch ist vorgesehen, dass der Kaufmann in seinen Buchern seine
Handelsgeschafte und die Lage seines Vermdgens nach den Grundsatzen ordnungsmaliiger
Buchflhrung ersichtlich zu machen hat. Die Buchfiihrung muss gemald § 189 Abs 1 HGB so
beschaffen sein, dass sie einem sachverstandigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen
Uberblick tiber die Geschaftsfalle und die Lage des Unternehmens vermitteln kann; die

Geschaftsfalle mussen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.

Der geforderte Uberblick (iber die Lage des Unternehmens kann bei den meisten
Unternehmen auch aus ordnungsgemal gefthrten Blchern nicht gewonnen werden, da die
Entwicklung des Bestandes und des Wertes bestimmter Vermdgensgegenstande und
Schulden nicht laufend erfasst wird und da auch nicht taglich sdmtliche erforderlichen
Erfolgsabgrenzungen ~ vorgenommen  werden.  Bei  kleineren  Industrie- und
Handelsunternehmen werden vielfach die Vorrate und der Materialverbrauch nicht laufend
erfasst; ebenso werden die Abschreibungen vom Anlagevermégen nicht laufend
vorgenommen. Bei Versicherungsunternehmen wird zumindest ein Teil der versicherungs-
technischen Riickstellungen nicht laufend sondern nur zu bestimmten Stichtagen ermittelt;
auch die Bewertung der Kapitalanlagen und die Abgrenzung ihrer Ertrdge wird in der Regel

nur zu bestimmten Stichtagen vorgenommen.

Wenigstens einmal im Jahr (zum Schluss eines jeden Geschéftsjahres) muss der Kaufmann
eine genaue Erfassung des Vermdgens und der Schulden vornehmen (ein Inventar
aufstellen) und aufgrund dieser Erfassung einen Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung) erstellen. Die Aufstellung eines Jahresabschlusses ist sowohl handels- als
auch steuerrechtlich einmal im Jahr zwingend vorgeschrieben, wobei das Geschaftsjahr
keinesfalls mehr als 12 Monate umfassen darf. Soll daher der Bilanzstichtag zeitlich
verschoben werden, dann muss ein sogenanntes Rumpfgeschéaftsjahr, das weniger als

12 Monate umfasst, eingefiihrt werden (Beispiel: der Bilanzstichtag, der bisher der 31. De-
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zember war, soll auf den 31. Janner verlegt werden; es muss daher fur den Zeitraum 1. bis

31. Janner des Umstellungsjahrs ein Rumpfgeschéftsjahr eingefihrt werden).

Fur Versicherungsunternenmen ist zwingend der 31. Dezember als Bilanzstichtag vorge-

schrieben.

2. Die Bestandsaufnahme des Vermdégens und der Schulden

Grundlage jedes Jahresabschlusses muss eine Bestandsaufnahme des Vermdgens und der
Schulden bilden. Der Gesetzgeber geht von der Vorstellung einer korperlichen Aufnahme der

Vermdgensgegenstande aus, was bei der Aufhahme der Vorrate auch haufig geschieht.

Die korperliche Aufnahme erfolgte urspringlich stets am Bilanzstichtag (Stichtags-
inventur). Sie kann jedoch auch bis zu drei Monate vorher oder bis zu zwei Monate nachher
vorgenommen werden, wenn die Bestandsédnderungen zwischen dem Aufnahmetag und dem

Bilanzstichtag entsprechend erfasst werden (verschobene Stichtagsinventur).

In den letzten Jahrzehnten hat sich bei der Erfassung der Vorréte in groReren Unternehmen
das Verfahren der sogenannten permanenten Inventur eingebirgert. Voraussetzung dafur ist
eine laufende, zumindest mengenmaRige Erfassung aller Zugéange ins Lager und aller
Abgange vom Lager, sodass aus den laufend geflihrten Aufzeichnungen am Bilanzstichtag
fur jeden einzelnen Artikel der Sollbestand hervorgeht. Mindestens einmal im Jahr muss
jeder Artikel korperlich aufgenommen werden und es muss bei dieser Gelegenheit der in den
Aufzeichnungen (Kartei bzw Datei) erfasste Bestand an den bei der korperlichen Aufnahme
tatséchlich festgestellten Bestand angeglichen werden. Eine permanente Inventur wird nur
dann als ordnungsmalig anerkannt, wenn die Bestandsdifferenzen anlésslich der

korperlichen Aufnahme der einzelnen Artikel nicht grof3 sind.

Der Bestand von Vermdogensgegenstanden darf bei der Inventur nach Art, Menge und Wert
auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stich-

proben ermittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsatzen ordnungsmafiger Buch-
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fihrung entsprechen, der Aussagewert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muss dem
Aussagewert eines aufgrund einer herkdmmlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars

gleichkommen.

Die kdrperliche Bestandsaufnahme soll sich nicht auf die Vorrate beschrénken, sondern auch
das Sachanlagevermdégen umfassen. Beim Sachanlagevermdgen ist allerdings eine jahrliche
Bestandsaufnahme nur bei Gegenstanden, die auch auBerhalb fester Betriebsstatten des

Unternehmens eingesetzt werden (Baumaschinen, Kraftfahrzeuge) ublich.

Eine korperliche Bestandsaufnahme erfolgt am Bilanzstichtag auch fur die Kassenbestande
(Bargeld und Schecks) und fur die Wertpapiere (einschliellich Wechsel). Bei Wertpapieren,
die in einem Depot eines Kreditinstituts hinterlegt sind (dies ist bei den Wertpapieren der
Versicherungsunternehmen regelmaRig der Fall) ersetzt eine Depotbestatigung des ver-

wahrenden Kreditinstituts (Depotauszug) die kdrperliche Aufnahme.

Bei den Forderungen und Schulden besteht die Bestandsaufnahme darin, dass
Verzeichnisse der Einzelposten erstellt werden und bei dieser Gelegenheit die Richtigkeit
der in der Buchhaltung verzeichneten Salden geprift wird. Dies ist am leichtesten bei den
Salden der Bankkonten, die zivilrechtlich Forderungen oder Schulden darstellen, mdglich
(an Hand der Kontoausziige bzw Abschlussbestéatigungen der Kreditinstitute). Manche Unter-
nehmen versenden auch tber andere Forderungen und Verbindlichkeiten Saldomitteilungen
an ihre Geschaftspartner und ersuchen diese, die Salden zu bestdtigen. In der
Versicherungswirtschaft geschient dies in der Regel im Ruckversicherungs- und
Mitversicherungsverkehr dadurch, dass in den Abrechnungen von dem Versicherungsunter-
nehmen, das die Abrechnung erstellt (fuhrendes Versicherungsunternehmen bzw Zedent)
auch der Verrechnungssaldo angegeben wird. Auch mit Versicherungsnehmern, mit denen
die Pramienverrechnung Uber Kontokorrentkonten abgewickelt wird, kommen Saldenabstim-

mungen vor.

Hinweise auf Verrechnungsdifferenzen mit Schuldnern und Glaubigern liefert haufig eine

Durchsicht der Konten. Wenn Betrége lange Zeit Uberfallig sind und trotz Mahnung nicht
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bezahlt werden oder wenn Rechnungen nur teilweise bezahlt werden, dann deutet dies
darauf hin, dass der Geschaftspartner entweder zahlungsunféhig ist, oder dass die in der
Buchhaltung ausgewiesenen Forderungen bzw Verbindlichkeiten nicht anerkannt werden
bzw dass Skontoabziige und andere Abzlge, die vom Schuldner bei der Bezahlung
vorgenommen wurden, beim Zahlungsempfanger auf den Konten nicht erfasst wurden. Bei
den Verbindlichkeiten konnen Einwénde grundsétzlich nur vom bilanzierenden Unter-
nehmen selbst kommen (zB Einwendungen der fur die Rechnungskontrolle zustandigen

Abteilung des Unternehmens, die der Buchhaltung noch nicht bekannt geworden sind).

Die auf den Konten vermerkten Schillingbetrdge von Forderungen und Verbindlichkeiten
in auslandischen Wéahrungen kdnnen —wenn die Fremdwahrungskonten nicht in Original-
wahrung gefiihrt werden — auch aufgrund von noch nicht gebuchten Anderungen des

Devisenkurses Differenzen aufweisen.

Im Zuge der Erstellung des Inventars (der Verzeichnisse) der Forderungen und Verbind-
lichkeiten sind die auf den Konten ausgewiesenen Salden erforderlichenfalls zu berichtigen,
damit in die Bilanz die richtigen Forderungs- und Verbindlichkeitsbetrage aufgenommen

werden.

Wichtig ist die vollstandige Erfassung des Vermdogens und der Schulden im Rechnungs-

abschluss.

Bei den Vermogensgegenstanden besteht die Mdoglichkeit, dass die Buchhaltung tber
buchungspflichtige Geschaftsfalle, die zur Begrindung von Vermdgensgegenstanden ge-
fihrt haben (insbesondere Ausgangsrechnungen und andere Lastschriften an Geschafts-
partner) nicht informiert wird, oder dass uber abgeschlossene und bereits in Durchfiihrung
befindliche Geschéfte (Versicherungsvertrage) noch keine zur Buchung bestimmten Belege
(Polizzen bzw Polizzenkopien) erstellt wurden. Das Bestreben, den Jahresabschluss rasch
fertigzustellen, fihrt bei Versicherungsunternehmen haufig dazu, dass ab einem bestimmten
Zeitpunkt Erst- und Stornopramien nicht mehr in der Buchhaltung flir das Geschaftsjahr

erfasst werden. Bei den Erstpramien ist der daraus resultierende Fehler verhaltnismaRig
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gering, da der groRte Teil dieser Pramien in das nachste Rechnungsjahr hintiberreicht und
daher im Wege der Pramienubertrédge abzugrenzen ware. GroRere Auswirkungen ergeben sich
jedoch aus der verspateten Erfassung von Stornopramien; zu den PramienaulRenstanden
mussen daher angemessene Wertberichtigungen gebildet werden, bei deren Bemessung
allerdings die Tatsache zu berlcksichtigen ist, dass im Falle der Abbuchung von Pramien
auch die mit diesen Pramien verbundene Versicherungssteuer und die damit verbundenen
Provisionen und Mit- und Ruckversicherungspramien sowie die fur diese Pramien ge-
bildeten Pramienibertrage und (in der Lebensversicherung) die Deckungsrickstellung

entsprechend zu berichtigen sind.

Einen schwerwiegenderen Fehler als die unvollstandige Erfassung von Vermoégensgegen-
stdnden bildet die unvolistandige Erfassung von Schulden, da durch einen solchen Fehler
die Bilanzen nicht zu schlecht, sondern zu gut gestaltet werden und derartige Fehler unter
Umsténden langere Zeit nicht erkannt werden. In jedem Unternehmen missen daher aus-
reichende und geeignete organisatorische Vorkehrungen getroffen werden, um sicher-
zustellen, dass die empfangenen Lieferungen und Leistungen vollstandig erfasst und in
Evidenz gehalten und die einlangenden Rechnungen ohne Verzégerung der Buchhaltung
zugeleitet werden. Am Jahresende muss geprift werden, ob fur alle bereits empfangenen
Lieferungen und Leistungen anderer Unternehmen Rechnungen eingelangt sind, oder ob
solche noch fehlen. Fir fehlende Rechnungen missen in der Bilanz Rickstellungen gebildet

werden.

Bei Versicherungsunternehmen ist das Hauptproblem der vollstandigen Erfassung der
Schulden die vollstandige Erfassung der offenen Schaden. Es missen daher zunachst Vor-
kehrungen getroffen werden, dass alle gemeldeten Schéden ordnungsmaéfig registriert und
bis zur Erledigung in Evidenz gehalten werden. Dartiber hinaus muss die Tatsache
beriicksichtigt werden, dass erfahrungsgeméall nicht wenige Schaden erst einige Zeit nach
dem Eintritt des Schadens gemeldet werden; fur derartige, bereits vor dem Bilanzstichtag
eingetretene, dem Versicherungsunternehmen aber noch nicht bekannte Schaden muss

aufgrund von Erfahrungswerten der Vergangenheit eine VVorsorge im Wege einer sogenannten
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Ruckstellung fur Spéatschaden gebildet werden. Bei der Bemessung einer solchen
Rickstellung fiir Spatschiden missen auch Anderungen in der Struktur einer
Versicherungssparte (Hinweis auf die Einfihrung der Bonus-Malus-Regelung in der Kfz-
Haftpflichtversicherung, von der ein Ansteigen der verspatet gemeldeten Schaden erwartet
wurde, die dann allerdings nicht tatsachlich eingetreten ist) und andere Einflussgroen (zB
Witterungsverhéltnisse in den letzten Tagen eines Kalenderjahres in den Kraftfahrzeugsparten

und in der Leitungswassersparte) in angemessener Weise berticksichtigt werden.

Schulden, mit deren Erfiillung nicht mehr gerechnet werden muss, sind auszuscheiden und in
der Bilanz nicht mehr zu berucksichtigen. Im Schadenbereich bestehen keine ganz
einheitlichen Auffassungen dartiber, wann gemeldete Schéaden, die vom Anmelder nicht
weiter verfolgt werden bzw bei denen das Versicherungsunternehmen seine Leistungsver-
pflichtung abgelehnt hat, ohne dass dieser Standpunkt vom Versicherungsnehmer bzw vom

Geschéadigten formell anerkannt worden ware, auBer Evidenz genommen werden kénnen.

Auf alle Falle sind Schulden, die verjahrt sind, aufier Evidenz zu nehmen, obwohl nicht die
Schuld an sich, sondern lediglich die Haftung des Schuldners fir die Erfullung der Schuld
verjahrt. Die Verjahrungsfrist flir Anspriiche aus Versicherungsvertragen betragt drei
Jahre; ein vom Versicherer abgelehnter Leistungsanspruch muss innerhalb von einem Jahr
nach Ablehnung gerichtlich geltend gemacht werden. Neben der allgemeinen dreijahrigen
Verjahrungsfrist ist in 8 12 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) in bestimmten Fallen, in
denen der Lauf der Verjédhrungsfrist gehemmt ist, eine absolute zehnjahrige Verjédhrungsfrist
vorgesehen. Handlungen, welche von einem Gldaubiger zur Eintreibung seiner Forderung
unternommen werden, unterbrechen die Verjahrung; dh, dass die Verjahrungsfrist ab einer
solchen Handlung jeweils neu zu laufen beginnt. Nach Ablauf von 30 Jahren ab Entstehung

einer Forderung tritt allerdings absolute Verjahrung ein.

In manchen Versicherungssparten, in denen es erfahrungsgemafR regelméflig vorkommt,
dass fiir einen Teil der gemeldeten Schéden keine Leistungen erbracht werden missen,

werden von den Versicherungsnehmern bzw von den Geschédigten nicht weiterverfolgte
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Schéden bereits fruher (dh vor dem Ablauf der Verjahrungsfrist) auf3er Evidenz genommen;

dies ist insbesondere in den Sparten Kfz-Haftpflicht und Kfz-Fahrzeug der Fall.

Zur Aufnahme (Inventur) der Vermogensgegenstande und Schulden gehort auch die

Feststellung der Abgrenzungsposten fiir Aufwendungen und Ertrége.

3. Die Bewertung im Jahresabschluss

An die mengenmaliige Erfassung der Vermdgensgegenstande und Schulden schlief3t sich
deren Bewertung an. Es gibt sowohl handelsrechtliche als auch steuerrechtliche Bewertungs-

vorschriften.

Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften fir die Bewertung in den Jahresab-

schliissen sind in den 88 201 ff des Handelsgesetzbuches enthalten.

In 8 201 HGB sind die allgemeinen Bewertungsgrundsatze geregelt. Es sind dies

— der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit: die auf den vorhergehenden Jahresabschluss
angewendeten Bewertungsmethoden sind beizubehalten; ein Abweichen von diesem
Grundsatz ist nur bei Vorliegen besonderer Umstande zuldssig. Diese Bestimmung ist in

allen jenen Fallen von Bedeutung, in denen Bewertungswahlrechte bestehen;

— der Grundsatz der Fortfuhrung des Unternehmens, solange nicht tatsachliche oder recht-

liche Griinde entgegenstehen;

— der Grundsatz der Einzelbewertung: die Vermogensgegenstande und Schulden sind zum

Abschluss-Stichtag einzeln zu bewerten;

— der Grundsatz der Vorsicht: nur am Abschluss-Stichtag verwirklichte Gewinn sind aus-
zuweisen; erkennbare Risiken und drohende Verluste, die in dem Geschéftsjahr oder in
einem friheren Geschéftsjahr entstanden sind, sind zu bericksichtigen, selbst wenn diese
Umstédnde erst zwischen dem Abschluss-Stichtag und dem Tag der Aufstellung des

Jahresabschlusses bekannt geworden sind
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— der Grundsatz der Bilanzkontinuitat: die Eroffnungsbilanz des Geschaftsjahres muss mit

der Schlussbilanz des Vorjahres ubereinstimmen

— der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung: Ertrage und Aufwendungen sind unabhéangig

vom Zeitpunkt der Zahlung im Jahresabschluss zu berticksichtigen

— der Grundsatz, dass Wertminderungen unabhangig vom Ergebnis auzuweisen sind.

Das Gesetz enthélt konkrete Bewertungsvorschriften

fur Einlagen und Zuwendungen sowie Entnahmen

fir Gegenstande des Anlagevermdagens

fur Gegensétze des Umlaufvermdogens

fur Passivposten

Einlagen und Zuwendungen sowie Entnahmen sind mit dem Wert anzusetzen, der ihnen
Im Zeitpunkt ihrer Leistung beizulegen ist, soweit sich nicht aus der Nutzungsmoglichkeit
im Unternehmen ein geringerer Wert ergibt. Bei Einlagen, die im Zusammenhang mit Um-
strukturierungen von Unternehmen getatigt werden, ist die im Umgrindungssteuergesetz fir
die Zwecke der Besteuerung vorgeschriebene Fortfihrung der Buchwerte auch handels-

rechtlich zuldssig.

Gegenstande des Anlagevermdgens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten,

vermindert um Abschreibungen anzusetzen.

Bei den Gegenstanden des Anlagevermdgens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmaliige Abschreibungen zu vermindern; der
Abschreibungsplan hat die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschéftsjahre zu

verteilen, in denen der Vermdgensgegenstand wirtschaftlich genutzt werden kann.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen mussen Gegenstdnde des Anlagever-
maogens ohne Rucksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, durch auf3erplan-

mafige Abschreibungen auf den niedrigeren Wert, der ihnen am Abschluss-Stichtag beizu-
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legen ist, unter Bedachtnahme auf die Nutzungsméglichkeit im Unternehmen abgeschrieben
werden. Fur Gegenstéande des Finanzanlagevermogens besteht bei nicht dauernden Wert-
minderungen ein Wahlrecht, ob auRRerplanmé&Rige Abschreibungen vorgenommen werden

oder nicht (gemilderter Niederstwertgrundsatz).

Aulerplanméliige Abschreibungen mdussen, wenn sich in einem spéteren Geschéftsjahr
herausstellt, dass die Griinde fur die aulerplanmaRige Abschreibung nicht mehr bestehen im
Umfang der Werterhhung zugeschrieben (durch Zuschreibung ausgeglichen) werden; die
planméaRigen Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen waren, sind dabei zu
beriicksichtigen. Von der Zuschreibung darf nur dann Abstand genommen werden, wenn die
niedrigere Bewertung in der Handelsbilanz die VVoraussetzung fur einen niedrigeren Wert-
ansatz in der Steuerbilanz (in der der steuerlichen Gewinnermittlung zugrundegelegten Ver-
mogensaufstellung) darstellt (§ 208 HGB).

Gegenstande des Umlaufvermogens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren Borsenkurs oder Marktpreis am Ab-
schluss-Stichtag oder auf den niedrigeren Wert, der dem Vermdgensgegenstand am Ab-
schluss-Stichtag beizulegen ist, anzusetzen (strenger Niederstwertgrundsatz). Eine dartber
hinausgehende Abschreibung (Abwertung) ist zul&ssig, soweit diese nach vernunftiger
kaufménnischen Beurteilung notwendig ist, um zu verhindern, dass der Wertansatz des Ver-
maogensgegenstandes in der nachsten Zukunft aufgrund von Wertschwankungen geandert
werden muss. Auch bei diesen Gegensténden ist eine Abwertung auf den niedrigeren Wert am
Abschluss-Stichtag durch Aufwertung auszugleichen, wenn es spater zu einer Werterh6hung

kommt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rickzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen sind zum
Barwert der zukunftigen Auszahlungen anzusetzen; Rickstellungen sind in der H6he anzu-
setzen, die nach vernunftiger kaufmannischen Beurteilung notwendig ist. Auf den Grundsatz
der Vorsicht ist im Rahmen der Bewertung der Schuldposten Bedacht zu nehmen; dh, dass
nur nicht realisierte Verluste, nicht aber nicht realisierte Gewinne bertcksichtigt werden

dirfen.
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Riickstellungen fur laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen sowie ahnliche
Verpflichtungen sind mit dem Betrag anzusetzen, der sich nach versicherungsmathemati-
schen Grundsatzen ergibt. Anwartschaften auf Abfertigungen sind entsprechend zu
bewerten; vereinfachend kann dafiir auch ein bestimmter Prozentsatz der fiktiven An-
spruche zum jeweiligen Abschluss-Stichtag angesetzt werden, sofern dagegen im Einzelfall

keine besonderen Bedenken bestehen.

Das Handelsgesetzbuch enthalt demnach die nachstehenden Bewertungsregeln:
— den Anschaffungswertgrundsatz
— den gemilderten Niederstwertgrundsatz

— den strengen Niederstwertgrundsatz in Verbindung mit dem sogenannten imparitati-

schen Realisationsprinzip

Der Anschaffungswertgrundsatz gilt fir das Sachanlagevermégen und fur das imma-
terielle Anlagevermogen. Bei begrenzter wirtschaftlicher Nutzungsdauer sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um die planmaRiigen Abschreibungen zu vermindern;
auBerplanméaRige Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn sich der Nutzwert des Anlage-

gegenstandes fur das Unternehmen dauerhaft vermindert.

Fur das Finanzanlagevermogen (Beteiligungen, sonstige Wertpapiere des Anlagevermdégens)
gilt grundsétzlich der gemilderte Niederstwertgrundsatz. Diese Vermdgensgegenstande
kdnnen auch dann, wenn ihr Wert am Abschluss-Stichtag voribergehend niedriger ist, zu
Anschaffungskosten bewertet werden; dauernde Wertminderungen sind aber durch eine
Abwertung auf den niedrigeren Tageswert zu berticksichtigen. Im Versicherungsaufsichts-
gesetz wird fur die Versicherungsunternehmen angeordnet, dass der gemilderte Niederst-
wertgrundsatz nur fur festverzinsliche Wertpapiere angewendet werden darf; Aktien,
Partizipationsscheine, Investmentfondsanteile, Genussrechte und Ergénzungskapitalanleihen
sind nach dem strengen Niederstwertgrundsatz zu bewerten. In der Praxis werden von
Versicherungsunternenmen auch die festverzinslichen Wertpapiere des Anlagevermdgens

(Kapitalanlagen) vielfach nach dem strengen Niederstwertgrundsatz bewertet.
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Der strenge Niederstwertgrundsatz gilt zwingend fur die Vermdgensgegenstande des
Umlaufvermdgens. Diese Vermdgensgegenstande sind entweder zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder zum niedrigeren Tageswert (dh zum Bdérse- oder Marktpreis des
Abschluss-Stichtages bzw bei Fehlen eines solchen Preises zu dem Wert, der den
Gegenstanden am Abschluss-Stichtag zukommt) zu bewerten. Ist der Tageswert héher als
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, dann dirfen nur die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt werden. Aus dieser Bewertungsvorschrift leitet sich das
sogenannte imparitatische Realisationsprinzip ab: nicht realisierte Gewinne (dh Wert-
steigerungen des ruhenden Vermdgens) dirfen nicht ausgewiesen werden (HOchstbewertung
zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten), nicht realisierte Verluste (Wertminderungen
des ruhenden Vermdgens) mussen dagegen ausgewiesen werden (zwingende Bewertung zum

niedrigeren Tageswert).

Eine Bewertung von Schulden kommt insbesondere bei Schulden in auslandischen
Wahrungen oder bei wertgesicherten Schulden in Betracht. Forderungen und Schulden in
auslandischen Wahrungen mdissen von Versicherungsunternehmen aufgrund einer besonde-
ren Bewertungsvorschrift im Versicherungsaufsichtsgesetz nicht nach dem Niederstwert-
grundsatz, sondern stets zum Tageswert (dh zum Devisen-Mittelkurs vom Abschluss-
Stichtag) bewertet werden. Ein Grofdteil der Forderungen und Verbindlichkeiten in
auslandischen Wéhrungen, die hauptséchlich aus dem tbernommenen Ruckversicherungs-
geschaft herriihren, wird ziemlich kurzfristig durch Zahlung ausgeglichen. Die genaue
Beachtung des Niederst- bzw Hdochstwertgrundsatzes wére bei diesen Forderungen und
Verbindlichkeiten verhéltnismalig kompliziert und wirde auch die grundsétzliche Frage nach
dem Anschaffungstag aufwerfen (ist die Forderung bzw Verbindlichkeit am Ende der
Abrechnungsperiode oder im Zeitpunkt des Eingangs der Abrechnung entstanden ?); sie hatte

auch im Allgemeinen keine wesentlichen materiellen Auswirkungen.

GroRere Bedeutung als die Bewertung (Umrechnung) der kurzfristigen Forderungen und
Verbindlichkeiten in ausldndischen Wahrungen hat die Bewertung der versicherungs-

technischen Ruckstellungen und der Depotforderungen in auslandischen Wahrungen, die
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besonders im Rahmen des indirekten Geschafts (Ruckversicherungs-Ubernahmen) vor-

kommen.

Die grofite Bewertungsunsicherheit besteht bei Verpflichtungen, deren Grund, Hohe oder

Falligkeit ungewiss ist (Rickstellungen).

Die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sind verbindlich anzuwenden. Von
diesen Vorschriften darf grundsétzlich weder nach oben noch nach unten abgewichen
werden; die willkurliche Bildung von stillen Riicklagen ist daher nicht zul&ssig. Eine
Ausnahmeregelung von diesem allgemeinen Grundsatz enthalt § 208 HGB bezuglich des
Ausgleichs von auRerplanméaRigen Abschreibungen durch Zuschreibungen, wenn die Wert-
minderung weggefallen ist. Ein gewisser Bewertungsspielraum verbleibt den Unternehmen
bei der Bewertung der ungewissen Schulden; auch bei diesen Posten ist allerdings eine

willkiirliche Uberbewertung nicht zulassig.

Die Bewertungsvorschriften des Einkommensteuergesetzes sind, soweit nicht im Einzelfall
ausdrucklich ein Bewertungswahlrecht vorgesehen ist, gleichfalls als zwingende Bewer-
tungsvorschriften anzusehen; sie unterscheiden sich nicht wesentlich von den Bewertungs-

vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Das Einkommensteuergesetz unterscheidet zwischen abnutzbaren Wirtschaftsgltern des
Anlagevermdgens, die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzlglich der Ab-
schreibungen (Absetzungen fir Abnutzung oder Abschreibungen auf den niedrigeren
Teilwert) zu bewerten sind und allen Ubrigen Wirtschaftsgitern, die zu Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Teilwert zu bewerten sind. Die Bewertung
zum niedrigeren Teilwert ist zwingend vorzunehmen, wenn die Grundsédtze ordnungs-
maRiger Bilanzierung diese niedrigere Bewertung erforderlich machen, was fur das Um-
laufvermégen immer und fir das Anlagevermdgen nur bei Vorliegen einer dauernden

Wertminderung gilt.

Unter dem Teilwert wird jener Preis verstanden, den ein Erwerber des Betriebes im

Rahmen des Gesamtkaufpreises fur ein bestimmtes Wirtschaftsgut bezahlen wirde, wobei

Buchhaltung im Versicherungswesen Oktober 1999



104585/5134 75

davon auszugehen ist, dass der Erwerber den Betrieb fortfuhrt; dh, es handelt sich beim
Teilwert um einen betrieblichen Eignungswert und nicht um einen EinzelveraufRerungswert
(Liquidationswert). Die genaue Feststellung des Teilwertes stoRt bei Gegenstdnden, die

keinen Bdrsen- oder Marktpreis haben, haufig auf Schwierigkeiten.

Auch die abnutzbaren Wirtschaftsguter des Anlagevermdgens kdnnen zum niedrigeren
Teilwert bewertet werden, wenn eine Uber die laufenden Abschreibungen hinausgehende
nachhaltige Entwertung eingetreten ist. Fur diese Wirtschaftsguter gilt in der Steuerbilanz
der sogenannte uneingeschrankte Wertzusammenhang; dieser besagt, dass diese Wirt-
schaftsgiiter keinesfalls hoher bewertet werden dirfen als im vorangegangenen Jahres-
abschluss. Eine Ausnahme von diesem uneingeschréankten Wertzusammenhang ergibt sich,
wenn im handelsrechtlichen Jahresabschluss von protokollierten Gewerbetreibenden eine

Aufwertung (durch Zuschreibung) vorgenommen wird.

Bei den dbrigen Wirtschaftsgiitern kann der Teilwert in der Steuerbilanz auch dann
angesetzt werden, wenn er hoher ist als der Bilanzwert im vorangegangenen Jahres-
abschluss; die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilden aber auch bei diesen Wirt-

schaftsgitern die Bewertungsobergrenze.

Zu beachten ist noch der Grundsatz der MaRgeblichkeit der Handelsbilanz fir die
Steuerbilanz; er besagt, dass ein nach den handelsrechtlichen Grundsatzen ordnungs-
maRiger Buchfiihrung gebotener Wertansatz auch bei der steuerlichen Gewinnermittlung
der in das Firmenbuch eingetragenen Steuerpflichtigen, die Einkilinfte aus Gewerbebetrieb
beziehen, anzuerkennen ist, sofern er nicht zu zwingenden steuerlichen Bewertungs-
vorschriften in Widerspruch steht. Von diesem Grundsatz leitet sich auch die Konsequenz
ab, dass der niedrigere Teilwert, der handelsrechtlich geboten ist, auch in der Steuerbilanz
anzusetzen ist. Die weiter oben erwahnte Vorschrift des § 208 HGB (Ausnahme von der
Zuschreibungsverpflichtung) begriindet eine sogenannte *‘umgekehrte Maligeblichkeit™

(der Steuerbilanz fir die Handelsbilanz).
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Beziiglich der allgemeinen Bilanzierungsgrundsatze und der Gliederungsvorschriften fur
den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) wird auf die Ausfiihrungen
im zweiten Teil des Skriptums zur Vorlesung Versicherungswirtschaftslehre

(Abschnitt XI1.) verwiesen.
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XI. Erlauterungen zum Buchfuhrungsbeispiel

Die im Buchfuhrungsbeispiel (Beilage I1) angefuhrten Buchungen werden von den folgenden

Arten von Belegen abgeleitet:

1. Pradmienverzeichnisse (Uber Pramienvorschreibungen und Pramienstorni)

2. Pramienabrechnungen mit Mitversicherern (mit beteiligten Versicherungsunternehmen)
3. Provisionsabrechnungen

4. Kassabelege

5. Zum Kontoauszug eines Kreditinstituts gehérende Zahlungsbelege

6. Allgemeiner Buchungsbeleg

Zu 1.: Pramienverzeichnisse

Die Pramienvorschreibungen an die einzelnen Versicherungsnehmer entsprechen bei einem
Versicherungsunternehmen den Ausgangsrechnungen (lber die Lieferungen oder sonstigen
Leistungen des Unternehmens) der Industrie-, Handels- und sonstigen Dienstleistungsunter-
nehmen. Es ist bei Versicherungsunternehmen (blich, dass die einzelnen Vorschreibungen
monatlich in Verzeichnissen zusammengefasst werden und dass in der Buchhaltung
lediglich die Endbetréage auf dem Inkassokonto (im Soll) und auf dem Pramienkonto, dem
Konto flr Nebenleistungen der Versicherungsnehmer, dem Konto fir eingenommene
Feuerschutzsteuer, dem  Verrechnungskonto flir  Versicherungssteuer und dem

Verrechnungskonto fiir Pramienanteile der Mitversicherer (im Haben) gebucht werden.

Neben den Verzeichnissen Uber die vorgeschriebenen Pramien (meist getrennt in Ver-
zeichnisse Uber Folgepramien und Uber Erstprdmien) gibt es Verzeichnisse tber die stor-
nierten (ruckverrechneten) Pramien, die seitenverkehrt gebucht werden (Pramienkonto und

andere Ertrags- und Verrechnungskonten Soll, Inkassokonto Haben).
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Das Inkassokonto wird stets in einer Nebenbuchhaltung (der Inkassobuchhaltung) nach
Versicherungsnehmern aufgegliedert. Die Inkassobuchfiihrung wird in der Regel mit Hilfe
von Datenverarbeitungsanlagen gefiihrt, und zwar meist im Wege der Speicherbuchfihrung;
dh, die einzelnen Buchungen werden auf maschinell lesbaren Datenspeichern gespeichert und
werden nur bei Bedarf in optisch lesbare Form gebracht. Friher war die Inkassobuchhaltung
meist als eine Art Offene-Posten-Buchhaltung eingerichtet; dh, es wurden fiir die einzelnen
Versicherungsnehmer nicht echte Konten eingerichtet, sondern die Abstattung der Pramien
wurde in den Préamienverzeichnissen vermerkt. Aus den Pré&mienverzeichnissen konnten
jederzeit die offenen (noch nicht abgestatteten) Posten entnommen werden. Eine
kontoformige Verrechnung im engeren Sinn wurde und wird im Allgemeinen mit
grolReren Versicherungsnehmern (lUber sogenannte Kunden- oder Parteienkonten)

durchgefiihrt.

Die Gegenbuchung zur Buchung auf dem Inkassokonto, auf dem die Bruttobetrége der an
die Versicherungsnehmer vorgeschriebenen Pramien bzw der stornierten Prdmien gebucht
werden, erfolgt nicht nur auf dem Pramienkonto (Nettopramien) sondern auch auf Ertrags-
konten fur Nebenleistungen der Versicherungsnehmer und allenfalls fiur Feuerschutz-
steuer (im Buchhaltungsbeispiel nicht vorgesehen) sowie auf Verrechnungskonten fir Ver-
sicherungssteuer und fiir die an die Mitversicherer abzugebenden Pramienteile (Pramien,
die bei den Versicherungsnehmern fiir Rechnung der Mitversicherer eingehoben werden).
Wenn die an die Versicherungsnehmer vorgeschriebenen Prdmien um gegenverrechnete
Gewinnanteile oder Pramienrickerstattungen gekirzt sind, missen diese Betrdge ge-
sondert (auf der Sollseite eines Kontos flir ausgezahlte bzw verrechnete Gewinnanteile und

Pramienruckerstattungen) gebucht werden.

Die Buchung der Prdmien kann entweder auf einem einzigen Pramienkonto (Pramien-
Sammelkonto), das statistisch aufgegliedert wird (die Aufgliederung der Prdmien nach
Sparten ist unbedingt erforderlich) oder auf gesonderten Pramienkonten pro Sparte
(Pramien-Einzelkonten) erfolgen. Im Buchfiihrungsbeispiel ist die Buchung der gesamten

Pramien auf einem einzigen Prdmienkonto (Pramien-Sammelkonto) vorgesehen.
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Die Versicherungssteuer wird von den Versicherungsunternehmen bei den Versicherungs-
nehmern eingehoben; diese Betrdge sind an das Finanzamt fir Geblhren und
Verkehrsteuern abzufiihren. Die auf dem Versicherungssteuer-Verrechnungskonto

ausgewiesenen Betrage sind eine Verbindlichkeit gegen das Finanzamt.

Im Buchfiihrungsbeispiel sind in den Pramienverzeichnissen auch Angaben (ber die an
Mitversicherer abgegebenen Prdmien (Anteile der Mitversicherer an den Nettopramien)
und Uber die flr die vorgeschriebenen bzw stornierten Pramien anfallenden Provisionen bzw
Provisionsstorni enthalten. Die Angaben Uber die Provisionen dienen nur als Abstimmungs-
grolen fur die in den Provisionsabrechnungen ausgewiesenen Endbetrége; die Provisionen
werden nicht aufgrund der Pramienverzeichnisse, sondern aufgrund der Provisions-

abrechnungen gebucht.

Die an die Mitversicherer abzugebenden Pramien (zuzlglich der fir diese Pramien einge-
hobenen Versicherungssteuer) sollen dagegen bereits bei der Buchung der Pramien auf einem
Verrechnungskonto erfasst werden, da die Pramienanteile der Mitversicherer beim
fihrenden Versicherungsunternehmen keine Pramienertrage darstellen und daher
uberhaupt nicht (also auch nicht voriibergehend) auf dem Pramienkonto zu erfassen sind. Bei
manchen Versicherungsunternehmen kommt es allerdings vor, dass zunéchst die gesamten an
die Versicherungsnenhmer vorgeschriebenen Pramien auf dem Prémien(ertrags)konto (im
Haben) gebucht werden und dass die an die Mitversicherer weitergegebenen Prédmien
aufgrund der Abrechnungen mit den Mitversicherern vom Pramien(ertrags)konto (im Soll)
wieder abgebucht werden. Diese Methode hat ua den Nachteil, dass die in die Abrechnungen
mit den einzelnen Mitversicherern aufgenommenen Pradmien keiner automatischen
Abstimmung unterliegen; dies ist hingegen der Fall, wenn ein Verrechnungskonto fur
Pramienanteile der Mitversicherer gefuhrt wird und dieses Konto nach Buchung aller

Abrechnungen mit den Mitversicherern den Saldo Null aufweist.
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Zu 2.: Pramienabrechnungen mit Mitversicherern

Derartige Abrechnungen werden monatlich mit jedem Versicherungsunternehmen, an das
in dem betreffenden Monat Mitversicherungspramien abgegeben werden, erstellt. In diese
Abrechnungen werden vom fiihrenden Versicherungsunternehmen die auf den einzelnen
Mitversicherer entfallenen Anteile an den Folge-, Erst- und Stornopramien (Nettoprdmien,
Versicherungssteuer, Feuerschutzsteuer und Bruttopramien) und die daflr zu vergltenden
Provisionen aufgenommen. Die Versicherungssteuer und die Feuerschutzsteuer fir die
Pramienanteile der Mitversicherer ist von den Mitversicherern an das Finanzamt abzufuhren,

da es sich ja um Pramien des Mitversicherers im direkten Geschaft handelt.

Die Endsalden der einzelnen Abrechnungen werden auf den Verrechnungskonten der
einzelnen Mitversicherer, die vielfach in einer Nebenbuchhaltung gefiihrt werden, gebucht.
In der Hauptbuchhaltung werden die Buchungen aufgrund einer Zusammenfassung samt-
licher Abrechnungen vorgenommen, und zwar einerseits auf dem Mitversicherer-Sammel-
konto (Sammelkonto fur die Verrechnungskonten mit den einzelnen Mitversicherern) und
andererseits auf den Konten Verrechnungskonto fur Pramienanteile der Mitversicherer
(Auflésung dieses Kontos = Soll) und Provisionen fir Mitversicherungsabgaben (Ertrag =
Haben).

Die von den Mitversicherern verglteten Provisionen setzen sich aus den Anteilen der
Mitversicherer an den Originalprovisionen und aus den sogenannten Flhrungsprovisionen
(Vergltungen flr die vom fihrenden Versicherungsunternehmen geleisteten Verwaltungs-
arbeiten wie Verkehr mit dem Versicherungsnehmer, Prdmieninkasso und Schadenregu-

lierung) zusammen.

Zu 3.: Provisionsabrechnungen

Fur jeden einzelnen Vertreter wird in der Regel monatlich eine Abrechnung erstellt, in der
samtliche Folge-, Erst- und Stornoprovisionen des Vertreters angefihrt sind. Der Endsaldo

dieser Abrechnung wird in der Provisionsbuchhaltung (Nebenbuchhaltung fir die Ver-
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rechnungskonten mit den einzelnen Vertretern) auf den Verrechnungskonten mit den ein-
zelnen Vertretern gebucht. In der Hauptbuchhaltung werden aufgrund einer Zusammen-
fassung samtlicher Abrechnungen mit den Vertretern nur Sammelbuchungen auf dem
Provisionsaufwandskonto (Aufwand = Soll) und auf dem Vertreter-Sammelkonto (Ver-

bindlichkeit = Haben) vorgenommen.

Anstelle eines einzigen Provisionsaufwandskontos, das allenfalls statistisch nach Sparten und
Provisionsarten aufgegliedert wird, kénnen in der Hauptbuchhaltung auch mehrere Provi-
sionsaufwandskonten (aufgegliedert nach Sparten und nach Provisionsarten, wie Abschluss-

provisionen, Folgeprovision und Superprovisionen) gefihrt werden.

Zu 4.: Kassabelege

Fur jede einzelne Bargeldbewegung (Einzahlung und Auszahlung) muss ein Kassabeleg
erstellt werden, der zunéchst in das Kassabuch (Grundbuch fir Bargeldbewegungen) ein-
getragen wird. Am Ende jedes Tages gelangt das Kassabuch mit allen dazugehdrigen Belegen
(Einzahlungs- und Auszahlungsquittungen, Abrechnungen) in die Buchhaltung; eine Durch-
schrift des Kassabuches verbleibt in der Regel beim Kassier. In der Buchhaltung wird das
Kassabuch kontiert; dh, es wird flr jeden einzelnen Kasseneingang und Kassenausgang

festgelegt, auf welchem Konto diese Bargeldbewegung gebucht werden soll.

In dem Buchfuhrungsbeispiel ist angenommen, dass bei dem Versicherungsunternehmen nur
ein einziges Schadenaufwandskonto (Sammelkonto), auf dem sdmtliche Schadenzahlungen
und Regresseingange fur samtliche Sparten und sdmtliche Schadenjahre gebucht werden,
eingerichtet ist; die Aufteilung dieses Schadenaufwandskontos mifte (zumindest nach
Sparten und nach Schaden des Rechnungsjahres und Schéden aus Vorjahren) entweder in

einer Nebenbuchhaltung oder auf statistischem Wege vorgenommen werden.

Wenn Geld von einem Kreditinstitut abgehoben oder bei einem Kreditinstitut erlegt wird,
erfolgt die Buchung dieser Bargeldbewegung nicht unmittelbar auf dem Bankkonto, da es

ansonsten zu einer Doppelbuchung (einmal aufgrund des Kassabelegs und einmal aufgrund
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des zum Kontoauszug des Kreditinstituts gehérenden Zahlungsbelegs) kommen konnte. Es ist
ublich, die Buchung sowohl aufgrund des Kassabelegs als auch aufgrund des Belegs Uber die
Ein- oder Auszahlung beim Kreditinstitut jeweils (seitenverkehrt) auf einem Zwischenkonto
Kassa-Bank vorzunehmen. Die Buchung Uber ein Zwischenkonto, das auch zwischen-
geschaltet wird, wenn eine Uberweisung von einem Bankkonto auf ein anderes
vorgenommen wird, hat den Vorteil, dass der Ausgleich dieser Zwischenkonten eine
automatische Kontrolle dafiir bietet, dass die Abhebungen, die Einlagen und die Uber-
weisungen von einem Bankkonto auf ein anderes vollstandig und richtig durchgefihrt
werden. Solange das Zwischenkonto bzw die Zwischenkonten noch nicht ausgeglichen sind,
befinden sich noch schwebende Uberweisungen unterwegs oder sind Abhebungen bzw

Einzahlungen von Bargeld auf den Bankkonten noch nicht erfasst.

Auf dem Kassakonto wird nicht jeder einzelne Geschéftsfall, sondern die Summe aller
Einzahlungen und Auszahlungen eines Tages (der Tagesumsatz) gebucht. Normalerweise
interessiert die Zusammensetzung der Tagesumséatze nicht; sollte einmal eine solche Auf-
gliederung bendtigt werden, dann bietet das Kassabuch des betreffenden Tages
(= Grundbuch) den erforderlichen Aufschluss. Nach Buchung des Tagesumsatzes muss der
Saldo des Kassakontos mit dem Endbestand laut Kassabuch (= tatsachlicher
Kassenbestand) Ubereinstimmen. Das Kassakonto darf nie einen Habensaldo aufweisen, da es

einen negativen Kassenbestand nicht geben kann.

Zu 5.: Zum Kontoauszug eines Kreditinstituts gehdrende Zahlungsbelege

Auf den Kontoauszligen der Kreditinstitute sind teilweise Einzelbuchungen und teilweise
Sammelbuchungen angefiihrt. Die einzelnen Buchungszeilen werden entweder durch
Symbole oder durch einen Kurztext (linker Teil des Textes im Muster des Kontoauszuges auf
Seite 6 des Buchfuhrungsbeispiels) erldutert; der auf dem Konto zu buchende Text zur
Bezeichnung des Geschéftsfalls auf dem Konto muss anlésslich der Kontierung im Unter-

nehmen hinzugeflgt werden.
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Grundlage fir die Kontierung bilden die Durchschriften der eigenen Uberweisungs-
auftrage an die Bank (Zeilen 1 bis 3 des Kontoauszuges), die vom Kreditinstitut tber-
mittelten Uberweisungsauftrage der Geschaftspartner (Zeilen 4, 7 und 8 des Kontoaus-
zuges) und Abrechnungen des Kreditinstituts (Zeilen5, 9 und 10 des Kontoauszuges).
Uber die Abhebung von Bargeld mittels Barschecks (Zeile 6 des Kontoauszuges) muss eine

Aufzeichnung im Scheckheft des Versicherungsunternehmens vorliegen.

Auf dem Kontoauszug des Kreditinstituts scheint neben den einzelnen Buchungen der
Tagesumsatz, der Saldovortrag und der Endsaldo auf; die einzelnen Buchungen sind so
dargestellt, wie sie sich aus der Sicht des Kreditinstituts ergeben. Beim Geschaftspartner
des Kreditinstituts werden daher alle Buchungen seitenverkehrt vorgenommen (Beispiel:
scheint auf dem Kontoauszug des Kreditinstituts ein Habensaldo auf, dann heif3t das, das
Kreditinstitut ist seinem Kunden etwas schuldig; beim Kunden weist daher das Bankkonto

einen Sollsaldo = Guthaben auf).

Da auf dem Kontoauszug zum Teil Sammelbuchungen aufscheinen und manche Zahlungs-
vorgéange (Ein- oder Auszahlungen) mehrere Konten beriihren (zusammengesetzte Buchungs-
sétze) erfolgt vielfach die Kontierung nicht auf dem Kontoauszug selbst, sondern es wird
ein Kontierungsblatt fur den Kontoauszug angelegt, auf dem alle Einzelbuchungen
angefiihrt werden; es ware aber auch moglich, die Kontierung auf den einzelnen zum

Kontoauszug gehdrenden Belegen vorzunehmen.

Bei der Auszahlung von Beziigen handelt es sich beim Bankausgang (ausgehende Uber-

weisung) um eine Saldogroéfie, die auf einem Bezugs-Verrechnungskonto gebucht wird.

Der Saldo dieses Verrechnungskontos wird aufgrund der monatlich von der Personalabteilung
erstellten Gehaltsabrechnung, aus der die Bruttobeziige und die verschiedenen davon
abgezogenen Abzugsposten (einbehaltene Steuern, Abgaben, Beitrdge und Rickzahlungen
von Vorschissen) getrennt hervorgehen, aufgelost. Die Auflésung wird mit Hilfe eines

allgemeinen Buchungsbelegs durchgefihrt; sie wird dort naher erlautert.
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Die zweite Buchungszeile auf dem Auszug des Kreditinstituts enthélt eine Sammelbuchung
(Zusammenfassung von sieben Uberweisungsauftragen des Versicherungsunternehmens).
Die Aufgliederung dieser Uberweisungsauftrage, deren Durchschriften beim Versicherungs-

unternehmen verblieben sind, ist auf Seite 7 des Buchfuihrungsbeispiels dargestellt.

In dem Beispiel ist angenommen, dass die Zahlung der Rechnung (ber die Lieferung einer
Datenverarbeitungsanlage, der Telefongeblhrenrechnung und der Reisekostenabrechnung auf
den Bestands- bzw Aufwandskonten gebucht wird. Diese Buchungsmethode ist bei Ver-
sicherungsunternehmen allgemein gebréduchlich, entspricht aber nicht den in anderen Wirt-
schaftszweigen ublichen Buchfiuhrungsgrundséatzen. In anderen Wirtschaftszweigen ist es
ublich, dass zunéachst die eingehenden Rechnungen gebucht werden (Datenverarbeitungs-
anlagen Soll, Verbindlichkeit gegen Lieferanten Haben; Telefongebiihren Soll, Verbindlich-
keit gegen Lieferanten Haben; Reisekosten Soll, Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter aus
Reisekostenabrechnungen Haben) und dass im Zeitpunkt der Zahlung die Sollbuchung
nicht auf den aktiven Bestandskonten oder auf den Aufwandskonten, sondern auf der
Sollseite  der  Verbindlichkeitskonten  (Verbindlichkeiten  gegen  Lieferanten,

Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter aus Reisekostenabrechnungen) vorgenommen wird.

Der Rechnungsbetrag fur die Datenverarbeitungsanlage (S 120.000) setzt sich aus dem
Netto-Kaufpreis von S 100.000 und der in der Rechnung gesondert ausgewiesenen Umsatz-

steuer (S 20.000) zusammen.

Bei Unternehmen, die steuerpflichtige oder echt steuerbefreite Umséatze ausfiihren, bilden
die Netto-Kaufpreise die Anschaffungskosten der Vermogensgegenstande bzw der in
Anspruch genommenen Leistungen; die vom Lieferanten in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer wird auf einem Vorsteuer-Verrechnungskonto (Forderung an das

Finanzamt) im Soll gebucht.

Bei Unternehmen, die nur unecht steuerbefreite Umsatze ausfiihren und die daher keinen
Vorsteuerabzug vornehmen konnen, bilden die Brutto-Rechnungsbetrage die Anschaf-

fungskosten.
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In dem Beispiel wird angenommen, dass die Datenverarbeitungsanlage zu je 50 % fir die
Ausfihrung steuerpflichtiger und unecht steuerbefreiter Umsétze verwendet wird. Der
Brutto-Rechnungsbetrag und die Nettozahlung (nach Abzug des 3 %igen Skontos) wird daher
wie folgt gebucht:

Brutto- Nettozahlung
Rechnungsbetrag
S S
Anschaffungskosten
Netto-Kaufpreis 100.000 97.000
50 % der Umsatzsteuer 10.000 9.700
110.000 106.700
Abziehbare Vorsteuer
50 % der Umsatzsteuer 10.000 9.700
120.000 116.400

Wird eine Rechnung mit Skonto bezahlt (im Beispiel die Rechnung tber die Lieferung von
Datenverarbeitungsanlagen), dann stellt der von der Rechnung abgezogene Skonto eine Ver-
minderung der Anschaffungskosten bzw des Aufwands dar. Es ist wirtschaftlich richtig,
den Skonto als eine Verminderung der Anschaffungskosten bzw des Aufwands anzusehen, da
der um den Skonto verminderte Betrag dem Barpreis (Preis bei kurzfristiger Barzahlung)
entspricht; im vollen Fakturenpreis sind indirekt auch Zinsen fir die Kreditgewahrung
durch den Lieferanten enthalten, die eigentlich nicht mehr zu den Anschaffungskosten bzw zu
dem mit der Rechnung des Lieferanten abgerechneten Aufwand gehdren, sondern einen

Zinsenaufwand darstellen.

In der Vergangenheit war die Methode ziemlich verbreitet, die vollen Fakturenbetrage als
Anschaffungskosten bzw als Aufwand und den bei der Zahlung einbehaltenen Skonto als
Ertrag zu behandeln. Als Begrindung fir diese in der Praxis verbreitete VVorgangsweise
wurde angefihrt, dass bei sofortiger Buchung der eingehenden Rechnungen im Zeitpunkt der
Buchung dieser Rechnungen noch nicht bekannt ist, ob der Skonto ausgeniitzt wird oder nicht
und dass daher in diesem Zeitpunkt zunédchst auf den Bestandskonten bzw auf den Auf-
wandskonten (Gegenbuchung: Verbindlichkeit gegen Lieferanten Haben) der volle Rech-
nungsbetrag gebucht wird; die spatere Berichtigung der Buchung auf den Bestands- und Auf-

wandskonten hatte einen erheblichen Aufwand verursacht.
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Dieses Problem besteht unverdndert weiter, doch ist in den Rechnungslegungsvorschriften
nunmehr ausdrucklich vorgeschrieben, dass Anschaffungspreisminderungen von den An-
schaffungskosten abzuziehen sind (§ 203 Abs 2 HGB).

Eine in der Theorie empfohlene, in der Praxis allerdings kaum angewandte Methode der
Behandlung der Skonti besteht darin, im Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung auf den
Bestandskonten bzw auf den Aufwandskonten gleich den um den héchstmdéglichen Skonto
verminderten Betrag zu buchen und diesen Skontobetrag einem Skonto-Aufwandskonto
anzulasten; auf den Lieferantenkonten wird in gleicher Weise wie bei Anwendung der
konventionellen Buchungsmethode der volle Rechnungsbetrag gebucht. Der tatséchlich
ausgenitzte Skonto wird dann im Zeitpunkt der Ausnutzung dem Skonto-Aufwandskonto
gutgeschrieben (keine Buchung auf einem Ertragskonto sondern auf der Habenseite des
Aufwandskontos). Auf dem Skonto-Aufwandskonto verbleibt der vom Unternehmen nicht
ausgenutzte Skonto als Aufwand; er wird nicht als Teil der Anschaffungskosten aus-

gewiesen.

Der Saldoausgleich mit dem Mitversicherer B wird in der Hauptbuchhaltung auf dem
Mitversicherer-Sammelkonto und in der Nebenbuchhaltung auf dem Verrechnungskonto mit

dem Versicherungsunternehmen B gebucht.

Das Darlehen an die Firma L wird mit einem Disagio von 2 % = S 4.000 zugez&hlt; dh, der
Darlehensnehmer erhalt nur S 196.000, muss aber S 200.000 zurtickzahlen.

Nach der vom Verwaltungsgerichtshof bestatigten Ansicht der Abgabenbehdrden ist das
Zuzahlungsdisagio lediglich eine Feinregulierung des Zinssatzes. Der Betrag von S 4.000,
der bei der Darlehenszuzahlung einbehalten wurde, mindert nach dieser Auffassung nicht den
Buchwert der Darlehensforderung, sondern ist unabhéngig von der Riickzahlung des Dar-
lehens auf dessen ganze Laufzeit zu verteilen. Dies geschieht in der Form, dass bei der Dar-
lehenszuz&hlung auf dem Darlehenskonto ein Betrag von S 200.000 im Soll und der
Differenzbetrag (S 4.000) auf einem passiven Rechnungsabgrenzungskonto (Disagiover-

rechnung) im Haben gebucht wird. Dieser passive Rechnungsabgrenzungsposten wird
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wahrend der Laufzeit des Darlehens zeitanteilig ertragsernéhend aufgelst (Buchungssatz:

Passive Rechnungsabgrenzung Soll, vereinnahmtes Zuzahlungsdisagio = Ertrag Haben).

Die Uberweisungen der Versicherungsnehmer, die mit Hilfe der vom Versicherungsunter-
nehmen ausgesandten Uberweisungstrager vorgenommen werden, kénnen beim Kredit-
institut maschinell gelesen werden. Als Belege iiber diese Uberweisungen werden vom
Kreditinstitut an das Versicherungsunternehmen nicht die einzelnen Uberweisungstréager,
sondern ein Magnetband oder eine Diskette (bermittelt, auf dem die von den Uber-
weisungstragern abgelesenen Daten (im Allgemeinen Polizzen-Nummer und Einzahlungs-
betrag) gespeichert sind und das beim Versicherungsunternehmen unmittelbar maschinell
verarbeitet werden kann. Die Buchung erfolgt mit dem Endbetrag der Pramieneinzahlungen
auf dem Inkasso-Sammelkonto der Hauptbuchhaltung und mit den Einzelbetrdgen auf den

Einzelkonten der Inkasso-Nebenbuchhaltung.

Beim Kauf festverzinslicher Wertpapiere muss der Kaufer dem Verkdufer neben dem
Kaufpreis (Borsenwert) fir das Wertpapier die Zinsen fur die Zeit von der letzten Zinsen-
falligkeit bis zum Félligkeitstag des Kaufpreises (Kassatag) - die sogenannten Stickzinsen -
verguten, da der Kéufer bei der nachsten Zinsenfalligkeit die gesamten Zinsen seit der letzten
Zinsenfélligkeit erh&lt. Diese Stuickzinsen zdhlen nicht zu den Anschaffungskosten des
Wertpapiers, sondern sind im Voraus bezahlte Berichtigungen der kunftigen
Zinsenertrage; sie sind daher auf der Sollseite des Kontos Wertpapierzinsenertrdge und nicht
auf einem Zinsenaufwandskonto zu buchen. Die Bdrsenumsatzsteuer und die

Ankaufsspesen gehoren dagegen zu den Anschaffungskosten des Wertpapiers.

Beim Kauf von Aktien werden keine Stiickzinsen verrechnet, da weder die Hohe noch die
Falligkeit der ndchsten Dividende feststeht. Aus diesem Grund erhoht sich der Kurs der
Aktien in der Regel in der Zeit zwischen einer Hauptversammlung und der néchsten, wenn
die Aktiengesellschaft im Geschéftsjahr einen Gewinn erzielt und daher eine Dividendenaus-
schuttung erwartet wird; nach Auszahlung der Dividende tritt in der Regel ein Kurs-
rickgang in Hohe der ausgezahlten Dividende ein (sogenannter Dividendenabschlag). Der

Kaufpreis fur eine Aktie kann, auch wenn die Aktie kurz vor dem Zeitpunkt einer
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Dividendenzahlung gekauft wird, nicht in einen niedrigeren Netto-Anschaffungspreis und in
eine Dividendenvergitung an den Verkdaufer, die in gleicher Weise wie die Stiickzinsen zu

buchen wére, aufgespalten werden.

Gleiches gilt fiir Investmentfondsanteile, bei denen die Fondsertrdge wéhrend des Rech-
nungsjahrs gleichfalls zu einer Erhohung des Kurses bzw des rechnerischen Werts der Anteile
fihren. Wenn Investmentfondsanteile kurz vor dem Ausschittungszeitpunkt (die Aus-
schuttung findet hdufig in den Monaten November und Dezember statt) angeschafft werden,
fihrt die Behandlung des gesamten Kaufpreises als Anschaffungskosten haufig zu buch-
maRigen Kursverlusten, die wirtschaftlich eine Berichtigung der zu hohen laufenden
Ertrage (Ausschittung) darstellen. Insbesondere bei Rentenfonds, bei denen die Ausschit-
tungen in den einzelnen Jahren keinen groRen Schwankungen unterliegen, wird daher der
Kaufpreis von Versicherungs- und Kreditunternehmen héufig kalkulatorisch in kalkula-
torische Stiickzinsen und die nach deren Abzug verbleibenden Anschaffungskosten im

engeren Sinn aufgespalten.

Bei der in Form einer Einzelbuchung in den Kontoauszug aufgenommenen Pramienzahlung
eines Versicherungsnenmers handelt es sich um eine Prdmienzahlung mittels eines beim
Kreditinstitut maschinell nicht lesbaren Uberweisungstragers. Diese Pramienzahlung wird
vom Versicherungsunternehmen in gleicher Weise gebucht wie die Pradmienzahlungen, die
auf dem vom Kreditinstitut gelieferten maschinell lesbaren Datentréger verzeichnet sind; sie
muss allerdings gesondert in das Datenverarbeitungssystem eingegeben werden, wenn die

Inkasso-Nebenbuchhaltung mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung gefihrt wird.

Aus der von der Firma N Uberwiesenen Darlehensannuitat muss der im (berwiesenen
Gesamtbetrag enthaltene Zinsenbetrag ausgeschieden werden. Die Aufteilung der Annuitét
in die Kapitalriickzahlung und in die Zinsen erfolgt in der Regel an Hand eines Tilgungs-
planes. Bei gleichbleibenden Annuitéaten steigt von Zahlung zu Zahlung die in der Annuitat
enthaltene Kapitalriickzahlung an; der in der Annuitdt enthaltene Zinsenbetrag nimmt im

gleichen Ausmal? ab.
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Die Zahlungen von Mietern (bzw bei Soll-Buchung der Mieten die Vorschreibungen an

Mieter) enthalten in der Regel folgende Posten
— Hauptmietzins

— Vergutungen der mit den Mietern verrechenbaren Liegenschaftsaufwendungen (Betriebs-

kosten)

— Umsatzsteuer

Die Hauptmietzinse werden einem Ertragskonto gutgeschrieben.

Die Vergutungen der Mieter fur verrechenbare Betriebsaufwendungen werden dem
Betriebskosten-Verrechnungskonto bzw Verrechnungskonten gutgeschrieben. Auf den
Betriebskosten-Verrechnungskonten werden die Zahlungen von Betriebskosten und die
Vergutungen der Mieter (wahrend des Jahres meist aconto-Betrage) erfasst. Die Salden auf
den Betriebskosten-Verrechnungskonten, die pro Liegenschaft und innerhalb jeder Liegen-
schaft pro Betriebskostenart (zB allgemeine Betriebskosten, Heizungskosten, Aufzugskosten)
—vielfach in einer Nebenbuchhaltung — gefiihrt werden, werden als Forderungen oder

Verbindlichkeiten an die Mieter in die Bilanz eingestellt.

Wohnungsmieten sind umsatzsteuerpflichtig (erméRigter Steuersatz = 10 %). Mieten fir
Geschaftsraume sind unecht umsatzsteuerbefreit; auf die Umsatzsteuerbefreiung kann
jedoch verzichtet werden (Umsatzsteueroption). Bemessungsgrundlage fur die

Umsatzsteuer ist die Summe aus den Hauptmietzinsen und den Betriebskostenvergltungen.

Auch auf den Bankkonten werden, in gleicher Weise wie auf dem Kassakonto, nur die
Tagesumsatze in einer Sammelbuchung gebucht. Nach Buchung der Tagesumsatze muss

der Saldo des Bankkontos mit dem Saldo des Kontoauszuges ubereinstimmen.
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Zu 6.: Allgemeiner Buchungsbeleg

Als allgemeiner Buchungsbeleg ist in dem Buchfuhrungsbeispiel die monatliche
Gehaltsabrechnung und die Abrechnung Uber die Gehaltsabgaben (Dienstgeberanteile)

und sonstige Beitrage des Dienstgebers dargestellt.

Auf Grund der Gehaltsabrechnung wird das Bezugs-Verrechnungskonto wie folgt auf-

gelost:

Die in den Bruttobeziigen enthaltenen Gehalter und Uberstundenvergiitungen werden auf
der Sollseite von Aufwandskonten gebucht. Die in die Gehaltsabrechnung einbezogenen
Provisionen von hauptberuflichen Vertretern sind nicht mehr als Aufwand zu buchen (die
Aufwandsbuchung erfolgte bereits aufgrund der Provisionsabrechnung), sondern auf der Soll-
seite des Vertreter-Sammelkontos (Abstattung von Verbindlichkeiten gegen Vertreter). In
der Provisionsbuchhaltung (Nebenbuchhaltung) missen diese Provisionen auf den einzelnen
Vertreterkonten gebucht werden. An die hauptberuflichen Vertreter kénnen nicht die Brutto-
betrdge der in den Provisionsabrechnungen enthaltenen Provisionen ausgezahlt werden, da
diese Provisionen steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich als ein Teil der
Dienstbeziige gelten und der Dienstgeber daher von diesen Provisionen Lohnsteuer und
Sozialversicherungsbeitrage einbehalten muss; er darf nur den nach Abzug dieser Betrage

verbleibenden Rest an die Vertreter auszahlen.

Die einbehaltenen Abziige werden teils auf der Habenseite von Verbindlichkeitskonten
(Lohnsteuer = Verbindlichkeit gegen das Finanzamt; einbehaltene Dienstnehmeranteile zu
den Sozialversicherungsbeitragen = Verbindlichkeit gegentiber der Gebietskrankenkasse;
einbehaltene freiwillige Krankenversicherungsbeitrage = Verbindlichkeit gegenliber dem
privaten Krankenversicherungsunternehmen) und teilweise auf der Habenseite von

Forderungskonten (einbehaltene Ruckzahlungen von Vorschussen) gebucht.

Die Einschaltung eines Bezugs-Verrechnungskontos ist vor allem dann zweckmaéRig, wenn
die Nettobezlige zu verschiedenen Zeitpunkten bzw von verschiedenen Auszahlungs-

stellen ausgezahlt werden. Sdmtliche ausgezahlte Nettobeziige eines Monats werden auf dem
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Gehalts-Verrechnungskonto (Sollseite) gesammelt; aufgrund der Gehaltsabrechnung fir den
betreffenden Monat wird dieses Konto aufgeldst, sodass auf den Gegenkonten monatlich

jeweils nur eine einzige Buchung vorgenommen werden muss.

Zum Beleg Uber die Gehaltsabgaben wird folgende Erlauterung gegeben: Der Dienstgeber
muss zusammen mit der von den Dienstnehmern einbehaltenen Lohnsteuer den Beitrag an
den Familienbeihilfen-Ausgleichsfonds (4,5 % der Gehaltssumme) und einen Kammer-
beitrag (0,4 % der Gehaltssumme) an das Finanzamt und zusammen mit den von den
Dienstnehmern einbehaltenen Anteilen an den Sozialversicherungsbeitragen die Dienstgeber-
anteile an diesen Beitragen an die Gebietskrankenkasse abfuihren. An die Gemeinden, in
denen sich Betriebsstatten befinden, ist Kommunalsteuer (3 % der Gehaltssumme) ab-
zuftihren und schlieBlich wird in dem Beispiel angenommen, dass der Dienstgeber auch einen
Zuschuss zu den Pramien der privaten Krankenversicherung der Dienstnehmer leistet

(freiwilliger Sozialaufwand des Dienstgebers).

Es handelt sich bei allen vier Posten um Betrége, die einerseits (Sollbuchung) auf
Aufwandskonten und andererseits (Habenbuchung) auf Verbindlichkeitskonten zu buchen
sind. Auf den Verrechnungskonten mit dem Finanzamt, mit der Gebietskrankenkasse und mit
dem Versicherungsunternehmen N kommen diese Betrdge zu den auf diesen Konten bereits
gebuchten Betrdagen, die von den Dienstnehmern einbehalten wurden, hinzu. Die gesamten
auf den Konten 329, 340, 341 und 342 ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden bei Fallig-
keit (das ist fur die meisten Abgaben jeweils der 15. des Folgemonats) an die Glaubiger
(Finanzamt, Gebietskrankenkasse, Gemeindekasse, Versicherungsunternehmen N) (ber-
wiesen. Durch diese Uberweisung (Buchungssatz: Verrechnungskonten 329, 340, 341 und
342 Soll, Bankkonto Haben) werden die Verrechnungskonten 329, 340, 341 und 342

ausgeglichen.

Auf den Seiten 10 und 11 des Buchfiihrungsbeispiels sind samtliche in diesem Beispiel von

Buchungen beriihrten Konten einzeln angefuihrt.
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Ausschnitte der einzelnen Konten, auf denen samtliche im Buchfuhrungsbeispiel vor-
gesehenen Buchungen angefihrt sind, sind auf den Seiten 12 bis 20 des Beispiels dargestellt.
Die vor der ersten Buchung in der Spalte Saldo angefiihrten Saldovortrage stimmen lediglich
beim Kassakonto und beim Bankkonto mit den Angaben im Buchfiihrungsbeispiel tberein;
bei allen Gbrigen Konten stehen die angefuhrten Saldovortrdge mit dem Buchfiihrungsbeispiel

in keinem Zusammenhang.

Es wird in dem Beispiel angenommen, dass die Salden der Konten 010 (Wertpapiere), 140
(Gehaltsdarlehen), 141 (Gehaltsvorschiisse), 200 (Inkassokonto), 210 (Vertreterkonto), 220
(Verrechnung mit Mitversicherern), 400 (Verrechnete Prdémien) und 500 (Zahlungen fir
Versicherungsfalle) in  Nebenbuchhaltungen in Einzelkonten bzw nach Sparten

aufgegliedert werden.
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XIl. Die Technik des Jahresabschlusses

1. Die Hauptabschlussubersicht

Die Technik des Jahresabschlusses ist in dem als Beilage Ill beigeschlossenen Abschluss-

beispiel dargestellt.

Als Hilfsmittel fur die Aufstellung des Jahresabschlusses kann eine sogenannte Haupt-
abschlusstibersicht erstellt werden. In dieser Hauptabschlussiibersicht werden in die beiden
ersten Spalten die Salden samtlicher Konten der Buchhaltung eingetragen (sogenannte
Saldenbilanz). Die beiden nachsten Spalten sind fir die Aufnahme von Um- und Nach-
buchungen, die im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses vorgenommen werden missen,
bestimmt und die letzten vier Spalten nehmen die aufgrund der Um- und Nachbuchungen
berichtigten endgultigen Salden der aktiven und passiven Bestandskonten und der
Aufwands- und Ertragskonten auf. Die Differenz zwischen der Summe der Salden aller
aktiven und passiven Bestandskonten (viert- und drittletzte Spalte) und der Salden aller
Aufwands- und Ertragskonten (vorletzte und letzte Spalte) muss jeweils gleich hoch sein; sie

zeigt den Jahresgewinn bzw den Jahresverlust.

Bei Buchhaltungen, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gefiihrt werden, kann die
Aufstellung einer Hauptabschlusstibersicht entfallen. Auch in einem solchen Fall muss jedoch
zunéchst ein Verzeichnis samtlicher Kontensalden erstellt werden und es missen an-
schlieend die fur die Erstellung des Jahresabschlusses erforderlichen Umbuchungen fest-
gelegt und in das Datenverarbeitungssystem eingegeben werden, damit schlieBlich die —in
der Regel nach Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gruppierten - aktiven
und passiven Bestandskonten und Aufwands- und Ertragskonten in der endgiltigen Fassung

ausgedruckt werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wird zunéchst das unversteuerte Jahresergebnis
ermittelt, da erst aufgrund dieser GroRe der Aufwand fir die Steuern vom Einkommen er-

rechnet werden kann.
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Bereits vor Anlage der beiden ersten Spalten der Hauptabschlussibersicht
(Saldenverzeichnisse samtlicher Konten) wird man bestrebt sein, mdglichst viele der flr die
Erstellung des Jahresabschlusses erforderlichen Buchungen (zB Auflésung bzw Neubildung
von Rechnungsabgrenzungsposten und Ruckstellungen, Erfassung von nach dem
Bilanzstichtag eingelangten Eingangsrechnungen, planmaiige Anlagenabschreibungen,
Berichtigungen von Differenzen auf Forderungs- und Schuldkonten) auf den Konten
vorzunehmen, damit die Anzahl der in die Hauptabschlussubersicht aufzunehmenden Um-

und Nachbuchungen klein gehalten werden kann.

Wenn der Grof3teil der Buchungen des Jahres auf den Konten erfasst ist, wird eine
Kontenabstimmung vorgenommen, welche die betragsmaRige Ubereinstimmung
sdmtlicher Soll- und Habensalden ergeben muss. Diese Abstimmung wird durch Addition
der entweder in die beiden ersten Spalten der Hauptabschlussubersicht eingetragenen oder aus
den Speichern der Datenverarbeitungsanlage in einer Liste ausgedruckten Kontensalden
vorgenommen. Wenn die Summe der Sollsalden und der Habensalden sdmtlicher Konten
Ubereinstimmt, dann begrindet dies die Vermutung, dass samtliche Konten erfasst wurden
und dass die Salden dieser Konten richtig ermittelt und richtig in die
Hauptabschlusstibersicht Gbernommen wurden. Eine absolute Gewahr, dass diese
Vermutung richtig ist, besteht allerdings nicht, da die Mdglichkeit besteht, dass sich gleich
grolRe Fehler auf der Soll- und der Habenseite kompensieren. Ein héheres Ausmal} von
Sicherheit fir die Richtigkeit der in die Hauptabschlussibersicht aufgenommenen Konten-
salden konnte dadurch erreicht werden, dass nicht nur die Salden, sondern auch die Summen
aller Buchungen auf samtlichen Konten zusammengezdhlt und mit der Summe aller
Buchungen in samtlichen Journalen der Hauptbuchhaltung abgestimmt werden. Diese
sogenannte Summenkontrolle war friher allgemein Ublich, wird aber derzeit kaum noch

vorgenommen.

Bei Buchhaltungen, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gefuhrt werden, besteht
ein hohes MalR an Wahrscheinlichkeit, dass die Salden aller in den Speichern der Daten-

verarbeitungsanlage erfassten Konten bei Erstellung der Saldenbilanz ausgedruckt oder auf
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einem Bildschirm gezeigt werden; ein zufélliger Verlust von Konten ist kaum mdglich. In
diesem Fall wére eine Summenkontrolle - bei entsprechender Programmierung der Listen-
erstellung und Summierung aller in den Grundbichern erfassten Betrédge - ohne besondere

Mehrarbeit mdglich.

Nach vollstandiger Erfassung samtlicher Konten und Abstimmung der Richtigkeit der
Salden durch Feststellung der Ubereinstimmung der Summe aller Soll- und Habensalden wird
jedes einzelne Konto daraufhin gepruft, ob der Saldo des betreffenden Kontos in die Bilanz
bzw in die Gewinn- und Verlustrechnung tibernommen werden kann, oder ob vorher noch
eine Berichtigung des (mengenméRigen) Bestands oder der Bewertung vorzunehmen ist. Ist
eine Berichtigung erforderlich, dann sind die erforderlichen Umbuchungen bzw Nach-
buchungen auf den Konten durchzufiuhren. Bei samtlichen Um- und Nachbuchungen
mussen stets die Sollposten und die Habenposten betragsméaRig tbereinstimmen. Wird
eine Hauptabschlusstibersicht erstellt, kann dieses Erfordernis dadurch kontrolliert werden,
dass sowohl samtliche in die Sollspalte als auch samtliche in die Habenspalte der
Umbuchungsspalten eingetragenen Betrage der Um- und Nachbuchungen addiert werden; die

Summe aller Sollposten muss mit der Summe aller Habenposten tbereinstimmen.

2. Um- und Nachbuchungen im Abschlussbeispiel (Beilage I11)

Die auf den Seiten 6 bis 8 des Abschlussbeispiels angefiihrten Angaben machen die folgenden

Umbuchungen erforderlich:

Soll Haben
S S
1. 810 BuchméRige Kursverluste 40.236,00
010 Wertpapiere 40.236,00
Abbuchung der buchmé&Rigen Kursverluste an
Wertpapieren
2. 820 Abschreibungen vom Grundbesitz 106.500,00
050 Grundstiicke und Bauten 106.500,00
Buchung der Gebaudeabschreibungen fir das
Geschaftsjahr
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3. 821

170

4. 670

080
081
082

5. 120

320

200

6. 121
321
210

7. 130

330

230

Abschreibung von Mietzinsen
Rickstandige Mieten (Forderungen an Mieter)
Abschreibung uneinbringlicher Mietenruckstéande

Abschreibungen von der Betriebs- und
Geschaftsausstattung

Datenverarbeitungsanlagen
Buroeinrichtung und Betriebsausstattung
Kraftfahrzeuge

Buchung der Abschreibungen von der Betriebs-
und Geschéftsausstattung fur das Geschaftsjahr

Pramienforderungen an Versicherungsnehmer
(Abschlusskonto)

Pramienvorauszahlungen von Versicherungs-
nehmern (Abschlusskonto)

Inkassokonto (Sammelkonto)

Auflésung des Inkassokontos (Sammelkonto)
auf das aktive und passive Bestandskonto
(Abschlusskonten)

Forderungen an Vertreter (Abschlusskonto)
Verbindlichkeiten an Vertreter (Abschlusskonto)
Vertreterkonto (Sammelkonto)

Auflosung des Vertreterkontos (Sammelkonto)
auf das aktive und passive Bestandskonto
(Abschlusskonten)

Forderungen an Versicherungsunternehmen —
Mitversicherungsverrechnung (Abschlusskonto)

Verbindlichkeiten gegen Versicherungsunter-
nehmen — Mitversicherungsverrechnung
(Abschlusskonto)

Mitversicherungsunternehmen (Sammelkonto)

Auflosung des Sammelkontos fiir die Verrechnung
mit den Mitversicherern auf das aktive und passive
Bestandskonto (Abschlusskonten)
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Soll Haben
S S
5.300,00
5.300,00
190.530,00
86.420,00
43.640,00
60.470,00
2.160.587,00
522.968,00
1.637.619,00
59.547,00
348.964,00
289.417,00
436.517,00
126.391,00
310.126,00
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10.

11.

12.

13.

430
530
740
339
800
240

131

331

240

630
300

631
301

311
660

660
311

Verrechnete Riickversicherungspramien
Leistungen der Ruckversicherer

Vergutungen der Riickversicherer
Depotverbindlichkeiten gegen Rickversicherer
Zinsenaufwand (Depotzinsen)
Rickversicherungsunternehmen (Sammelkonto)

Einbuchung der Rickversicherungsabrechnung fiir
das 2. Halbjahr

Forderungen an Versicherungsunternehmen —
Rickversicherungsverrechnung (Abschlusskonto)

Verbindlichkeiten gegen Versicherungsunter-
nehmen — Riickversicherungsverrechnung
(Abschlusskonto)

Rickversicherungsunternehmen (Sammelkonto)

Auflosung des Sammelkontos fiir die Verrechnung
mit den Ruckversicherern auf das aktive und
passive Bestandskonto (Abschlusskonten)

Zuweisung an die Pensionsruckstellung
Pensionsriickstellung

Auffullung der Pensionsruckstellung auf den
erforderlichen Stand (S 1.098.360,00)

Zuweisung an die Abfertigungsriickstellung
Abfertigungsruckstellung

Auffiullung der Abfertigungsriickstellung auf den
erforderlichen Stand (S 648.360,00)

Sonstige Ruckstellungen
Verschiedene Sachaufwendungen

Verwendung (S 119.600,00) und Aufldsung
(S 10.400,00) der in der Vorjahresbilanz
gebildeten Ruckstellungen fur verschiedene
Sachaufwendungen

Verschiedene Sachaufwendungen
Sonstige Ruckstellungen

Neubildung von Rickstellungen fur verschiedene
Sachaufwendungen des Geschaftsjahres, deren
Hohe betragsmaRig noch nicht genau feststeht (zB
Prifungs- und Beratungskosten, Kosten der
Bilanzveroffentlichung)
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Soll Haben
S S
2.536.518,00
1.692.962,00
583.399,00
1.890.637,00 1.941.211,00
37.813,00
247.396,00
37.959,00
199.453,00
161.494,00
171.780,00
171.780,00
28.650,00
28.650,0
130.000,00
130.000,00
150.000,00
150.000,00
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14.

15.

16.

17.

18.

409
439

330

509

539

331

539

332

660
340

510
578
579

830
600
610
611
620
625
621

Verénderung der Brutto-Pramientbertréage

Veranderung des Anteils der Ruckversicherer an
den Pramientbertragen

Prémieniibertrage
Buchung der Veranderung der Pramien(bertrége

Verénderung der Brutto-Riickstellung fir noch
nicht abgewickelte Versicherungsfalle

Veranderung des Anteils der Ruckversicherer an
der Rickstellung fiir noch nicht abgewickelte
Versicherungsfalle

Ruckstellung fur noch nicht abgewickelte
Versicherungsfalle

Buchung der Veranderung der Rickstellung fiir
noch nicht abgewickelte Versicherungsfalle

Veranderung der Rickstellung fur
erfolgsunabhangige Pramienrilckerstattung

Riickstellung fur erfolgsunabhéngige
Pramienruckerstattung

Buchung der Veranderung der Rickstellung fiir
erfolgsunabhangige Pramienrickerstattung

Verschiedene Sachaufwendungen

Verbindlichkeiten aufgrund von Lieferungen
und Leistungen

Buchung verschiedener Rechnungen tiber
Sachaufwendungen, die nach Erstellung der
Saldenbilanz eingelangt sind

Aufwendungen fiir Schadenregulierung
Aufwendungen fur den Versicherungsabschluss

Sonstige Aufwendungen flr den
Versicherungsbetrieb

Aufwendungen fiir die Vermogensverwaltung
Gehdlter Innendienst

Gehalter AulRendienst
Provisionsverdienstentgangsentschadigungen
Gesetzliche soziale Leistungen Innendienst
Gesetzliche soziale Leistungen AulRendienst

Beitrage an den Familienbeihilfen-
Ausgleichsfonds Innendienst
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Soll Haben
S S

970.555,00

218.716,00

218.716,00 970.555,00
3.300.840,00

1.892.999,00

1.892.999,00 3.300.840,00
50.435,00

50.435,00
71.508,00

71.058,00
848.864,00
2.575.351,00
2.396.973,00
136.443,00

1.486.820,00

1.036.310,00

134.615,00

266.414,00

326.304,00

66.907,00
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Soll Haben
S S

626 Beitrage an den Familienbeihilfen-

Ausgleichsfonds Aullendienst 103.752,00
622 Kommunalsteuer Innendienst 44.605,00
627 Kommunalsteuer AuRendienst 69.112,00
624 Freiwillige soziale Aufwendungen Innendienst 187.750,00
629 Freiwillige soziale Aufwendungen Aullendienst 57.313,00
630 Zuweisung an die Pensionsruckstellung 171.780,00
631 Zuweisung an die Abfertigungsrickstellung 28.650,00
640 Reisekosten Innendienst 127.981,00
645 Reisekosten AuRendienst 486.217,00
650 Aufsichtsratsvergitungen 20.000,00
660 Werbeaufwand 289.618,00
670 Verschiedene Sachaufwendungen 845.637,00
680 Verschiedene Steuern 17.316,00
690 Abschreibungen von der Betriebs- und

Geschaftsausstattung 190.530,00

Ubertrag der Salden der Aufwandskonten der

Kontenklasse 6 auf die Abschlusskonten der

Kontenklassen 5 und 8 (It Kostenaufteilungs-

bogen)
Die Betriebs-, Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen werden in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung nach betrieblichen Funktionen (Schadenregulierung, Abschluss von Versiche-
rungsvertragen, Versicherungsbetrieb, Vermogensverwaltung, Leistungen fir Dritte) ge-
gliedert ausgewiesen. Die nach Aufwandsarten gebuchten Aufwendungen missen in be-
sonderen statistischen Aufstellungen (im Abschlussbeispiel: Kostenaufteilungsbogen auf

Seite 9) nach betrieblichen Funktionen aufgeteilt werden.

3. Die Ermittlung des unversteuerten Jahresergebnisses
und die Steuerberechnung

Wenn alle Um- und Nachbuchungen vorgenommen sind und die betragsmaBige Uberein-
stimmung aller Soll- und Habenposten in den Umbuchungsspalten kontrolliert ist, werden die
berichtigten Kontensalden durch Querrechnung (urspriungliche Salden gemal? Spalten 1

und 2 zuziglich bzw abzuglich Umbuchungen gemaR Spalten 3 und 4) ermittelt und je nach
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der Art des Kontos in die Spalten fur aktive und passive Bestandskonten (5 und 6) oder in
die Spalten fir Aufwendungen und Ertrage (7 und 8) eingetragen. Bei richtiger Quer-
rechnung missen die Summen aller berichtigten Sollsalden und aller berichtigten Haben-

salden betragsmal3ig Ubereinstimmen.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Salden aller aktiven und passiven Bestandskonten
muss daher auch identisch sein mit dem Unterschiedsbetrag zwischen den Salden aller
Aufwands- und Ertragskonten. Dieser Unterschiedsbetrag zeigt den unversteuerten
Jahresgewinn bzw Jahresverlust. Auf Grund dieses unversteuerten Ergebnisses muss
schlielBlich der Korperschaftsteueraufwand berechnet werden (siehe Berechnung auf
Seite 11 des Abschlussbeispiels).

In der Hauptabschlussiibersicht sind die fur das Geschaftsjahr geleisteten VVorauszahlungen
von Korperschaftsteuer in der Regel als Aktivposten ausgewiesen (aktiviert), damit die
betragsmaRig mehr oder weniger zufélligen Vorauszahlungen das Jahresergebnis nicht beein-
flussen. Wenn anschlieBend der Steueraufwand fur das Geschaftsjahr berechnet ist, konnen
entweder die geleisteten VVorauszahlungen in der Bilanz als Vermdégensposten belassen und
far den gesamten errechneten Steueraufwand Ruckstellungen (fiir ungewisse Schulden)
gebildet werden (sogenannte Bruttobilanzierung der Steuern) oder aber es werden in der
Bilanz nur die Unterschiedsbetrage zwischen dem errechneten Steueraufwand und den
bereits geleisteten Vorauszahlungen als Forderungen (Steueriiberzahlungen) bzw als Riick-
stellungen ausgewiesen (sogenannte Nettobilanzierung der Steuern). Die Nettobilanzierung
der Steuern ist im Allgemeinen vorzuziehen, da durch sie eine wirtschaftlich nicht
gerechtfertigte Aufbldhung der Bilanzsumme (Verrechnungsposten auf der Aktivseite und

Riickstellungen) vermieden wird.

Schliellich wird aus den in den letzten vier Spalten der Hauptabschlussibersicht angefiihrten
Kontensalden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in der dem Schema fiir den
Jahresabschluss entsprechenden Gliederung zusammengestellt. In dem Abschlussbeispiel
ist bei jedem Konto angemerkt, in welchen Posten der Bilanz und der Gewinn- und

Verlustrechnung es einbezogen wird.
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4. Der formliche Kontenabschluss

Zuletzt ist der formliche Kontenabschluss vorzunehmen. Dieser geht in der Weise vor sich,
dass die nach Einbuchung der Um- und Nachbuchungen verbleibenden Salden auf den
Bestandskonten durch die Abschlussbuchungen (bei aktiven Bestandskonten auf der Haben-
seite, bei passiven Bestandskonten auf der Sollseite) auf das Schlussbilanzkonto und die
Salden auf den Erfolgskonten durch die Abschlussbuchungen (bei Aufwandskonten auf der
Habenseite, bei Ertragskonten auf der Sollseite) auf das Gewinn- und Verlustkonto
ubertragen werden. Durch diese Abschlussbuchungen wird auf sdmtlichen Bestands- und
Erfolgskonten der Saldo Null erzeugt. Auf Grund der Gegenbuchungen zu den Abschluss-
buchungen scheinen die Salden aller aktiven Bestandskonten auf der Sollseite und die Salden
aller passiven Bestandskonten auf der Habenseite des Schlussbilanzkontos, die Salden aller
Aufwandskonten auf der Sollseite und die Salden aller Ertragskonten auf der Habenseite des
Gewinn- und Verlustkontos auf. Zuletzt wird dann das Gewinn- und Verlustkonto (durch
Ubertrag seines Saldos) gegen das Schlussbilanzkonto abgeschlossen, das nach diesem
Ubertrag gleichfalls den Saldo Null aufweist.

Der formliche Kontenabschluss durch VVornahme der geschilderten Abschlussbuchungen auf
den Konten kann durch einen Abschluss im Rahmen einer ordentlich und ubersichtlich
angelegten Hauptabschlusstibersicht ersetzt werden. In diesem Fall werden die in den
Umbuchungsspalten der Hauptabschlusstbersicht vorgenommenen Um- und Nachbuchungen
auf den Konten der Hauptbuchhaltung nicht mehr gebucht. Die Salden der Konten werden bei
Anwendung dieser Methode in die Hauptabschlussiibersicht tbernommen und in dieser nach
Durchfiihrung der erforderlichen Um- und Nachbuchungen in die Spalten fir die Bilanz und
fir die Gewinn- und Verlustrechnung (die letzten vier Spalten der Hauptabschlussubersicht)

eingestellt.

Bei Buchhaltungen, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gefiihrt werden, wird ein
formlicher Kontenabschluss entweder Uberhaupt nicht oder mit Hilfe eines geeigneten

Programms automatisch vorgenommen.

Buchhaltung im Versicherungswesen Oktober 1999



	  Die Hauptbereiche des Rechnungswesens 
	  Die gesetzlichen Vorschriften für die Buchführung 
	  Die Arten von Büchern 
	  Der Inhalt der Konten 
	  Die buchungspflichtigen Geschäftsfälle 
	  Kontenrahmen und Kontenplan 
	  Wertberichtigungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten 
	  Nebenbuchhaltungen 
	  Die Führung von Fremdwährungskonten 
	  Der Jahresabschluss 
	  Erläuterungen zum Buchführungsbeispiel 
	  Die Technik des Jahresabschlusses 

